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Übersicht 10: Betreuungsquoten und Ganztagsbetreuungsquoten der Kinder unter  
drei Jahren nach Kreisen am 15.03.200824 

 

Stand: 15.03.2008 
Verwaltungsgrenzen 2007, Bundesamt für Kartografie und Geodäsie 
 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kindertagesbetreuung regional 2008, S. 13 und 19. 

 
 
5.2 Aufgabenbereiche 
 
Bei Betrachtung der Personalbestände der Kernhaushalte (BB 21) nach Aufgabenbe-
reichen ergibt sich ein differenziertes Bild.  
 
So zeigen sich Unterschiede im Personalbestand zwischen den einzelnen Aufgabenbe-
reichen, im Vergleich der Bundesländer untereinander sowie zwischen neuen Ländern 
und früherem Bundesgebiet. Beispielhaft seien im Folgenden einige Aspekte genannt:  
 
Im Aufgabenbereich 0 „Allgemeine Verwaltung“ wies Sachsen im Jahr 2007 einen et-
was über dem Durchschnitt des früheren Bundesgebietes liegenden Personalbestand 
aus, lag aber deutlich unter dem Durchschnitt der neuen Länder. 
 
Auffallend ist bei dem personell am umfänglichsten besetzten Aufgabenbereich 4  
„Soziale Sicherung“ der merklich höhere Personalbestand der neuen Bundesländer 
gegenüber dem früheren Bundesgebiet. Einschränkend auf die Vergleichbarkeit der 
Personalbestände in diesem Aufgabenbereich wirkt jedoch, dass die optierenden 
Kommunen regelmäßig einen höheren Mitarbeiterstand zur Erfüllung ihrer von der Bun-
desagentur für Arbeit übernommenen Aufgaben bei der Verwaltung der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende benötigen (vgl. hierzu auch § 6a Abs. 3 SGB II). 
 

                                                 
24  Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht 

zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen. 

Betreuungsquoten 
(Anteil der betreuten Kinder in einer Tageseinrich-

tung oder in Kindertagespflege an allen Kindern der 
entsprechenden Altersgruppe) 

Ganztagsbetreuungsquoten 
(Betreuungszeit mehr als sieben Stunden pro Tag) 

0,01 bis unter 5 % 
5 bis unter 10 % 
10 bis unter 20 % 
20 bis unter 35 % 
35 % und mehr 

0,01 bis unter 5 % 
5 bis unter 10 % 
10 bis unter 20 % 
20 bis unter 30 % 
30 % und mehr 
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Übersicht 11: Personalbestand (BB 21) nach Aufgabenbereichen 2007 in Sachsen, 
neue Länder (gesamt) und früheres Bundesgebiet (gesamt) 

 

 
 
Übersicht 12: Personalbestand (BB 21) nach Aufgabenbereichen 2007 in einzelnen Bun-

desländern 
 
Aufgabenbereich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 VZÄ je 1.000 EW 

Sachsen 2,60 1,57 0,67 0,60 3,17 0,56 1,03 1,06 0,04 
Thüringen 3,05 1,50 0,99 0,61 2,53 0,69 1,10 1,20 0,05 
Sachsen-Anhalt 3,44 1,90 0,80 0,79 3,60 0,70 1,29 1,02 0,06 
Brandenburg 3,33 1,61 0,87 0,63 4,07 0,62 1,63 0,82 0,06 
Mecklenburg-
Vorpommern 3,17 1,84 0,76 0,80 2,31 0,59 1,41 0,83 0,06 

Neue Länder 
(gesamt) 3,05 1,66 0,80 0,67 3,20 0,62 1,25 1,00 0,05 
Niedersachsen 2,45 1,28 0,97 0,37 2,52 0,69 1,20 0,85 0,05 
Rheinland-Pfalz 2,65 1,14 0,91 0,55 2,89 0,56 0,98 0,76 0,17 
Schleswig-Holstein 2,36 1,16 0,88 0,37 2,20 0,55 1,18 0,78 0,14 
Saarland 2,41 1,22 0,67 0,34 2,15 0,80 1,02 1,28 0,18 

Früheres Bundes-
gebiet (gesamt) 2,46 1,31 0,97 0,52 2,61 0,62 1,28 1,00 0,18 
davon Sachsen 
(Vergleich in %) 105,7 119,9 68,4 116,1 121,4 89,6 80,4 105,5 20,9 

 
 

0 1 2 3 4

Allgemeine Verwaltung (0)

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (1)

Schulen (2)

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (3)

Soziale Sicherung (4)

Gesundheit, Sport, Erholung (5)

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (6)

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung (7)

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines 
Grund- und Sondervermögen (8)

VZÄ je 1.000 EW
Neue Länder (gesamt)Früheres Bundesgebiet (gesamt) Sachsen 
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6 Folgerungen 
 
6.1 Die Entwicklung des Personalbestandes im Jahr 2008 war wesentlich von der 
Funktional- und Kreisgebietsreform zum 01.08.2008 beeinflusst. Der Stellenübergang 
von der staatlichen auf die kommunale Ebene stellt für die Landkreise, Kreisfreien Städ-
te und den Kommunalen Sozialverband Sachsen insbesondere in der Umstellungspha-
se eine zusätzliche organisatorische Aufgabe dar, bietet gleichzeitig jedoch die Chance, 
Verwaltungsstrukturen und -abläufe weiter zu optimieren. Die Fusion der ehemaligen 
Landkreise zu nunmehr zehn Landkreisen und die Eingliederung Kreisfreier Städte in 
die Gebietskörperschaftsgruppe der kreisangehörigen Gemeinden birgt auch in perso-
neller Hinsicht Synergieeffekte, die es künftig auszuschöpfen gilt. Besonderes Optimie-
rungspotenzial wird hierbei im Bereich der Querschnittsämter gesehen.  
 
Die Optimierung der Personalbestände sowie der Verwaltungsstrukturen und -abläufe 
ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf die bis 2018 auf einen Sockelbetrag abschmelzen-
den Mittel des Mehrbelastungsausgleichs, den die Landkreise und Kreisfreien Städte 
aufgrund der Aufgabenübertragungen erhalten, geboten. 
 
6.2 Der demografische Wandel und dessen multidimensionale Auswirkungen erfor-
dern geeignete Personalentwicklungskonzepte. Das zunehmende altersbedingte Aus-
scheiden von Mitarbeitern und der drohende Verlust deren Fachwissens sind in erfor-
derlichem Maße durch den Einsatz qualifizierter Nachwuchsfachkräfte zu kompensie-
ren. Auf die Möglichkeit der Förderung nach § 22 Abs. 2 Nr. 3 SächsFAG wird hinge-
wiesen. Die Erhaltung von Spezialwissen innerhalb der Verwaltung ist sicherzustellen. 
Die Standortattraktivität spielt eine zunehmende Rolle bei der Stärkung der Region und 
damit letztlich bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Die Gewährleistung der 
Leistungsfähigkeit der Verwaltungen und das Erreichen einer ausgewogenen Alters-
struktur des kommunalen Personals sind wesentliche Ziele. Durch Nutzung von Al-
tersteilzeit können die Folgen des Ausscheidens von Mitarbeitern, die ansonsten zeit-
gleich in den Ruhestand gehen würden, abgefedert werden. 
 
Daneben wird zukünftig insbesondere im ländlichen Raum die Notwendigkeit bestehen, 
die Organisation der Verwaltung an die sich ändernde räumliche und altersmäßige Zu-
sammensetzung der Bevölkerung anzupassen.  
 
6.3  Die Umstellung des kameralen Haushalts- und Rechnungswesens auf die kom-
munale Doppik bis zum Jahr 2013 erfordert entsprechend qualifizierte Mitarbeiter. Im 
Personalentwicklungskonzept ist dies durch ausreichende Fortbildungsmaßnahmen 
bzw. Neueinstellungen zu berücksichtigen. 
 
6.4 Konsolidierungen im Personalbereich dürfen sich nicht auf die Kernhaushalte 
beschränken, sondern müssen ebenfalls konsequent in den ausgegliederten Bereichen 
erfolgen. 
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36 Entwicklung der Kommunalprüfung 

 
 

Die Personalausstattung für die örtliche Rechnungsprüfung  
ist weiterhin rückläufig. Insbesondere kleinere Gemeinden 
sichern mitunter nicht die vorgeschriebenen Mindestinhalte  
der örtlichen Rechnungsprüfung.  
 
Die Einführung der kommunalen Doppik stellt auch die 
Rechnungsprüfung vor neue Herausforderungen.  

 
 
1 Örtliche Rechnungsprüfung 
 
Gesetzliche Grundlagen  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist in allen sächsischen Kommunen obligatorisch. Die 
organisatorische Umsetzung ist nach einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen  
unterschiedlich gesetzlich geregelt. Landkreise haben nach § 64 Satz 1 SächsLKrO  
ein RPA zwingend einzurichten. Gemeinden ab 20.000 EW haben nach  
§ 103 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO ein RPA einzurichten, sofern sie sich nicht eines  
anderen kommunalen RPA bedienen. Gemeinden mit weniger als 20.000 EW haben  
nach § 103 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO daneben noch weitere Möglichkeiten, die ört-
liche Rechnungsprüfung sicherzustellen, indem sie  
 
- einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer bestellen 
- oder sich eines anderen kommunalen Rechnungsprüfers, 
- eines Wirtschaftsprüfers  
- oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. 
 
Organisatorische Umsetzung zum 01.01.2009 
 
Alle zehn Landkreise hatten ein eigenes RPA eingerichtet. 
 
Die 29 Städte über 20.000 EW im Freistaat Sachsen stellten die örtliche Rech-
nungsprüfung wie folgt sicher: 

29 Städte mit über 20 Tsd. EW 

eigener Rechnungsprüfer 
1 

eigenes Rechnungsprüfungsamt 
26 

anderes kommunales Rechnungsprüfungsamt 
2 



 315

Während fast alle Städte über 20.000 EW ein eigenes RPA eingerichtet hatten, verfügte 
eine Stadt nur über einen Rechnungsprüfer. Zwei Städte mit 20.119 bzw. 23.357 EW 
bedienten sich seit den Jahren 2005 bzw. 2007 eines anderen kommunalen RPA. Der 
SRH hält die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit zur Übertragung  
der örtlichen Rechnungsprüfung auf ein anderes kommunales RPA für Gemeinden  
über 20.000 EW für problematisch. Eine zeitnahe und mit den lokalen Verhältnissen 
vertraute örtliche Prüfung kann nur noch eingeschränkt stattfinden. Die Chancen, die 
sich aus einem eigenen RPA ergeben, in Bezug auf die Begleitung von schwierigen 
Verwaltungsprozessen oder die Erledigung von fakultativen Prüfungsaufgaben sowie 
die Möglichkeit des Gemeinderates zur Übertragung von weiteren Aufgaben nach  
§ 106 Abs. 2 SächsGemO bleiben ungenutzt.  
 
Der SRH empfiehlt dem Gesetzgeber, die Regelung nach § 103 Abs. 1 
Satz 1 SächsGemO insoweit zu begrenzen, dass Gemeinden mit über 20.000 EW 
eine eigene Rechnungsprüfung sicherzustellen haben. 
 
Die 464 Gemeinden mit unter 20.000 EW nahmen für die Erledigung der örtlichen 
Rechnungsprüfung zunehmend die Möglichkeit der Nutzung Dritter in Anspruch. Im 
Jahr 2009 hatten nur 31 Gemeinden eigene Rechnungsprüfer bestellt oder ein eigenes 
RPA eingerichtet. 
 
Die 40 Gemeinden im Freistaat Sachsen der Größenklasse über 10.000 bis unter 
20.000 EW nutzten die Möglichkeiten zur Sicherstellung der örtlichen Rechnungsprü-
fung wie folgt: 
 

 
 
Personalbestand für die örtliche Rechnungsprüfung 
 
Der Personalbestand für die örtliche Rechnungsprüfung ist auch im Jahr 2009 bei den 
Landkreisen und kleineren Gemeinden weiter zurückgegangen. Die Landkreise hatten 
bereits im Vorfeld der Kreisgebietsneugliederung keine Personalaufstockungen in ihren 
RPÄ vorgenommen. Bei den Gemeinden über 20.000 EW ist im Vergleich zum Jahr 
2008 eine Verbesserung der Personalausstattung nur in Ansätzen erkennbar. Die rech-
nerisch um 3,89 VK ausgewiesene erhöhte Stellenbesetzung ist entstanden, weil eine 
Stadt mit einer Stellenbesetzung von 0,95 VK die EW-Grenze überschritten hat. Die 
bereinigte erhöhte Stellenbesetzung beträgt damit nur 2,94 VK. Bei den Gemeinden 
unter 20.000 EW ist auch deshalb die tatsächliche Stellenbesetzung im Vergleich zum 
Vorjahr nur um 0,28 VK zurückgegangen.  

40 Gemeinden mit über 10 bis unter 20 Tsd. EW 

anderer kommunaler Rechnungsprüfer
10 

eigener Rechnungsprüfer 
13 

eigenes Rechnungsprüfungsamt 
3 

Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft/Wirtschaftsprüfer 

14 
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Zum 01.01.2009 waren in den Kommunen die Stellen der RPÄ bzw. Rechnungsprüfer 
wie folgt besetzt: 
 

  Ø Stellenbesetzung je Kommune mit einem 
 Stellenbesetzung RPA Rechnungsprüfer 
 (VK) 

Landkreise 70,56 7,06  
Kreisfreie Städte 84,96 28,32  
Kreisangehörige  
Gemeinden über 20.000 EW 63,73 2,73 0,95 
Kreisangehörige  
Gemeinden unter 20.000 EW 22,85 1,84 0,57 
Gesamt 242,10    

 
Die Personalausstattung für die Rechnungsprüfung entwickelte sich seit 1992 wie 
folgt:1 
 

 
 
Der SRH weist wiederum darauf hin, dass für Gemeinden unter 20.000 EW derzeit 
als Empfehlung zur Personalausstattung eine Stellenbesetzung von 0,3 bis 
0,5 VK/10.000 EW gilt.2 
 
Prüfungsinhalte der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
Die SächsGemO räumt der örtlichen Rechnungsprüfung einen hohen Stellenwert ein. 
Die umfassenden Prüfungskompetenzen werden zu wenig genutzt. Aufgrund von feh-
lenden Personalkapazitäten oder aus Kostengründen wird oft nur die örtliche Prüfung 
der Jahresrechnung durchgeführt. Weitere Aufgaben der örtlichen Prüfung nach 
§ 106 Abs. 1 SächsGemO bleiben mitunter bei kleineren Gemeinden unerledigt. Die 
fakultativen Aufgaben der örtlichen Prüfung nach § 106 Abs. 2 SächsGemO werden in 

                                                 
1  1996 wurden bei allen Kommunen und 2004 bei Gemeinden unter 20.000 EW keine Daten erhoben. 
2  Vgl. Erlass des SMI vom 10.10.2005, Az.: 23b-2200.19/32. 
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vielen Fällen vernachlässigt. Gleiches gilt insbesondere für die Kommunen, die die 
kommunale Doppik bereits eingeführt haben. Die örtliche Prüfungseinrichtung hat zu-
sätzlich die Eröffnungsbilanz nach § 131 Abs. 3 SächsGemO zu prüfen. 
 
Im Hinblick auf die Einführung der Doppik besteht ein vordringlicher Fortbildungsbedarf 
der kommunalen Rechnungsprüfer. Betriebswirtschaftliche Fortbildungsmaßnahmen 
sind unerlässlich, um die künftigen Anforderungen bewältigen zu können. Die Kommu-
nen sind dringend angehalten, dafür ausreichende und qualifizierte personelle Kapazi-
täten zu schaffen. Die Kommunen sollten die örtliche Rechnungsprüfung ggf. mit dafür 
geeignetem Personal stärken.  
 
Prüfungsleistungen für Dritte 
 
Die Mehrzahl der kommunalen RPÄ bzw. Rechnungsprüfer erledigten die örtliche 
Rechnungsprüfung auch für andere kommunale Körperschaften. Gemessen am Stel-
lenanteil ist allerdings das Prüfungspotenzial für Dritte mit abnehmender Tendenz ge-
ring. 
 
Die folgende Darstellung zeigt die besetzten Stellen der RPÄ/Rechnungsprüfer seit 
2007, klassifiziert nach Prüfungstätigkeiten für die eigene Verwaltung und für Dritte: 
 

 
 
Insbesondere die Landkreise und Gemeinden über 20.000 EW sollten eine effiziente 
und fachkompetente örtliche Rechnungsprüfung für kleinere Gemeinden realisieren. 
Öffentlich-rechtliche Verträge zur Aufgabenübernahme der örtlichen Rechnungsprüfung 
können auch für Gemeinden unter 20.000 EW eine Alternative für eine effektive Aufga-
benwahrnehmung sein. Die mit der Kreisgebietsneugliederung zu erwartenden Ein-
sparpotenziale durch Zusammenlegung bestehender RPÄ sind in diesem Sinne zu nut-

Besetzte Stellen der Rechnungsprüfungsämter/Rechnungsprüfer 
aufgeteilt nach Art der Prüfungsleistungen 

67,53 64,22 60,91 

134,69

17,60 12,06 12,00 

13,60 12,02 10,85 

9,4810,1111,70

9,65 
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zen. Die durch Aufgabenkonzentration ggf. überschüssigen Prüfungskapazitäten sollten 
kleineren Gemeinden angeboten werden. 
 
 
2 Überörtliche Kommunalprüfung 
 
Neben den turnusmäßigen überörtlichen Prüfungen nach §§ 108 und 109 SächsGemO 
ist der SRH auch nach § 131 Abs. 3 und 4 SächsGemO für die Prüfung der Eröffnungs-
bilanz und des ersten und zweiten Jahresabschlusses zuständig. Im Freistaat Sachsen 
stellten bisher insgesamt 12 kommunale Körperschaften die kameralistische Haushalts-
führung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um. Darüber hi-
naus hatte der SRH in den Jahren 2007 und 2008 Querschnittsprüfungen zu den The-
men: 
 
- Eigenbetriebe der Branche Wohnungswirtschaft,  
- Eigenbetriebe der Branche Volkshochschulen,  
- Liquiditätsmanagement bei Zweckverbänden,  
- Nebentätigkeiten kommunaler Wahlbeamter,  
- Mahn- und Vollstreckungswesen bei Kommunen und Zweckverbänden sowie 
- wirtschaftliche Situation der kommunalen Krankenhäuser in Sachsen 
 
durchgeführt. Ein weiteres Organisationsmodell für Städte und Gemeinden mit 10.000 
bis unter 20.000 EW wurde erstellt und in Form einer Beratenden Äußerung veröffent-
licht. 
 
Die folgenden Einrichtungen wurden vom SRH und seinen drei StRPrÄ überörtlich ge-
prüft: 
 

 Anzahl der zu Prüfenden3 Prüfungen in den Jahren 
 (Stand 01.01.2009) 2007 2008 
   davon Prüfun-

gen von Eröff-
nungsbilanzen 

(2007 und 2008)

Landkreise 10 9 29  
Kreisfreie Städte 3 6 7  
Gemeinden  490 147 124 4 
Verwaltungsverbände 10 1 -  
kommunale Stiftungen 38 - 1 1 
Eigenbetriebe  138 15 15  
Zweckverbände 188 62 44  
regionale Planungsverbände 4 2 -  
sonstige Verwaltungen  3 - -  
kommunale Unternehmen 4224 - 8  
Summe  1.306 242 228 5 

 

                                                 
3  Laut Angaben des Statistischen Landesamtes, sofern diese fehlten, hat der SRH die Angaben aus un-

terschiedlichen Quellen ermittelt. 
4  Es handelt sich hier um Unternehmen des privaten Rechts mit unmittelbarer kommunaler Beteiligung 

von mindestens 75 % nach letztem bekannt gemachtem Stand vom 31.12.2008. 
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Aus aktuellem Anlass sind im Jahr 2009 die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise auf die Kommunen und die diesbezüglichen Konjunkturbelebungsmaßnahmen 
Prüfungsschwerpunkte der überörtlichen Prüfung.  
 
Die mit der Einführung der kommunalen Doppik einhergehenden zusätzlichen Prü-
fungsaufgaben binden enorme Prüfungskapazitäten. Neben den turnusmäßigen über-
örtlichen Prüfungen sind die anfallenden Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und Jah-
resabschlüsse sicherzustellen. Die überörtliche Kommunalprüfung mit einer derzeitigen 
Personalausstattung von 106 Stellen steht damit vor einer erheblichen personellen 
Herausforderung.  
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37 Besondere Ergebnisse der überörtlichen Kommunalprüfung 

 
 

Gravierende Verstöße gegen ordnungsgemäßes und wirt-
schaftliches Verwaltungshandeln belasten die kommunalen 
Haushalte schwer. 

 
 
Im vergangenen Jahr wurden erneut z. T. gravierende Verstöße gegen das kommunale 
Haushaltsrecht, gesellschaftsrechtliche Pflichten und die Vergabegrundsätze festge-
stellt. Beispielhaft werden nachfolgende Prüfungserkenntnisse dargestellt: 
 
 
1. Eine Eigengesellschaft der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel gewährte am 
13.12.2005 einem ortsansässigen Verein ein kurzfristiges Überbrückungsdarlehen in 
Höhe von 100 T€. Obgleich die Hingabe von Darlehen ab einem Betrag von 10.226 € 
nach dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurft hätte, zahlte 
der Geschäftsführer den Betrag lediglich in Absprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den aus. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder wurden erst am 22.12.2005 informiert. 
Ausweislich des Protokolls dieser Aufsichtsratssitzung missbilligten sie gegenüber dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden daraufhin sowohl die Vorgehensweise als auch die Darle-
henshingabe. Das Darlehen war mit 5 % p. a. zu verzinsen und ohne gesonderte Kün-
digung rückzahlbar bis zum 31.03.2006. Wegen Zahlungsschwierigkeiten des Vereins 
wurde der Rückzahlungstermin mehrfach hinausgeschoben. Ab Juli 2006 zahlte der 
Verein keine Zinsen mehr. Mit Schreiben vom 17.01.2007 teilte der Verein mit, dass er 
derzeit keine Möglichkeit sehe, das Darlehen kurzfristig zurückzuzahlen. Die Darle-
henshingabe wurde zwar durch eine erstrangige Grundschuld gesichert. Eine Verwer-
tung der Sicherheit ist nach Auskunft des Bürgermeisters der Stadt vom 16.01.2009 
jedoch insofern ausgeschlossen, als dies unmittelbar zur Insolvenz des Vereins führen 
würde. 
 
 
2. Die Kreisfreie Stadt Chemnitz nahm in den Jahren 2003 bis 2006 am Berufs-
schulzentrum für Technik II „Handwerkerschule“ Baumaßnahmen zur Generalsanie-
rung, zum Umbau und zur Erweiterung mit einem Wertumfang von insgesamt 
rd. 13,4 Mio. € vor. Die dazu erforderlichen Bauleistungen vergab sie in über 200 Ein-
zelaufträgen in Fach- und Teillosen. Noch vor Fertigstellung ihrer Leistungen (Innen-
putzarbeiten, Baumeisterarbeiten) wurde gegen zwei Unternehmen ein Insolvenzver-
fahren eingeleitet. In der Folge stellten diese Unternehmen die beauftragten Leistungen 
nicht fertig. Bei zwei weiteren Losen (Trockenlegung/Dränage, Innenputzarbeiten) führ-
ten die betreffenden Unternehmen ihre Leistungen nicht fristgerecht aus und reagierten 
auf entsprechende Nachfristsetzungen der Stadt nicht. Auch in diesen Fällen beendete 
die Stadt die Vertragsverhältnisse vorzeitig.  
 
Die Restleistungen ließ sie in allen Fällen durch andere Unternehmen ausführen, wo-
durch Mehrkosten entstanden. Diese Mehrkosten hätte sie als Schadenersatz von den 
jeweils beauftragten Unternehmen verlangen müssen. Dies tat sie nur bei zwei Losen. 
Aus Unkenntnis über den Umfang des möglichen Schadenersatzes ermittelte sie hier-
bei die Mehrkostenbeträge zu niedrig. Bei den beiden anderen Losen prüfte die Stadt 
nicht, ob Mehrkosten entstanden sind und machte deshalb keine Schadenersatzan-
sprüche geltend. 
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Obwohl die Stadt bei drei Losen über Bürgschaften für Erfüllungs- und Mängelansprü-
che in Höhe von insgesamt 21,8 T€ verfügte, nahm sie die Bürgen nicht in Anspruch. 
 
Insgesamt hatte die Kreisfreie Stadt Chemnitz durch die unzureichende Verfolgung ih-
rer Rechtsansprüche Mehrkosten in Höhe von 63,3 T€ zu tragen. Die Stadt teilte mit, 
dass zwischenzeitlich Rückforderungen und erste Rückzahlungen erfolgten. 
 
 
3. Die Gemeinde Großtreben-Zwethau ist eine von drei beteiligten Gemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft Beilrode. Mit der seit 04.04.2003 geltenden Neufassung der 
Gemeinschaftsvereinbarung übertrug die Gemeinde Großtreben-Zwethau der erfüllen-
den Gemeinde Beilrode in Anpassung an die seit dem 01.01.2002 geänderte Rechtsla-
ge zusätzlich die Erledigung der Aufgaben i. S. d. § 36 Abs. 3 i. V. m.  
§ 8 Abs. 1 SächsKomZG (insbesondere die sog. Geschäfte der laufenden Verwaltung) 
nach Weisung. Die Beschäftigten der Kämmerei/Kasse wurden von der erfüllenden 
Gemeinde Beilrode zum 01.01.2004, die der Bereiche Soziales, Bau und Liegenschaf-
ten erst zum 01.01.2005 übernommen. Die Gehälter der Bediensteten für die letztge-
nannten Aufgabenbereiche zahlte bis zum 31.03.2005 rechtsgrundlos noch die Ge-
meinde Großtreben-Zwethau.  
 
Die vollständige Aufgabenwahrnehmung seitens der erfüllenden Gemeinde Beilrode 
unterblieb. Der Bürgermeister der Gemeinde Großtreben-Zwethau und sein Stellvertre-
ter machten dennoch nicht von ihrem Weisungsrecht gegenüber der erfüllenden Ge-
meinde Beilrode gem. § 8 Abs. 1 SächsKomZG Gebrauch. Stattdessen beauftragte die 
Gemeinde Großtreben-Zwethau u. a. für die Erstellung der Jahresrechnungen 2002 und 
2003, die Aufstellung des Haushaltsplanes 2004 sowie für Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Beseitigung von Schäden des Augusthochwassers 2002 eine Unterneh-
mensberatungsgesellschaft. Insgesamt schloss die Gemeinde Großtreben-Zwethau elf 
Beratungs- und drei Schulungsverträge, wofür sie insgesamt Ausgaben in Höhe von 
rd. 130 T€ leistete. Eine Ausschreibung der Leistungen unterließ die Gemeinde. 
 
 
4. Die Große Kreisstadt Hoyerswerda beachtete bei der Höhergruppierung einer 
Angestellten die Vorschriften des § 6 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts über die 
Stufenzuordnung nicht. Auf Anweisung des Oberbürgermeisters erhielt die Angestellte 
in der höheren Entgeltgruppe ein um zwei Stufen überhöhtes Entgelt. In diesem Zu-
sammenhang entstanden der Stadt allein im Zeitraum von November 2006 bis Ap-
ril 2008 vermeidbare Mehrausgaben in Höhe von 7.881 €. Als ein Ergebnis der überört-
lichen Prüfung habe die Stadt nach ihren Aussagen unter Beachtung der tariflichen Vor-
schriften eine Korrektur der Stufenzuordnung vorgenommen. 
 
 
5. Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgebirge erwarb 2001 ein Anwesen, das sie im Rah-
men der städtebaulichen Erneuerung zum Ausbau als künftiges Rathaus vorgesehen 
hatte. Für die von der Verwaltung - über die Grundplanung hinaus - insgesamt verge-
benen Planungsleistungen (rd. 83 T€) konnte kein Gemeinderatsbeschluss vorgelegt 
werden. Die Verträge standen auch nicht unter dem Vorbehalt eines zustimmenden 
Gemeinderatsbeschlusses. 
 
Das RP Chemnitz wies 2004 darauf hin, dass eine Prüfung des Vorhabens zum Ergeb-
nis geführt habe, dass wegen des maroden Baukörpers keine Förderfähigkeit gegeben 
sei. Daher werde sich die Förderung auf die Ingenieurkosten für die Grundplanung be-
schränken. Da keine anderweitige sinnvolle Verwertung der Liegenschaft anstand, ent-
schloss sich die Gemeinde zum Abriss des Gebäudes. Eine Nachnutzung anteiliger 
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Planungskosten war in Ermangelung eines geeigneten Alternativprojektes nicht mög-
lich. 
 
Der Gemeinde entstanden somit durch den Kauf einer ungeeigneten Immobilie Kosten 
für Kaufpreis, selbst zu tragende Planungskosten und Abriss in Höhe von insgesamt 
rd. 114 T€, denen keinerlei messbarer Nutzen gegenüberstand. 
 
 
6. Der ehemalige Landkreis Kamenz gewährte einer Angestellten, die ihr Arbeits-
verhältnis selbst kündigte, im September 2004 eine Abfindung in Höhe von 7.200 €. Der 
Zahlung lag kein Beschluss des nach der Hauptsatzung zuständigen Kreisausschusses 
zugrunde. Da der Landkreis bei der Eigenkündigung weder durch Gesetz noch durch 
Tarifvertrag zur Zahlung einer Abfindung verpflichtet war, verstieß er bewusst gegen die 
Verpflichtung zu einer sparsamen Haushaltsführung. Er verstieß aber auch gegen den 
Zustimmungsvorbehalt zu außertariflichen Leistungen des nach der Hauptsatzung zu-
ständigen Ausschusses. 
 
 
7. Die Stadt Lauta gestaltete in den Jahren 2003 bis 2005 den Dorfanger in Lauta-
Dorf um. Im Rahmen dieser Bauarbeiten sollte die bestehende Stromfreileitung durch 
eine erdverlegte Leitung ersetzt werden. Das zuständige Energieversorgungsunter-
nehmen lehnte eine Kostenübernahme aus wirtschaftlichen Gründen ab. Die Beton-
mastfreileitung befand sich in einem technisch einwandfreien Zustand und würde mit 
geringen Instandhaltungen noch langfristig ihren Versorgungsaufgaben gerecht wer-
den. Ohne Beschluss des nach der Hauptsatzung zuständigen Stadtrates beauftragte 
der Bürgermeister das Energieversorgungsunternehmen mit der Erdverlegung der 
Stromfreileitung. Die Stadt bezahlte hierfür 44,7 T€. Die Stadt konnte nicht darlegen, 
welche wirtschaftlichen oder anderen entscheidenden Vorteile es rechtfertigen, die Kos-
ten der Erdverlegung zu übernehmen. 
 
Die Stadt bezahlte dem ausführenden Unternehmen die Lieferung und das Verlegen 
von Großpflaster. Tatsächlich hatte das Unternehmen jedoch kein Großpflaster gelie-
fert, sondern bei der Stadt vorhandenes Pflaster eingebaut. Im Ergebnis der überörtli-
chen Prüfung zahlte das ausführende Unternehmen rd. 24,7 T€ an die Stadt zurück. 
 
 
8. Die Große Kreisstadt Löbau erhielt aus dem Bund-Länder-Programm „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ Zuwendungen für die Durchführung der Gesamtmaßnahme 
"Historische Altstadt". Mit diesen Mitteln förderte sie auch zuwendungsfähige Ausgaben 
eines Dritten.  
 
Bei den überörtlich geprüften Maßnahmen Stadtbad, historische Quellen, Sporgasse 1 
und Innere Bautzner Straße 2, die von dem Dritten in den Jahren 2001 bis 2004 durch-
geführt wurden, zahlte die Stadt die erhaltenen Zuwendungen weitgehend an ihn aus. 
Sie bzw. der von ihr eingesetzte Sanierungsträger versäumten jedoch zu kontrollieren, 
ob die Mittel auch tatsächlich für die Bauvorhaben eingesetzt bzw. ob die Vertragsbe-
dingungen eingehalten wurden: 
 
- Die Stadt konnte die zuwendungsfähigen Ausgaben des Dritten nicht durch prüffähi-

ge und quittierte Belege nachweisen.  

- Offensichtliche Doppelabrechnungen, nicht zuwendungsfähige Ausgaben (z. B. Aus-
gaben für Leistungen an anderen Objekten) oder nicht plausible Abrechnungen in 
Höhe von insgesamt rd. 217 T€ (beim Stadtbad) waren als zuwendungsfähig aner-
kannt worden. 
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- Der Dritte verschwieg eine Förderung von der Agentur für Arbeit in Höhe von insge-
samt rd. 91,4 T€ als Strukturanpassungsmaßnahme (für das Stadtbad). Er bestätigte 
sogar mehrfach, dass er keine anderen öffentlichen Mittel beantragt oder in Anspruch 
genommen hat. Die entsprechenden Rechnungen enthielten aber eindeutige Hinwei-
se darauf, sodass die doppelte Förderung auch hätte erkannt werden müssen. 

- Das RP stellte fest, dass der Zuwendungszweck (Sporgasse 1 und Innere Bautzner 
Straße 2) nicht erfüllt wurde, widerrief die Zuwendung und forderte sie einschließlich 
Zinsen (insgesamt 296 T€) zurück.  

 
Bei den geprüften Maßnahmen mussten etliche Abweichungen von einem ordnungs-
gemäßen Verfahren festgestellt werden, z. B. leistete die Stadt ohne rechtliche Ver-
pflichtung und ohne jede Sicherheitsleistung Vorauszahlungen in Höhe von 260 T€ an 
den Dritten. Am 10.08.2004 wurden Zuwendungsmittel in Höhe von 30 T€ in bar an 
einen Treuhänder des Dritten (Auskunft der Stadt) übergeben, obwohl der Stadt schon 
seit Anfang des Jahres 2004 bekannt sein musste, dass der Dritte Zahlungsschwierig-
keiten hatte oder sogar zahlungsunfähig war. 
 
Die Stadt kündigte die Modernisierungsvereinbarungen (Sporgasse 1 und Innere Bautz-
ner Straße 2) und forderte die gezahlten Zuschüsse von dem Dritten zurück, allerdings 
blieb dies erfolglos. Deshalb entstand der Stadt ein finanzieller Schaden in Höhe der 
Rückzahlung an das RP sowie der zusätzlich eingesetzten Eigenmittel in Höhe von 
18 T€, somit insgesamt 314 T€. 
 
In den Stellungnahmen zum Prüfungsbericht äußerte sich die Stadt zwar umfangreich, 
ging aber auf einige Folgerungen trotz zusätzlicher Aufforderung und einer Information 
über ihre Rechtspflicht, zum Prüfungsbericht Stellung zu nehmen, nicht ein. Auch ihrer 
gesetzlichen Pflicht, den Stadtrat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes 
schriftlich zu unterrichten, kam die Stadt ausweislich ihrer Stellungnahme nicht nach. 
Hiernach informierte sie den Stadtrat lediglich mündlich in der Sitzung vom 06.11.2008 
und verwies auf die Auslage des Prüfungsberichtes. Die abschließende Stellungnahme 
der Stadt wurde im Stadtrat behandelt. 
 
 
9. Die ehemalige Gemeinde Oberlichtenau erweiterte im Jahr 2003 eine Kinderta-
gesstätte mit einem Bauvolumen von rd. 312 T€. Die Abrechnung war nicht prüfbar, 
weil die Gemeinde keinerlei Aufmaße vorlegen konnte.  
 
 
10. Die Gemeinde Puschwitz errichtete in den Jahren 2001 bis 2003 den 3. Bauab-
schnitt der Zufahrtsstraße für die gewerbliche Wirtschaft und verausgabte dafür insge-
samt rd. 1 Mio. €. Die Gemeinde hatte die Bauleistungen im Jahr 2000 ausgeschrieben 
und vergeben, obwohl die erforderlichen Eigenmittel in ihrem Haushalt nicht zur Verfü-
gung standen. Deshalb musste die Baumaßnahme vom Dezember 2001 bis Septem-
ber 2003 unterbrochen werden. Hieraus resultierten Mehrkosten in Höhe von rd. 31 T€. 
 
 
11. Die Gemeinde Sohland a. R. erweiterte in den Jahren 2005 und 2006 in zwei 
Teilabschnitten die Straßendecken an der Verbindungsstraße Obersohland. Die dem 
Zuwendungsbescheid für den 2. Teilabschnitt zugrunde liegende Kostenermittlung ent-
hielt neben überhöhten Mengenansätzen auch Mengenansätze für Leistungen, die be-
reits Bestandteil des 1. Teilabschnitts waren. Im Zuge der Ausschreibung und Durch-
führung des 2. Teilabschnitts änderte die Gemeinde den Leistungsumfang mehrfach. 
Letztendlich ließ sie neben dem genehmigten Abschnitt zusätzlich weitere Straßenstü-



 324

cke, z. T. auch außerhalb der Verbindungsstraße, erneuern. Die genehmigten Gesamt-
kosten überschritt die Gemeinde jedoch wegen der überhöhten Mengenansätze in der 
Kostenermittlung nicht. Sie beantragte lediglich mündlich beim damaligen RP Dresden 
als Bewilligungsbehörde eine Zustimmung zu den Projektänderungen, die die Landesdi-
rektion Dresden nachträglich mit Schreiben vom 15.10.2008 bestätigte. Der Verwen-
dungsnachweis, mit dem die Gemeinde den 2. Teilabschnitt gegenüber dem Zuwen-
dungsgeber abrechnete, umfasste dabei auch die Kosten für die Straßenabschnitte 
außerhalb des genehmigten Projekts, ohne dass dies angegeben wurde. Im zugehöri-
gen Sachbericht zur Baumaßnahme fehlte ebenfalls eine Darstellung der Projektände-
rungen bzw. -erweiterungen. Nach den Abrechnungsunterlagen waren zusätzliche Leis-
tungen außerhalb des genehmigten Projektes mit einem Wert von mindestens 37 T€ 
ausgeführt worden. 
 
Nach der Ausschreibung der Leistungen zum 2. Teilabschnitt schlug das beauftragte 
Ingenieurbüro als Ergebnis seiner Angebotsprüfung und -wertung die Vergabe an den 
preisgünstigsten Bieter vor. Dessen Angebot enthielt innerhalb des Leistungsverzeich-
nisses erheblich über und unter Wert kalkulierte, also offenkundig spekulative (takti-
sche) Einheitspreise. Dadurch konnte dieser Bieter die erste Rangstelle belegen und 
später infolge von Mengenänderungen, nämlich Erhöhungen bei den „teuren“ und Ver-
minderung bei den „billigen“ Positionen, dennoch einen entsprechend höheren Gewinn 
erzielen. Ein Vergleich der tatsächlichen Bruttoabrechnungssumme mit den fiktiven 
Bruttoabrechnungssummen (jeweils ohne Nachträge) der im Ausschreibungsergebnis 
nächstplatzierten Bieter, in deren Angebote keine spekulativen Preise erkennbar waren, 
ergab eine Differenz von etwa 19 T€. Ausgaben in dieser Höhe hätten vermieden wer-
den können, wenn das Ingenieurbüro die spekulativen Preise erkannt und deshalb das 
Angebot bei der weiteren Wertung nicht berücksichtigt hätte. 
 
 
12. Die Stadt Wildenfels zahlte seit 2002 monatlich 429,20 € pauschal für Leistun-
gen aus einem Rechtsberatungsvertrag. Der Vertrag umfasste ausschließlich die Bera-
tung in Rechtsangelegenheiten sowie die Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen, nicht 
jedoch das Anfertigen von schriftlichen Stellungnahmen und Schriftstücken (im außer-
gerichtlichen Verfahren) oder die Ausarbeitung von Verträgen. Für die anwaltliche Ver-
tretung fielen weitere Ausgaben in nicht unerheblichem Umfang an. Wie häufig die Be-
ratungsleistungen in Anspruch genommen wurden, konnte die Stadt nicht darlegen. 
 
Für den Einbau eines Tores im Feuerwehrgerätehaus lag der Stadt ein Angebot einer 
Firma in Höhe von 1.827,30 € vor. Im Protokoll zur Stadtratssitzung vom 16.05.2007 
heißt es dazu wörtlich: „1.000 € sichert die Firma (…) bei Auftragserteilung als Spende 
zu.“ Die Firma erhielt den Zuschlag. Die Spende ging am 07.06.2007 bei der Stadtkas-
se ein. In einem weiteren Fall unterließ die Stadt Beitreibungs- und Vollstreckungsmaß-
nahmen, weil der Schuldner in seiner Funktion als Geschäftsführer eines örtlichen Un-
ternehmens der Stadt großzügige Sachspenden aus dem Betriebsvermögen des Un-
ternehmens zukommen ließ. Die Spenden, insbesondere Sachspenden, gingen über-
wiegend nicht über die Bücher der Stadt. Für Sachspenden gab die Stadt Bestätigun-
gen über Geldzuwendungen nach § 10b Abs. 1 EStG. Die Stadt erteilte wiederholt 
Spendenbestätigungen, obwohl mildtätige oder besonders förderungswürdige Zwecke 
offensichtlich nicht vorlagen. Beispielsweise wurde für die spendenweise Erbringung 
von Reinigungsdienstleistungen in der Grundschule als anerkennenswerter Zweck die 
Förderung der Erziehung bescheinigt.    
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Evaluierung der Funktional- und Kreisgebietsreform auf Kreisebene  
- Erste Erkenntnisse zu Einsparpotenzialen - 38

 
 

Die Komplexität und Vielschichtigkeit der beiden Reformen 
war mit großen organisatorischen Anstrengungen verbun-
den. Im Vordergrund stand die Sicherung einer ordnungs-
gemäßen Aufgabenerfüllung. 
 
Erste Einsparpotenziale in den Bereichen Organisation, 
Personalbestand, Haushalt und Beteiligungen werden auf-
gezeigt. 

 
 
1 Grundlagen und Prüfungsgegenstand 
 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwal-
tungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29.01.2008 und dem Gesetz zur Neu-
gliederung des Gebietes der Landkreise (LK) des Freistaates Sachsen und zur Ände-
rung anderer Gesetze vom 29.01.2008 wurde ein komplexes Reformwerk geschaffen. 
Neben der Kommunalisierung von Aufgaben, die mit einem Personalübergang von 
4.144,6 VK verbunden war, erfolgte eine Neugliederung der LK von 22 auf 10, die Ein-
kreisung von ehemals 4 Kreisfreien Städten und eine geringfügige Aufgabenübertra-
gung von der Kreisebene auf die Ebene der kreisangehörigen Gemeinden. Allein die 
Anzahl der Artikelgesetze, bei der Funktionalreform bis Nr. 78a und bei der Kreisge-
bietsreform Nr. 10c, lässt den großen Umfang erahnen. Grundsätzlich traten beide Ge-
setze zum 01.08.2008 in Kraft. 
 
Mit dem Reformwerk soll den künftigen Herausforderungen wie Demografie, sinkende 
Zuweisungen von Bund und EU und zunehmendem internationalen Wettbewerb Rech-
nung getragen werden. Konkrete Ziele sind einerseits effiziente, transparente und orts-
nahe Verwaltungen, die bürger- und unternehmensorientiert arbeiten, und anderseits 
ein mittel- und langfristig verringerter Bedarf an Personal und sächlichen Mitteln bei den 
LK und Kreisfreien Städten.  
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Die Komplexität der Reformen bezüglich Aufgabenübergang bzw. -übertragung inkl. der 
zeitlichen Umsetzung stellt sich stark vereinfacht grafisch wie folgt dar: 
 

 
 Aufgabenübertragung (Funktionalreform) mit Personalübergang 

 mini Aufgabenübertragung (Funktional-Kreisgebietsreform) ohne Personalübergang 

 Wechsel zu anderer kommunalen Gebietskörperschaft (Kreisgebietsreform) 

 Aufgabenübergang (Kreisgebietsreform) mit Personalübergang 

 mini Aufgabenübergang (Kreisgebietsreform) mit Personalübergang 

 Prüfungsgegenstand 

 Termin des Aufgabenübergangs 

 
 
Die bisherige Prüfung umfasst die Umsetzung der Kreisgebietsneugliederung unter 
Berücksichtigung der Aufgabenübertragung durch die Funktionalreform auf die LK. Im 
Gegensatz zu den bisher durchgeführten Organisationsprüfungen in den Kommunen, 
die sich ausschließlich auf die Kernverwaltung bezogen, beinhaltet diese Prüfung nahe-
zu alle Bereiche, die durch die Reformen einer starken Veränderung unterliegen und 
relevant für mögliche Einsparungen sind. Nachfolgende Bereiche wurden ausgewählt: 
 
- Organisationsstrukturen 
- Personalbestand 
- Haushaltsdaten 
- Verwaltungsgebäude (räumliche Unterbringung) 
- Vertragliche Vereinbarungen der eingekreisten Städte, alten oder neuen LK 
- Nachgeordnete Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften 
- IT-Einsatz.  
 
Mit dieser Prüfung sollen erste Erkenntnisse zum Reformvorhaben gegeben werden. 
Ziele der Prüfung waren neben der Darstellung der Veränderungen durch die Aufga-
benübertragung und Neugliederung erste Optimierungspotenziale durch Aufgabenzu-
sammenführung, Verringerung des Personalbedarfs (u. a. bei den Querschnittsämtern: 
wie Personalverwaltung, IT-Bereich) in der Kernverwaltung und auch im Bereich der 

Land 

KSV Landkreise 
22 => 10 Kreisfreie Städte (7) 

- 4 Kreisfreie Städte 

kreisangehörige  
Gemeinden 

grundsätzlich 01.08.2008 

01.01.2009

01.08.2008

01.08.2008
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nachgeordneten Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften und Betriebsstrukturen 
sowie hinsichtlich einer konsolidierten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen. 
 
Eine detaillierte Prüfung war durch den ganzheitlichen Prüfungsansatz zur Reform auf 
LK-Ebene nicht möglich und zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der noch nicht ab-
geschlossenen Umstellungs- und Einarbeitungsphase nicht sinnvoll. Beispielsweise 
wurde auf die aufgabenbezogene Erfassung des Personalbedarfs aufgrund der zeitna-
hen Prüfung zur Reformumsetzung verzichtet.  
 
Im Jahr 2008 erfolgten zunächst Erhebungen zur Istsituation bei den ehemaligen 
22 LK, zum Aufgaben- und Personalübergang bei den Ministerien, zum Aufgaben- und 
Personalübergang bei den eingekreisten Städten und zum Aufgabenweggang bei den 
22 LK. Anschließend wurden zeitnah zur Reformumsetzung (Anfang 2009) Erhebungen 
in allen 10 LK durchgeführt. Damit kann also nur ein vorläufiges Fazit über die Evaluie-
rung der Reformen gezogen werden.  
 
Im Folgenden werden die Ausgangssituation, die Veränderungen sowie erste Einspar-
potenziale dargestellt.  
 
 
2 Organisationsstrukturen  
 
Auch nach der Kreisgebietsneugliederung blieben die Organisationsstrukturen in den 
zehn neugebildeten LK heterogen. 
 

22 Landkreise 10 Landkreise  
Ämter* Landkreise Ämter* Landkreise 

1 Dezernat 9 1   
2 Dezernate 9 bis 13 6   
3 Dezernate 9 bis 16 10 18 bis 23 3 
4 Dezernate 12 bis 16 4 18 bis 23 3 
5 Dezernate 22 1 21 1 
6 Dezernate   19 bis 27 2 
7 Dezernate   26 1 

* Die Darstellung beinhaltet den Dezernaten und Landräten direkt zugeordnete Ämter. 
 
Die Anzahl der Dezernate erhöhte sich bei den neuen LK auf drei bis sieben (von ehe-
mals eins bis fünf). Während die Mehrzahl der 22 Altkreise maximal drei Dezernate 
eingerichtet hatte, verfügten die meisten der neuen LK über maximal vier Dezernate.  
 
Die Anzahl der Ämter pro Dezernat veränderte sich nur unwesentlich. Von ehemals 
rund vier Ämtern pro Dezernat in den 22 Altkreisen waren es in den 10 neuen LK rund 
fünf Ämter pro Dezernat. 
 
Die Dezernats-1 und Ämteranzahl1 ist auch nach der Kreisgebietsneugliederung nicht 
immer maßgeblich von der EW-Zahl des LK abhängig. Dennoch wies der größte LK mit 
380.342 EW (Erzgebirgskreis) die breiteste Organisationsstruktur aus. Im Gegensatz 
dazu hatte der kleinste LK mit 212.932 EW (LK Nordsachsen) mit 6 Dezernaten und 
19 Ämtern nicht die bündigste Organisationsstruktur. 
 
                                                 
1 Einige LK wiesen in ihrer Organisationsstruktur statt Dezernate Geschäftskreise, -bereiche oder Abtei-

lungen aus. Die Ämter waren bei drei LK als Referat bzw. Abteilungen bezeichnet. 
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Anzahl Anzahl Veränderungen 
22 Landkreise 

Dezernate Ämter 
10 Landkreise 

Dezernate Ämter Dezernate Ämter 
LK Bautzen 3 16 
LK Kamenz 4 16 

LK Bautzen 5 21 -2 -11 

Mittlerer Erzgebirgskreis 3 12 
LK Annaberg 3 12 
LK Aue-Schwarzenberg 3 9 
LK Stollberg 2 13 

Erzgebirgskreis 7 26 -4 -20 

LK Löbau-Zittau 3 12 
Niederschlesischer Ober-
lausitzkreis 

3 12 

LK Görlitz 4 23 -2 -1 

LK Leipziger Land 2 12 
Muldentalkreis 3 12 

LK Leipzig 3 23 -2 -1 

LK Meißen 3 15 
LK Riesa-Großenhain 3 16 

LK Meißen 4 22 -2 -9 

LK Döbeln 2 13 
LK Freiberg 2 12 
LK Mittweida 2 12 

LK Mittelsachsen 3 18 -3 -19 

LK Delitzsch 3 10 
LK Torgau-Oschatz 4 12 

LK Nordsachsen 6 19 -1 -3 

LK Sächsische Schweiz 2 9 
Weißeritzkreis 1 9 

LK Sächsische 
Schweiz-Osterz-
gebirge 

3 18 - - 

Vogtlandkreis 4 15 Vogtlandkreis 4 18 - +3 
LK Chemnitzer Land 4 13 
LK Zwickauer Land 5 22 

LK Zwickau 6 27 -3 -8 

Insgesamt: 64 284  45 215 -19 -69 

 
Mit den geschaffenen Organisationsstrukturen haben die neuen LK Einsparpotenziale 
auf den Leitungsebenen bereits aufgezeigt. Die neuen LK sparten gegenüber den Or-
ganisationsstrukturen der Altkreise insgesamt 19 Dezernate und 69 Ämter.  
 
Acht neue LK reduzierten die Anzahl der Dezernate aus den zusammengelegten Alt-
kreisen. Davon hatten sieben die Dezernatsstrukturen so gebündelt, dass zwischen 
zwei und vier Dezernate weggefallen sind. Ein LK sparte im Vergleich zu den beiden 
Altkreisen ein Dezernat ein. Zwei LK hatten keine Veränderungen auf Dezernatsebene 
getroffen. 
 
Die Ausgestaltung der mittleren Leitungsebene ist bei den LK differenziert zu betrach-
ten. Die Ämterebene war durch beträchtliche Personalstärken gekennzeichnet. Einige 
LK bezeichneten deshalb die Ämter als Abteilungen oder Referate. Im Vergleich zu der 
Gesamtämteranzahl der zusammengelegten Altkreise wiesen 8 der 10 LK zwischen 
1 und 20 Ämter weniger aus. Ein LK hatte keine Veränderungen auf Ämterebene getrof-
fen. Ein weiterer LK erhöhte die Ämteranzahl im Vergleich zum Altkreis um 3 (Vogt-
landkreis, Organisationsstruktur am 08.01.2009).  
 
Der Erzgebirgskreis war mit der Fusion der 4 Altkreise im Hinblick auf straffe Organisa-
tionsstrukturen am meisten gefordert. Er hat mit seiner jetzigen Organisationsstruktur 
(7 Dezernaten und 26 Ämtern) 4 Dezernate und 20 Ämter eingespart.  
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Mit der Kreisgebietsneugliederung ergeben sich vor allem in den Querschnittsämtern 
und den nachfolgend aufgeführten Bereichen Einsparpotenziale. Die 22 Altkreise ver-
fügten unabhängig von der organisatorischen Zuordnung (Landrat oder Dezernat) über 
mindestens ein Amt für die Gebiete: 
 
- Finanzverwaltung (darunter: Kreisfinanzverwaltung, Amt für Controlling und Berichts-

wesen) 

- Zentrale Verwaltung (darunter: Haupt-, Personal-, Rechts- und Kommunalamt) 

- Gesundheit, Jugend und Soziales (darunter: Kreisjugendamt, Kreissozialamt) 

- Ordnung und Verkehr (darunter: Ordnungsamt, Verkehrsamt, Ordnungs- und Ver-
kehrsamt). 

 
In den zehn LK waren diese Ämter mitunter neben dem Hauptverwaltungssitz noch an 
weiteren Verwaltungsstandorten vorhanden. Bei sieben LK ist beispielsweise mindes-
tens ein Querschnittsamt nicht gebündelt, sondern an zwei bis zu fünf Verwaltungs-
standorten angesiedelt.  
 
Der Übergang von bisherigen Landesaufgaben auf die LK und die Aufgabenwahrneh-
mung nach SGB II - nunmehr erfüllen fünf der neuen LK die Aufgaben als ARGE und 
als Optionskommune - stehen mitunter einer strafferen Organisationsstruktur entgegen. 
Trotzdem sind die LK gefordert, ihre Organisationsstrukturen in personeller und territo-
rialer Hinsicht weiter zu bündeln.  
 
Für die Mehrzahl der LK (mit weniger als 300.000 EW) empfiehlt der SRH eine 
Struktur mit drei Dezernaten. Für eine Übergangszeit sind auch vier Dezernate 
vorstellbar. Die Ämterstruktur ist in personeller und territorialer Hinsicht zu bün-
deln. Aufgabenbezogene Besonderheiten und örtliche Gegebenheiten sind zu 
berücksichtigen und können Divergenzen zulassen. Die Anzahl der Ämter ist mit-
telfristig zu reduzieren. Der SRH empfiehlt eine Struktur von 17 bis höchstens 21 
Ämtern. Für LK über 300.000 EW mit unterdurchschnittlicher Gebietsausdehnung 
ist dies ebenfalls empfehlenswert. 
 
Die Einrichtung nachfolgender Ämter wird bei einer Organisationsstruktur mit 
17 Ämtern empfohlen: Haupt- und Personalamt, Rechts- und Kommunalamt, 
Kreisfinanzamt, Rechnungsprüfungsamt, Ordnungsamt, Schulamt, Amt für 
Brand-/Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Jugendamt, Sozialamt, Gesund-
heitsamt, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Bauamt, Straßenbau- 
und Verkehrsamt, Umweltamt, Kreisentwicklungsamt, Forstamt, Liegenschafts- 
und Vermessungsamt. 
 
 
3 Personalbestand 
 
Die Anzahl der in den LK-Verwaltungen beschäftigten Personen erhöhte sich mit der 
Funktional- und Kreisgebietsreform um 41 % von 10.226 Personen (rd. 9.152 VK) auf 
14.401 Personen (rd. 13.050 VK). Damit erhöht sich der durchschnittliche Personal-
bestand je LK auf rd. 1.440 Personen.2 

                                                 
2 Bei den 22 Altkreisen betrug der durchschnittliche Personalbestand 465 Personen. 
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Altkreise Landkreise Personalbestand 
zum 30.06.2008* 

Personalbestand 
zum 01.01.2009** 

LK Bautzen 639 
LK Kamenz 

LK Bautzen 
670 

1.900 

Mittlerer Erzgebirgskreis 402 
LK Annaberg 284 
LK Aue-Schwarzenberg 387 
LK Stollberg 

Erzgebirgskreis 

303 

1.759 

LK Löbau-Zittau 598 
Niederschlesischer Ober-
lausitzkreis 

LK Görlitz 
362 

1.476 

LK Leipziger Land 451 
Muldentalkreis 

LK Leipzig 
594 

1.369 

LK Meißen 566 
LK Riesa-Großenhain 

LK Meißen 
437 

1.282 

LK Döbeln 357 
LK Freiberg 471 
LK Mittweida 

LK Mittelsachsen 

467 

1.734 

LK Delitzsch 400 
LK Torgau-Oschatz 

LK Nordsachsen 
390 

1.133 

LK Sächsische Schweiz 483 
Weißeritzkreis 

LK Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge 406 

1.211 

Vogtlandkreis Vogtlandkreis 703 1.196 
LK Chemnitzer Land 432 
LK Zwickauer Land 

LK Zwickau 
424 

1.341 

* Laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen. 
** Ergibt sich aus Personalbestand zum 30.06.2008 zzgl. übergegangenem Personal vom Land und von den einge-

kreisten Städten. 
 
Zum 01.08.2008 gingen 3.416 Personen (rd. 3.197 VK) vom Land und zum 01.01.2009 
von den ehemals Kreisfreien Städten Hoyerswerda, Görlitz, Plauen und Zwickau 
759 Personen (rd. 702 VK) auf die 10 LK über. 
 
Für die durch die Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben sowie der anteiligen 
Querschnittsaufgaben und der Kreisgebietsneugliederung übergegangenen Mitarbeiter 
sind für die Dauer von drei Jahren betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen  
(vgl. Art. 2 § 2 Abs. 5 SächsVwNG; Art. 1 § 13 Abs. 3 und 4 Gesetz zur Neugliederung 
des Gebietes der LK des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze). 
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Je LK sind zwischen 259 bis 443 Personen vom Land und zwischen 148 und 226 Per-
sonen von den eingekreisten Städten auf die vier LK Bautzen, Görlitz, Zwickau und 
dem Vogtlandkreis in folgender Altersstruktur übergegangen: 
 

Übergegangenes Personal  
Altkreise* 

insgesamt vom Land von den 4 einge-
kreisten Städten 

Personal insgesamt 10.226 4.175 3.416 759 
BE** < 29 1.311 379 301 78 
BE 30 - 39 1.259 718 607 111 
BE 40 - 49 3.082 1.296 1.044 252 
BE 50 - 59 3.848 1.335 1.056 279 
BE 60 - 65 716 347 308 39 
BE >65 10 0 0 0 
in Ausbildung 0 100 100 0 

* Laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen, Stand: 30.06.2008; im gesamten Personalbestand der 
Altkreise sind 345 Auszubildende enthalten. 

** Beschäftigte. 
 
Die Mehrheit des übergegangenen Personals wurde mit den folgenden Aufgaben auf 
die zehn LK übertragen: 
 

 
Daneben ist u. a. das Personal der Aufgabenbereiche des Denkmalschutzes, der Pla-
nung und des Baus von Kreisstraßen, des Vollzugs des Sächsischen Landeserzie-
hungsgeldgesetzes, der Ausführung des Bundeserziehungs-/Elternzeitgesetzes, der 
Agrarstruktur, des Landpacht- und Grundstückverkehrs und der ländlichen Entwicklung 
vom Land auf die LK übergegangen. Von den eingekreisten Städten wurde neben obi-
ger Darstellung u. a. Personal der Abschnitte/Unterabschnitte Haupt- und Finanzverwal-
tung, Feuerschutz, Kinder- und Jugendhilfe und Abfallbeseitigung übernommen. 
 
Als nachgeordnete Einrichtungen (Beschäftigungsbereich [BB] 21) mit einem Personal-
bestand von 550 Personen (rd. 543 VK) gingen vom Land 17 Straßenmeistereien, 
1 Berufsschule, 1 Vermessungsamt und 1 Bauamtswerkstatt auf die LK über. Weitere 
9 Berufsschulen, 4 Förderschulen sowie 1 Medienstelle und 1 Abfallwirtschaftseinrich-

Aufgaben- und Personalübergang vom Land
 

Teile der hoheitlichen 
Forstaufgaben 

(188 BE) 

Feststellung der 
Schwerbehinderten-

eigenschaft 
(136 BE)

Umweltfach-/ 
Umweltvollzugs- 

aufgaben 
(339 BE) 

Flurneuordnung/ 
Flurbereinigung 

(257 BE)  

Staatl. Vermessungs-
ämter/Landes- 

vermessungsamt 
(662 BE) 

Unterhaltung Kreis-/
Staats- und  

Bundesstraßen 
(1.507 BE)

Aufgaben- und Personalübergang von
den eingekreisten Städten 

Einrichtungen/  
Maßnahmen der  

Gesundheitspflege  
(33 BE) 

Gesundheits-
verwaltung 

(56 BE) 
 
 

Verw. sozialer 
Angelegenheiten

(ohne ARGE) 
(301 BE)

Schulen  
(Berufsbildende Schulen, 

Förderschulen, etc.) 
(66 BE) 

öffentliche Ordnung
(141 BE) 
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tung mit insgesamt 62 Personen (rd. 58 VK) wurden von den nunmehr eingekreisten 
Städten übernommen. 
 
Die Konsolidierung und ggf. Neustrukturierung der zehn LK-Verwaltungen sowie die 
Integration des übergegangenen Personals wird nunmehr vordergründige Aufgabe 
sein. Eine Personalverteilung auf alte und neue LK-Aufgaben z. B. nach Größe des LK, 
regionalen Gegebenheiten, EW-Zahlen und zu erwartenden Fallhäufigkeiten anhand 
von Aufgabenevaluation und Aufgabenkritik hat zu erfolgen. Dabei ist das Personal der 
vereinigten Altkreise zu bündeln, mit der Folge einer qualitativ hochwertigen Aufgaben-
erfüllung.  
 
Durch die Kreisgebietsneugliederung und der damit verbundenen Schaffung größerer 
Verwaltungseinheiten könnten weitere personelle Einsparungen u. a. bei planerischen 
bzw. strategischen Kreisaufgaben erfolgen, da diese nur noch einmal im neuen LK 
wahrgenommen werden. Die Zusammenlegung geeigneter nachgeordneter Einrichtun-
gen oder die Zentralisierung bestimmter Aufgabengebiete der LK-Verwaltungen können 
durchaus weitere Personaleinsparungen begründen (vgl. Pkt. 2 Organisationsstruktu-
ren). 
 
Durch altersbedingtes Ausscheiden werden bis 2013 rd. 1.100 Stellen und in den 
nächsten 10 Jahren rd. 3.700 Stellen frei. Damit sind sozialverträgliche Einspa-
rungen insbesondere aus Zusammenschlüssen möglich.  
 
Für den notwendigen Ersatz müssen rechtzeitig Personalentwicklungskonzepte 
erarbeitet und umgesetzt werden. 
 
 
4 Haushaltsdaten 
 
Die Finanzsituation in den 10 LK hat sich in Bezug auf den Abbau von Fehlbeträgen, 
die Finanzierungssalden, der Verschuldung und der Nettoinvestitionsmittel verbessert. 
Hauptursachen waren die Zuweisungen vom Land im Rahmen der Funktional- und 
Kreisgebietsreform, z. B. 2008 die Anschubfinanzierung mit jeweils 10 Mio. € pro Alt-
kreis (vgl. Art. 1 § 26 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der LK des Frei-
staates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze) und der Mehrbelastungsaus-
gleich mit insgesamt rd. 69 Mio. € für die 10 LK (vgl. Art. 4 § 1 SächsVwNG). 
 
Weitere Erfolgsindikatoren bei Reformvorhaben, wie die Entwicklung der Personalaus-
gaben oder des laufenden Sachaufwandes, können vor allem aufgrund der Funktional-
reform, die mit erhöhten Personalausgaben und laufenden Sachaufwand verbunden 
war, zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgebildet werden.  
 
In der Jahresrechnung 2007 wiesen acht Altkreise einen Fehlbetrag auf. Die Höhe der 
Fehlbeträge lag bei insgesamt 29.689 T€, bei einer Spannbreite je Altkreis von 892 bis 
7.626 T€. In der Haushaltssatzung 2009 wiesen nur noch fünf LK Altfehlbeträge aus, 
wobei drei LK planen, diese im Hj. 2009 in Höhe von insgesamt 16.851 T€3 zu decken. 
Zwei LK wollen ihre Altfehlbeträge spätestens 2010 vollständig abbauen. 
 

                                                 
3 Vgl. Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan für das Hj. 2009 der LK nach Anlage 11, VwV Gliederung 

und Gruppierung. 
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17 Altkreise (77 %) hatten ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Zwei weitere 
Altkreise verfügten über ein internes Haushaltssicherungskonzept. Das Haushaltssiche-
rungskonzept der Altkreise hat nur ein neuer LK angepasst bzw. fortgeschrieben. Als 
Gründe wurden der Abbau der Altfehlbeträge und ein ausgeglichener Haushalt ange-
geben. Dennoch verfolgten fünf LK Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte der 
Altkreise wie Ausgabenreduzierung, Einnahmeverbesserung und Schuldenreduzierung 
weiter. Ein LK erhielt mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2009 die Anordnung, 
bis spätestens mit der Haushaltssatzung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept vorzu-
legen.4 
 
Die Finanzierungssalden der 22 Altkreise und der 10 LK stellen sich wie folgt dar: 
 

Landkreise Altkreise Finanzierungs-
saldo 31.12.2007 

in T€* 

Finanzierungs-
saldo 31.12.2008 

in T€* 

Finanzierungs-
übersicht 2009 

in T€** 
LK Bautzen 1.479 LK Bautzen 
LK Kamenz 7.393 

12.931 -4.037 

Mittlerer Erzgebirgskreis 15.066 
LK Annaberg 1.266 
LK Aue-Schwarzenberg -532 

Erzgebirgskreis 

LK Stollberg -2.108 

22.656 6.638 

LK Löbau-Zittau 14.055 LK Görlitz 
Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis 

4.899 
25.095 1.049 

LK Leipziger Land 9.298 LK Leipzig 
Muldentalkreis 2.178 

25.176 7.905 

LK Meißen 8.274 LK Meißen 
LK Riesa-Großenhain 3.057 

31.129 6.587 

LK Döbeln 202 
LK Freiberg 4.684 

LK Mittelsachsen 

LK Mittweida 5.292 

20.845 -4.711 

LK Delitzsch 4.886 LK Nordsachsen 
LK Torgau-Oschatz -4.534 

12.859 -7.797 

LK Sächsische Schweiz 5.040 LK Sächsische 
Schweiz-Osterz-
gebirge Weißeritzkreis 5.525 

13.878 9.279 

Vogtlandkreis Vogtlandkreis 1.540 14.533 -20.041 
LK Chemnitzer Land 17 LK Zwickau 
LK Zwickauer Land 4.188 

23.648 5.233 

Gesamt:  91.164 202.749 105 

* Laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen. 
** Vgl. Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan für das Hj. 2009 der LK nach Anlage 11, VwV Gliederung und Gruppie-

rung. 

 
Die LK konnten ihr Finanzierungssaldo zum 31.12.2008 im Gegensatz zum 31.12.2007 
mehr als verdoppeln. Allerdings werden sich die Finanzierungssalden der 10 LK im 
Hj. 2009 voraussichtlich erheblich verschlechtern, was auf die höheren Personalausga-
ben sowie den höheren laufenden Sachaufwand zurückzuführen ist. Negative Finanzie-
rungssalden aus dem Hj. 2007 konnten 2008 ausgeglichen werden. Dennoch wird es 
für vier LK im Hj. 2009 ausschließlich aufgrund besonderer Finanzierungsvorgänge, 
u. a. durch Entnahmen aus der Rücklage oder aufgrund von Einnahmen aus Krediten, 
möglich sein, negative Finanzierungssalden zu decken. 
                                                 
4  Vgl. SLT, Kleine Anfrage DS 4/15163. 
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Die Verschuldung der 10 LK konnte zum 31.12.20085 um 10 % im Vergleich zur  
Verschuldung der 22 Altkreise zum 31.12.20076 gesenkt werden. Dabei hatte der 
LK Nordsachsen mit 83,8 Mio. € (rd. 394 € pro EW) die höchste und der LK Görlitz mit 
25,7 Mio. € (rd. 90 € pro EW) die niedrigste Verschuldung.  
 
Die Nettoinvestitionsmittel7 der Altkreise zum 31.12.2007 in Höhe von 2 Mio. €8 können 
in den zehn LK lt. Planangaben auf 11 Mio. €9 gesteigert werden.  
 
Von der Möglichkeit nach § 12 Abs. 4 Nr. 1 SächsKrGebNG eine Haushaltssatzung für 
den Zeitraum der Neugliederung der LK vom 01.08. bis zum 31.12.2008 zu erlassen, 
hatte keiner der zehn LK Gebrauch gemacht.  
 
Trotz Verbesserung der Haushaltssituation in den zehn LK muss ein Personalab-
bau sowie eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltswirtschaft aufgrund der 
Reduzierung des Mehrbelastungsausgleiches bis 2018 um 29 % auf 135 Mio. € 
erfolgen. 
 
 
5 Verwaltungsgebäude 
 
Mit der Funktional- und Kreisgebietsreform erhöhte sich die Anzahl der Verwaltungsge-
bäude von 148 auf 176. Der Zuwachs an Verwaltungsgebäuden ergab sich insbeson-
dere auch durch die im Zuge der Funktionalreform auf die LK übertragenen Aufgaben, 
z. B. in den Vermessungs-, Landwirtschafts- oder Forstämtern. Von den 28 dazuge-
kommenen Verwaltungsgebäuden sind 26 Mietobjekte und zwei Gebäude sind Eigen-
tum eines LK. Die Anzahl der Verwaltungsgebäude nach der Funktional- und Kreisge-
bietsreform lag zwischen 10 und 29 pro LK. Die ehemaligen LK hatten zwischen 2 und 
15 Verwaltungsgebäude pro LK.  
 
Acht LK nutzten einen Alt-Kreissitz als neuen Kreissitz. Die zwei LK Zwickau und Görlitz 
siedelten ihren Kreissitz in den eingekreisten ehemaligen Kreisfreien Städten an. Der 
LK Zwickau erweiterte eine Außenstelle des ehemaligen LK Zwickauer Land und nutzt 
dieses Gebäude als Hauptverwaltungssitz in Zwickau. Zwei weitere Gebäude wurden 
von der Stadt Zwickau angemietet und dienen als Außenstellen. Der LK Görlitz hat vier 
Gebäude in Görlitz angemietet, davon dient ein Gebäude als Hauptverwaltungssitz. 
Daneben hat der LK Görlitz mehrere eigene Liegenschaften, die derzeit rekonstruiert 
bzw. neu gebaut und voraussichtlich im Jahr 2012 als neuer Hauptverwaltungssitz be-
zugsfertig werden. 
 
Erste Überlegungen zur Reduzierung der Verwaltungsgebäude bestehen in 4 LK. Diese 
planen den Verkauf von insgesamt 13 Verwaltungsgebäuden und die Aufgabe von 
3 Mietobjekten. Die Verkaufsabwicklungen befinden sich in unterschiedlichen Phasen. 
4 Gebäude sind bzw. werden derzeit zum Verkauf ausgeschrieben. Bei 9 Verwaltungs-
gebäuden sind Verkaufsabsichten in den nächsten Jahren geplant. 

                                                 
5 Vgl. Jahresbericht 2009 des SRH, Beitrag Nr. 34, Pkt. 3.2. 
6 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistik „Schuldenstand der öffentlichen Haus-

halte nach Art der Schulden und Körperschaftsgruppen“. 
7 Nettoinvestitionsmittel sind die dem Vermögenshaushalt zugeführten und für Investitionen zur Verfügung 

stehenden Beträge nach Abzug der allgemeinen Zuführung zum Verwaltungshaushalt, der ordentlichen 
Tilgungsleistungen, der Kreditbeschaffungskosten und der Belastungen aus im Vermögenshaushalt zu 
veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. Anlage zur KomHVO Nr. 24). 

8 Vgl. Jahresbericht 2009 des SRH, Beitrag Nr. 33, Pkt. 5.1. 
9 Vgl. Angaben der LK im Erhebungsbogen. 
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Die folgende Darstellung zeigt die Anzahl der Verwaltungsgebäude der zehn neuen LK 
mit den geplanten Veräußerungen bzw. der beabsichtigten Aufgabe von Mietobjekten.  
 

 
 
Von den 176 Verwaltungsgebäuden fungierten 134 als Außenstellen. Der Durchschnitt 
lag bei rd. 13 Außenstellen10. Die beiden LK, die aus 3 bzw. 4 Altkreisen fusionierten, 
hatten mit je 21 Außenstellen die meisten.  
 

 
 
Die Anzahl der Verwaltungsgebäude pro LK insgesamt11 sind sehr heterogen und las-
sen keine Schlüsse auf die EW-Größen der LK zu. Während der größte LK 22 Verwal-
tungsgebäude hatte, verfügte ein anderer LK mit der zweitniedrigsten EW-Größe über 
21 Verwaltungsgebäude.  
 

                                                 
10 Außenstellen sind Verwaltungsstandorte, die neben dem Hauptverwaltungssitz (zentraler Sitz des Land-

rates) bestehen. 
11 Ohne Betrachtung der Eigentumsverhältnisse. 
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Ebenso heterogen fällt die Betrachtung der Verwaltungsgebäude/LK nach Flächengrö-
ßen aus. Der flächenmäßig größte LK hatte 23 Verwaltungsgebäude, während der 
zweitkleinste über 21 Verwaltungsgebäude verfügte.  
 

 
 
Die Bündelung der bestehenden Organisationsstrukturen unter Berücksichtigung 
von territorialen und aufgabenbezogenen Besonderheiten muss mit einer mittel-
fristigen weiteren Reduzierung der Verwaltungsgebäude einhergehen. Bestehen-
de Außenstellen sind hinsichtlich der Notwendigkeit kritisch zu prüfen. Im Eigen-
tum bestehende Objekte sind vorrangig vor Mietobjekten als Verwaltungsgebäu-
de zu nutzen.  
 
 
6 Vertragliche Vereinbarungen der eingekreisten Städte, alten oder neuen Land-

kreise 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 SächsKrGebNG sind die Kreisaufgaben der eingekreisten 
Städte Görlitz, Hoyerswerda, Plauen und Zwickau zum 01.01.2009 auf die betroffenen 
LK übergegangen, sofern der Übergang nicht bereits im Einvernehmen zu einem frühe-
ren Zeitpunkt, frühestens zum 01.08.2008, erfolgte. 

Anzahl der Verwaltungsgebäude nach EW-Größe der Landkreise 
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Ausschließlich die Kreisaufgaben des Rettungsdienstes der Stadt Hoyerswerda  
sind vorzeitig zum 01.08.2008 mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung gem.  
§ 4 Abs. 3 SächsKrGebNG auf den LK Bautzen übergegangen. 
 
Nach § 7 SächsKrGebNG (Auseinandersetzung) haben die 4 eingekreisten Städte mit 
den entsprechenden LK innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Aufgabenüber-
gang die Rechtsfolgen aus dem Verlust der Kreisfreiheit durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zu regeln. Die Verträge bedurften der Genehmigung der zuständigen Landesdi-
rektion. 
 
Die Stadt Görlitz hat mit den Altkreisen Löbau-Zittau und dem Niederschlesischen  
Oberlausitzkreis eine „Auseinandersetzungsvereinbarung“ gem. den §§ 4, 7 und 8 
SächsKrGebNG mit Unterzeichnung am 03.04.2008 und Genehmigung von der zustän-
digen Rechtsaufsichtsbehörde am 09.09.2008 geschlossen. Ein vorzeitiger Übergang 
der Kreisaufgaben gem. § 4 Abs. 3 SächsKrGebNG war jedoch im Vertrag nicht vorge-
sehen. Demnach hätte nach § 7 Abs. 1 SächsKrGebNG der Vertrag mit dem LK Görlitz 
frühestens zum 01.01.2009 geschlossen werden können und von der zuständigen Lan-
desdirektion genehmigt werden müssen. Die Auseinandersetzungsvereinbarung der 
eingekreisten Stadt Plauen befand sich zum 30.06.2009 bei der zuständigen Landesdi-
rektion zur Genehmigung, die Genehmigung erfolgte gemäß Stellungnahme am 
04.08.2009. Die Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen dem LK Zwickau und der 
eingekreisten Stadt Zwickau wurde am 30.06.2009 geschlossen, mit Schreiben des 
LRA Zwickau vom 15.07.2009 wurde die Genehmigung beantragt. Die vermögensrecht-
liche Auseinandersetzung zwischen der Stadt Hoyerswerda und dem LK Bautzen nach 
§ 7 SächsKrGebNG ist bis zum 30.06.2009 nicht erfolgt. Nunmehr obliegt es der zu-
ständigen Landesdirektion, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen (vgl. § 7 Abs. 2 
SächsKrGebNG). 
 
Nach § 8 Abs. 1 und 3 SächsKrGebNG waren die aufgelösten LK und ehemals Kreis-
freien Städte berechtigt, untereinander bezüglich der Organisation und der räumlichen 
Verteilung der neuen Kreisverwaltung öffentlich-rechtliche Verträge abzuschließen, 
welche der Genehmigung des zuständigen RP bedurften. Gemäß § 8 Abs. 2 
SächsKrGebNG muss der Vertrag Bestimmungen zu Vertretern der aufzulösenden LK 
bei Streitigkeiten mit dem neuen LK enthalten.  
 
13 Altkreise und 2 ehemals Kreisfreie Städte schlossen einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag nach § 8 SächsKrGebNG. Insbesondere wurden die Errichtung von Außenstellen 
und Bürgerbüros, die Verteilung des Personals der LK-Verwaltung und die Bindungs-
fristen der Verträge geregelt. Die Altkreise Löbau-Zittau und der Niederschlesische 
Oberlausitzkreis hatten zwei Verträge zur Regelung des § 8 SächsKrGebNG, u. a. vor-
benannte Auseinandersetzungsvereinbarung, welche keine Streitvertreter entsprechend 
§ 8 Abs. 2 SächsKrGebNG benannte. 
 
Das Genehmigungsverfahren der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde war nicht 
uneingeschränkt ohne Beanstandungen. Im Benehmen mit dieser ist die Recht-
mäßigkeit und Vollständigkeit der Auseinandersetzungsvereinbarung herzustel-
len. 
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7 Nachgeordnete Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften 
 
7.1 Nachgeordnete Einrichtungen  
 
Mit der Kreisgebietsneugliederung verringerte sich die Anzahl der nachgeordneten Ein-
richtungen von 307 auf 289 (rd. 6 %). Dies betraf vor allem die im Haushalt geführten 
nachgeordneten Einrichtungen (BB 21) mit einem Rückgang von 287 auf 270 und die 
als Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (BB 22) mit 20 auf 19. Dies zeigt deutlich 
eine erste Bündelung gleichartiger nachgeordneter Einrichtungen in den LK.  
 
Vor der Kreisgebietsneugliederung waren von den 287 im Haushalt geführten nachge-
ordneten Einrichtungen 9 % im Bereich des Brand-, Rettungs- und Katastrophenschut-
zes und 70 % im Schul- bzw. Bildungsbereich. Die 20 Eigenbetriebe der Altkreise wa-
ren vordergründig in den Bereichen Kultur, Abfallwirtschaft und Immobilienmanage-
ment. Acht Altkreise hatten keinen Eigenbetrieb eingerichtet. 
 
Erste Einspareffekte wurden bereits bei im Haushalt geführten Einrichtungen 
(BB 21) im Schul- und Bildungsbereich mit 14 %, im Brand-, Rettungs- und Katastro-
phenschutz mit 15 % und in der Abfallwirtschaft mit 38 % vollzogen. Folgende tabella-
rische Darstellung verdeutlicht dies u. a.: 
 

Einrichtungen (BB 21)  
die im Haushalt geführt werden 

vor Kreisgebiets-
neugliederung 

nach Kreisgebiets-
neugliederung 

Veränderung 

Feuerwehrtechnisches Zentrum 16 14 -2 
Rettungsleitstelle 11 9 -2 
Gymnasium 36 33 -3 
Berufsschule/Berufsschulzentrum 48 43 -5 
Förderschule/Förderschulzentrum 76 72 -4 
Internat 4 2 -2 
Medienstelle 15 9 -6 
Museum/Ausstellung 6 5 -1 
Kinderbetreuung 11 9 -2 
Abfallwirtschaft/Entsorgung 8 5 -3 
Volkshochschule 7 2 -5 
Musikschule 7 2 -5 
Bibliothek 4 2 -2 
Beratungsstelle 4 2 -2 

 
Die Kreismedienstellen der Altkreise wurden in zwei LK zusammengeführt und in zwei 
weiteren LK in die jeweiligen Eigenbetriebe eingegliedert. Bei zwei weiteren LK ist dies 
zu prüfen. 
 
Die nachgeordneten Einrichtungen der Abfallwirtschaft wurden in drei LK in die Kern-
verwaltung einbezogen. 
 
Drei Volkshochschulen, vier Musikschulen und zwei Bibliotheken der Altkreise wurden 
in die jeweiligen Eigenbetriebe der Rechtsnachfolger überführt. Ein LK hat die Volks-
hochschule und die Musikschule aus einem Altkreis in eine gGmbH einbezogen. Ein 
weiterer LK hat die beiden Volkshochschulen seiner Altkreise fusioniert. 
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Neben den o. g. Einspareffekten übernahmen die LK noch 20 nachgeordnete Einrich-
tungen vom Land, davon 85 % Straßenmeistereien und 15 nachgeordnete Einrichtun-
gen von den eingekreisten Städten, davon 60 % Berufsschulen/Berufsschulzentren. 
 
Bei den Eigenbetrieben (BB 22) wurden sechs Eigenbetriebe der Altkreise in den Be-
reichen Kultur, Bildung und Immobilienmanagement zu drei Eigenbetrieben zusam-
mengelegt. Damit unterhält ein LK keinen, die übrigen LK nunmehr bis zu drei Eigenbe-
triebe.  
 
Des Weiteren wurde zum 01.08.2008 ein Eigenbetrieb in den LK-Haushalt überführt 
und insgesamt 3 Eigenbetriebe neu gegründet, darunter 2 Eigenbetriebe im Bereich 
Rettungsdienst durch die Auflösung der jeweiligen Rettungszweckverbände. Somit be-
stehen nunmehr 19 Eigenbetriebe außerhalb des Kernhaushaltes der LK. 
 
Veränderungen in ausgewählten nachgeordneten Bereichen im Vergleich BB 21 zu 
BB 22 sind wie folgt: 
 

 
 
Weitere organisatorische Bündelungen im Bereich der nachgeordneten Einrich-
tungen sind entsprechend den territorialen Gegebenheiten von den LK vorzu-
nehmen. Dabei ist der ganzheitliche Ansatz unter Betrachtung der Beteiligungs-
struktur der LK und der Mitgliedschaften von den LK in Zweckverbänden heran-
zuziehen. 
 
7.2 Zweckverbände 
 
Die Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden verringerten sich von 154 auf 83 
(Sparkassenzweckverbände ausgenommen). Die Mitgliedschaften pro Altkreis erhöhten 
sich von ehemals 5 bis 10 (durchschnittlich rd. 7) auf 6 bis 12 (durchschnittlich rd. 8,3).  
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Insgesamt wurde die Anzahl der Zweckverbände12 jedoch nur von 50 auf 39 vermin-
dert. Durch die Änderungen des Sächsischen Kulturraumgesetzes (vgl. Art. 1 Gesetz 
zur Neuordnung der Kulturräume im Freistaat Sachsen vom 20.06.2008) und des Lan-
desplanungsgesetzes (vgl. Art. 7 Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der LK des 
Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze) wurden 6 Kulturraumzweck-
verbände zu 3 und 2 regionale Planungsverbände zu einem zusammengeführt. Des 
Weiteren wurden 2 Abfallzweckverbände und 4 Rettungszweckverbände aufgelöst. Ein 
Zweckverband der Branche Naturschutz und Landschaftspflege ist weggefallen, weil 
die Verbandsmitglieder in einem neu gebildeten LK aufgegangen sind. 
 
2 bzw. 4 LK konnten die Mitgliedschaften der Altkreise um 5 bzw. 6 Mitgliedschaften 
reduzieren. Eine Zusammenführung um 2, 7, 8 und um 20 Mitgliedschaften wurde in je 
1 LK vollzogen.  
 
Die mit der Reduzierung der Zweckverbände und insbesondere der Mitgliedschaf-
ten in Zweckverbänden verbundenen Einsparungen sind zu nutzen. Dies muss 
Auswirkungen auf eine effiziente Beteiligungsverwaltung auch im Hinblick auf die 
Zweckverbände haben. 
 
7.3 Gesellschaften 
 
Die Summe der Eigengesellschaften und unmittelbaren Beteiligungen (> 20 %) der LK 
hat sich durch die Kreisgebietsneugliederung nicht verändert. Der erhöhten Anzahl der 
Eigengesellschaften stand die verringerte Anzahl an unmittelbaren Beteiligungen ge-
genüber. 
 

 
 
Die größten Veränderungen wurden im Erzgebirgskreis vollzogen, beispielsweise durch 
die Zusammenführung der Anteile der Beteiligungen an der BVO Verkehrsbetriebe Erz-
gebirge GmbH der Altkreise Annaberg, Aue-Schwarzenberg und Mittlerer Erzgebirgs-
kreis zu nunmehr einer Eigengesellschaft des Erzgebirgskreises. Ebenso wurden die 
Anteile der unmittelbaren Beteiligungen der Altkreise Stollberg und Mittlerer Erzgebirgs-
kreis an der Autobus GmbH sowie der Altkreise Aue-Schwarzenberg und Stollberg an 

                                                 
12 Einschließlich regionale Planungsverbände. 
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der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH zusammengeführt. Die unmittelbaren 
Beteiligungen am Klinikum des Altkreises Annaberg, am Klinikum des Mittleren Erzge-
birgskreises sowie am Krankenhaus des Altkreises Stollberg wurden in die Eigengesell-
schaft Krankenhaus-Gesundheitsholding Erzgebirge GmbH überführt.  
 
In den LK ist eine weitere Eigengesellschaft durch Übertragung von Anteilen durch ei-
nen Verein entstanden und eine Eigengesellschaft wurde zum 01.08.2008 neu gegrün-
det. 
 
Die Reduzierung der unmittelbaren Beteiligungen basierte auf der Zusammenführung 
von 20 unmittelbaren Beteiligungen der Altkreise, davon 9 Beteiligungen unter 20 %, zu 
7 unmittelbaren Beteiligungen und 2 Eigengesellschaften der LK sowie einer Umwand-
lung einer unmittelbaren Beteiligung in eine Eigengesellschaft und einer Neugründung. 
 
Keine Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur zum Prüfungszeitpunkt wurden im 
LK Nordsachsen und LK Zwickau vollzogen.  
 
Pro LK hat sich die durchschnittliche Anzahl der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 
von rd. 4,5 auf 10 erhöht. 
 
Die organisatorische Zusammenführung der Beteiligungsverwaltungen der Alt-
kreise muss zu einer qualitativen Verbesserung der Aufgabenbearbeitung führen. 
Die Synergieeffekte in der Beteiligungsverwaltung müssen einerseits zu einer 
konstanten Qualitätssteigerung bei der Aufgabenerledigung und andererseits zu 
einer Professionalisierung des Personals führen. Möglichkeiten der weiteren Zu-
sammenführung von Gesellschaften in artverwandten kommunalen Aufgabenbe-
reichen sind zu prüfen. 
 
 
8 IT-Einsatz 
 
Mit der Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben aufgrund des SächsVwNG muss-
ten auch die IT-Fachverfahren, welche diese übergegangenen Aufgaben unterstützen, 
von staatlicher Ebene auf die nun zuständigen kommunalen Aufgabenträger, mit der 
Prämisse einer unterbrechungsfreien Verwaltungsarbeit, übergehen. Insgesamt sollten 
80 IT-Verfahren zum 01.08.2008 auf 10 LK und 3 Kreisfreie Städte übertragen werden. 
Dabei wurden die IT-Verfahren in 2 Kategorien (48 IT-Verfahren der Kategorie 1; 32 IT-
Verfahren der Kategorie 2) eingeteilt. IT-Verfahren der Kategorie 1 waren zwingend von 
den Kommunen weiterhin zu nutzen. Für die Weiterentwicklung bleibt die staatliche 
Ebene zuständig. Die weitere Nutzung von IT-Verfahren der Kategorie 2 wurde den 
Kommunen empfohlen. Einzelne Aufgaben, z. B. Fördermittelmanagement, sind erst 
zum 01.01.2009 auf die Kommunen übergegangen.  
 
Die Übergabe der zum Übergang der IT-Verfahren erforderlichen Materialien von der 
staatlichen Ebene an die Kommunen erfolgte überwiegend zum 01.08.2008. Auf die 
seitens der Kommune teilweise gemeldeten Vorlaufsfristen von bis zu vier Wochen wur-
de nicht eingegangen. Teilweise erfolgte der Umzug der Arbeitsplatzrechner nicht 
gleichzeitig mit dem Übergang der IT-Verfahren bzw. rechtzeitig zum 01.08.2008. 
 
In fünf LK erfolgte die IT-Bearbeitung bei übergehenden Verwaltungsaufgaben auf die 
LK noch beim Land. Des Weiteren wurde von fünf LK angegeben, dass zum 
01.01.2009 noch nicht die Schnittstellenverbindung von Fachsoftware des Landes zum 
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen-Programm des LK hergestellt war. 
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Überwiegend wurden von den LK die personellen Kapazitäten für den Übergang der IT-
Verfahren, die Problematik der Informationsübermittlung/Kommunikation und fehlende 
technische Voraussetzungen für eine Umsetzung bemängelt. 
 
Zum 30.06.2009 gaben alle LK an, den geplanten Übergang der IT-Verfahren abge-
schlossen zu haben.  
 
Durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste werden Betriebsaufgaben zur 
IT-Unterstützung der Verwaltungsaufgaben für die LK erbracht. Diesbezüglich bedarf  
es vertraglicher Regelungen zwischen den LK und dem Freistaat Sachsen. Zum 
30.06.2009 verfügte kein LK über derartige Verträge. 
 
Vereinzelt wurden IT-Verfahren noch nicht migriert, da diese sich noch in der Entwick-
lung befinden. Deren Migration ist zukünftig vorgesehen. 
 
Die sich noch in der Entwicklung befindenden IT-Verfahren sind rechtzeitig auf 
die Kommunen zu migrieren. Die öffentlich-rechtlichen Verträge zwischen den LK 
und dem Freistaat Sachsen sind ohne Zeitverzögerung zu schließen, da sonst die 
Planungssicherheit der LK für das Hj. 2009 und bei der Erstellung des Haushalts-
planes für das Hj. 2010 nicht gegeben ist. 
 
 
9 Fazit 
 
Nach einem formellen Zusammenschluss von Gebietskörperschaften sowie einer for-
mellen Aufgabenübertragung können die prognostizierten Einspareffekte nicht sofort 
realisiert werden. Insbesondere im Bereich der Stelleneinsparung und der Reduzierung 
der Verwaltungsgebäude ist von einem Übergangszeitraum von zwei bis drei Jahren 
auszugehen. Aktuell sind die Arbeitsprozesse effizient zu gestalten und die Organisati-
onsstrukturen entsprechend daran auszurichten.  
 
Vor diesem Hintergrund sind frühzeitig Analysen der bestehenden eigenen Verwal-
tungsorganisation bei gleichzeitiger vergleichender Betrachtung der übrigen LK durch-
zuführen.  
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Weitere Erkenntnisse aus der überörtlichen Prüfung im Rahmen  
des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 39

 
 

Die Fristen für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen wer-
den teilweise erheblich überzogen.  
 
Kennzahlen bieten eine wichtige Hilfestellung zur Beurtei-
lung der kommunalen Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge.  

 
 
1 Stand der Umstellung auf die kommunale Doppik 
 
Im November 2007 trat das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen in Kraft. Bis zum Hj. 2008 haben auf dieser Grundlage erst acht Gemein-
den, eine rechtsfähige kommunale Stiftung sowie ein Abwasserzweckverband von der 
Möglichkeit der freiwilligen Umstellung auf die doppischen Regelungen Gebrauch ge-
macht. Für das Hj. 2009 sind dem SRH insgesamt sechs Wechsel auf das neue Buch-
führungssystem bekannt. Spätestens ab dem Hj. 2013 sind die doppischen Vorschriften 
von allen kommunalen Körperschaften sowie sonst Betroffenen zwingend anzuwenden. 
Dazu zählen neben den zehn Landkreisen und drei Kreisfreien Städten u. a. 490 Ge-
meinden1 und 102 kameral buchende Zweckverbände2.   
 
Der Umstellungsprozess läuft äußerst zurückhaltend. Nach Einschätzung des SRH be-
trägt der zeitliche Umstellungsbedarf, insbesondere für die Erfassung und Bewertung, 
durchschnittlich drei Jahre. Dies bedeutet für die Planung der Gemeinden, dass spätes-
tens in 2010 die erforderlichen Vorarbeiten beginnen müssen, um die Frist der verpflich-
tenden Einführung einhalten zu können.  
 
Ein weiteres Problemfeld im Rahmen der Doppikeinführung bildet die Nichteinhaltung 
der Aufstellungsfrist der Eröffnungsbilanz nach § 131 Abs. 3 Satz 2 i. V. m.  
§ 88 b Abs. 1 SächsGemO. Hierdurch ergaben sich Verzögerungen bei der örtlichen 
und überörtlichen Prüfung nach § 131 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO. Bis Mitte 2009 lagen 
die Eröffnungsbilanzen von zwei Frühstarter-Kommunen des Jahres 2007 sowie von 
zwei weiteren kommunalen Gebietskörperschaften mit Umstellung in 2008 noch nicht 
zur überörtlichen Prüfung vor. Dem SRH ist bewusst, dass sich die Frühstarter in einer 
Sondersituation - bedingt durch die neue Materie und die zum Zeitpunkt der Umstellung 
z. T. nur im Entwurf vorhandenen Rechtsvorschriften - befinden. Durch die Anpassung 
der rechtlichen Regelungen waren zahlreiche Überarbeitungen bei der Erfassung und 
Bewertung notwendig. Eine erhebliche Überziehung der Erstellungsfrist ist jedoch hier-
mit nicht begründbar. Die Rechtsaufsicht sollte deshalb künftig die Wahrung der Frist 
stärker überwachen, da die Einhaltung der Erstellungsfrist für eine geordnete Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Kommune, für die örtliche und überörtliche Prüfung, 
aber auch für die rechtsaufsichtliche Arbeit selbst unerlässlich ist. Hierauf wurde bereits 
im Jahresbericht 2008 hingewiesen. 
 
 

                                                 
1 Gebietsstand 01.01.2009. 
2 Es handelt sich hier um Angaben zum Gebietsstand 01.01.2008, die der SRH durch Ermittlung aus 

unterschiedlichen Quellen fortgeschrieben hat. 
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2 Jahresabschlussanalyse mittels Kennzahlensystem zur Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage 

 
2.1 Allgemeines 
 
Ein wesentlicher Inhalt der überörtlichen Kommunalprüfung ist die Darstellung und Ana-
lyse der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der geprüften kommunalen Kör-
perschaften. Mit der sukzessiven Einführung der kommunalen Doppik kommt dieser 
Komponente künftig eine noch stärkere Bedeutung zu. Gemäß der Gesetzesbegrün-
dung war und ist Ziel der Reform des kommunalen Haushaltsrechts „eine ressourcen-
orientierte Darstellung der Planansätze und des Rechnungsergebnisses sowie eine 
verbesserte Steuerung durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Leistungen“3. Da-
zu bedarf es komprimierter Aussagen zur Leistungsfähigkeit. 
 
Diese Aussagen können z. T. aus dem Jahresabschluss entwickelt werden. Hierzu hat 
der SRH ein Kennzahlenset entwickelt. Die kennzahlenbasierte Jahresabschlussanaly-
se dient der Gewinnung und Bewertung der benötigten Informationen. Sie soll Auf-
schluss über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde geben, konkret über die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage.  
 
2.2 Adressaten  
 
Die verschiedenen Adressaten des Jahresabschlusses benötigen für ihre jeweiligen 
Zwecke bestimmte Informationen im Rahmen der Jahresabschlussanalyse. Während 
für die Verwaltung und die kommunalen Mandatsträger Fragen der Informations- und 
Steuerungszwecke im Vordergrund stehen, geht es bei den Rechtsaufsichtsbehörden, 
den StRPrÄ sowie dem SRH primär um Kontroll- als auch Beratungsaspekte. Das vom 
SRH entwickelte Kennzahlensystem bietet allen Abschlussadressaten eine einheitliche 
Basis zur Erhebung und Berechnung. Die jeweiligen Adressatengruppen können indivi-
duell und entsprechend ihren spezifischen Interessen die für sie notwendigen Daten 
ermitteln und zur Beurteilung nutzen. 
 
Der SRH wird die kennzahlengestützte Jahresabschlussanalyse bei der überörtlichen 
Prüfung der Jahresabschlüsse und später den turnusmäßigen Prüfungen einsetzen. Die 
Prüfungsberichte beinhalten künftig auf Basis von Kennzahlen Beurteilungen der bishe-
rigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie ggf. Hinweise für das weitere Han-
deln.  
 
2.3 Inhalt des Kennzahlensystems 
 
2.3.1 Kennzahlen 
 
Der SRH hat anlässlich der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrechts- und 
Rechnungswesen sein bisheriges Kennzahlenset aufgrund eigener Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus anderen Bundesländern fortgeschrieben. Es umfasst sowohl absolute 
als auch relative Parameter. 

                                                 
3 Begründung zum Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007, 

S. 29. 
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Absolute Kennzahlen 
 

Forderungen  
Liquide Mittel 
Durchschnittliche rechnerische Tilgungszeit 
Ordentliches Ergebnis 
Mitarbeiter im Beschäftigungsbereich 21 (ohne ABM) 
Mitarbeiter der Kernverwaltung 

Zusätzlich für Gemeinden: 

 Hebesatz Gewerbesteuer 
 Gewerbesteuer in €/EW 
 Hebesätze Grundsteuer A und Grundsteuer B 
 Grundsteuer A und Grundsteuer B jeweils in €/EW 

Zusätzlich für Kreise, Zweck- und Verwaltungsverbände: 

 Umlagesatz 
 Umlage in €/EW 

 
Relative Kennzahlen 
 

Steuerquote (für Gemeinden) 
Allgemeine Umlagenquote (für Kreise, Zweck- und Verwaltungsverbände) 
Zuwendungsquote 
Zinslastquote  
Liquidität 2. Grades 
Investitionsdeckungsgrad  
Deckungsgrad B  
Eigenkapitalquote A und B 
Dynamischer Verschuldungsgrad 
Verschuldung je EW  
Eventualverbindlichkeiten je EW 

Zusätzlich zur Prüfung für die überörtliche Prüfungsbehörde: 

Personalkostenintensität 
Sach- und Dienstleistungsintensität 
Infrastrukturquote 
Anlagenabnutzungsgrad 
Ordentliche Rücklagenquote 
Schuldendienstquote 

 
Die Erfassung der den einzelnen Kennzahlen zugrunde gelegten Wertgrößen erfolgt 
grundsätzlich ohne größeren Aufwand anhand der Angaben in der Ergebnis-, Finanz- 
und Vermögensrechnung gemäß Verordnung des SMI über die kommunale Haushalts-
wirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO-Doppik) sowie der verbindli-
chen Muster der Anlage 6 zur Verwaltungsvorschrift des SMI über die Zu-
ordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das 
neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen  
(VwV KomHSys). Die EW-Größen basieren auf den jeweiligen Statistiken des Statisti-
schen Landesamtes des Freistaates Sachsen. 
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2.3.2 Größenklassen 
 
Bei der Jahresabschlussanalyse sind die Unterschiede der kommunalen Gebietskörper-
schaften, bedingt durch ihre unterschiedliche rechtliche Organisation als auch durch ihre 
Größe, zu beachten. Aus diesem Grund sollte die Beurteilung der Kennzahlen anhand 
der nachfolgenden Gebietskörperschaftsgruppen erfolgen: 
 
1.  Kreisfreie Städte 

2.  Landkreise 

3.  kreisangehörige Gemeinden mit 
 

  1.000 bis unter     3.000 EW 
  3.000 bis unter     5.000 EW 
  5.000 bis unter   10.000 EW 
10.000 bis unter   20.000 EW 
20.000 bis unter   50.000 EW 
50.000 bis unter 100.000 EW 

 
4.  Verwaltungsverbände 

5.  Zweckverbände  
 
 
3 Fazit  
 
Die Bestimmungen des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen sind spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Hj. 2013 anzuwenden. 
Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Vorlaufzeit von drei Jahren bedeutet 
dies für die Betroffenen, dass sie spätestens in 2010 die notwendigen Vorarbeiten in 
Angriff nehmen müssen.   
 
Die Rechtsaufsichtsbehörden haben sicherzustellen, dass die für die Aufstellung der 
Eröffnungsbilanzen normierte Frist eingehalten wird.    
 
Der SRH hat zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der doppisch 
buchenden Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände und weiteren Betroffenen sein 
bisheriges Kennzahlenset fortgeschrieben. Er wird dies im Rahmen der künftigen Prü-
fungen der Jahresabschlüsse einsetzen. Der SRH betrachtet das Kennzahlenset auch 
als eine Arbeitsgrundlage für die anderen Adressatengruppen des Jahresabschlusses. 
Es obliegt dem jeweiligen Nutzer, die für ihn relevanten Kennzahlen zu erheben und zur 
Beurteilung heranzuziehen.   
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Ergebnisse der kommunalen Betätigungsprüfung 40
 
 

Wesentliche Instrumente des Beteiligungsmanagements 
waren nicht vorhanden. 
 
Dies zog Mängel bei der Steuerung und Kontrolle der Betei-
ligungen nach sich.  
 
Trotz bilanzieller Überschuldung einer Eigengesellschaft 
wurde die Überschuldung als möglicher Insolvenztatbe-
stand nach der Insolvenzordnung nicht geprüft.  

 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat seine im Jahr 2008 begonnene Prüfung der Betätigung der Kommunen in 
Unternehmen in privater Rechtsform gem. §§ 108, 109 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO fort-
gesetzt1 und Erhebungen zum Beteiligungsmanagement in einer weiteren Stadt durch-
geführt. Die Stadt betätigte sich zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen in zwei kom-
munalen Eigengesellschaften G 1 und G 2. 
 
Die Betätigungsprüfung erstreckte sich auf die Jahre 2004 bis 2008. Prüfungsschwer-
punkte waren auch hier die Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen durch die Stadt 
als Gesellschafter (u. a. strategische Unternehmensplanung, Zielvorgaben an die Ge-
schäftsführung), die Qualität des Beteiligungsmanagements (u. a. Beteiligungsverwal-
tung, -controlling und Mandatsbetreuung) sowie die Mandatsausübung der kommuna-
len Vertreter in den Gesellschaftsorganen. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Es lagen keine Richtlinien oder Dienstanweisungen zur Durchführung des Betei-
ligungsmanagements vor. Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen lagen allein in der 
Verantwortung des Bürgermeisters, der gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschafterver-
sammlungen beider Eigengesellschaften der Stadt war.  
 
Die Stadt hat dringend die personellen und organisatorischen Voraussetzungen 
für ein anforderungsgerechtes Beteiligungsmanagement zu schaffen und die 
Aufgaben im Einzelnen durch Richtlinien oder Dienstanweisungen schriftlich zu 
regeln. Aufgrund der Anzahl und der Größe der Beteiligungen sollten mindestens 
die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling in der Kämmerei an-
gesiedelt werden. 
 
2.2 Die Stadt hatte keine zentrale Beteiligungsverwaltung eingerichtet. Die wesentli-
chen Unterlagen zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen wurden an ver-
schiedenen Stellen der Stadtverwaltung aufbewahrt oder mussten bei den Gesellschaf-
ten abgefordert werden. 
 

                                                 
1 Vgl. Jahresbericht 2008, Beitrag Nr. 40. 
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Die Sitzungen der Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft G 2 waren nur  
lückenhaft dokumentiert. Niederschriften wurden stark zeitverzögert, z. T. erst mehrere 
Monate nach dem Sitzungstermin, erstellt. Eine Beschlusskontrolle durch die Betei-
lungsverwaltung war daher nahezu ausgeschlossen und die Mandatsausübung durch 
die kommunalen Vertreter eingeschränkt. 
 
Die zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen erforderlichen Informati-
onen müssen bei der Stadt vollständig und zeitnah dokumentiert werden. Die 
maßgeblichen Unterlagen sind bei der Beteiligungsverwaltung aufzubewahren. 
 
2.3 Die Geschäftsführer der Gesellschaften hatten für die Jahre 2004 und 2005 kei-
ne Wirtschaftspläne erstellt, obwohl sie hierzu nach § 96 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO 
i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 der Gesellschaftsverträge verpflichtet waren. 
 
Die für die Gesellschaft G 2 vorgelegten Wirtschaftspläne 2006 und 2007 entsprachen 
nicht den Anforderungen des anzuwendenden Eigenbetriebsrechts, u. a. enthielten sie 
neben den Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres weder die Planzahlen für 
das laufende Jahr noch das Ergebnis des Vorjahres. Der Wirtschaftsplan 2008 wies 
geplante Umsätze von rd. 486,7 T€ aus. Dies bedeutete gegenüber den Istumsätzen 
des Jahres 2006 von rd. 390,7 T€ eine Steigerung um rd. 25 %, die vom Geschäftsfüh-
rer nicht begründet wurde. Außerdem waren die Wirtschaftspläne nicht vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres aufgestellt worden. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung 
zum Wirtschaftsplan 2007 lag nicht vor. 
 
Der Gesellschafter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wirtschaftspläne der städ-
tischen Beteiligungsunternehmen durch die Geschäftsführer vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres erstellt werden und den gesetzlichen und gesellschaftsvertrag-
lichen Anforderungen entsprechen. Die Beschlussfassung zur Feststellung der 
Wirtschaftspläne sollte in den Aufgabenkatalog der Gesellschafterversammlun-
gen aufgenommen werden, da eine wirksame Steuerung und Kontrolle der Ge-
sellschaften nur über die inhaltliche Befassung mit den Wirtschaftsplänen ge-
währleistet werden kann. 
 
2.4 Die Geschäftsführer beider Gesellschaften hatten es überwiegend versäumt, 
den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des HGB in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen (§ 264 Abs. 1 
Satz 2 HGB). Die Fristüberschreitungen von bis zu einem Jahr stellen einen groben 
Verstoß gegen die Obliegenheiten der Geschäftsführung aus § 43 Abs. 1 GmbHG dar.  
 
Im geprüften Zeitraum wurden alle Jahresabschlüsse der Gesellschaft G 2 nicht bis 
zum Ablauf der ersten acht Monate durch die Gesellschafterversammlung festgestellt 
(§ 42 a Abs. 2 Satz 1 GmbHG). Die notwendige Transparenz und rechtzeitige Informa-
tion des Gesellschafters über die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse sowie 
die Gefahr einer möglichen Überschuldung oder drohenden Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft G 2 waren danach nicht gewährleistet.  
 
Nach Angaben des Gesellschafters hatte dieser die Vorlage der Unterlagen zu den Jah-
resabschlüssen 2005 und 2006 der Gesellschaft G 2 gegenüber dem Geschäftsführer 
jeweils mehrere Monate nach Fristablauf eingefordert. Weitere Maßnahmen zur Wah-
rung der Fristen waren nicht belegt. 
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Die Überwachung der Geschäftsführer durch den Gesellschafter war unzureichend. Der 
Gesellschafter hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zur Verfügung ste-
henden Mittel zur Durchsetzung seiner Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer 
der Gesellschaft G 2, u. a. Auskunfts- und Einsichtsrechte nach § 51 a Abs. 1 GmbHG, 
Hinzuziehung des Abschlussprüfers bei der Feststellung des Jahresabschlusses gem. 
§ 42 a Abs. 3 GmbHG sowie das Recht auf Festlegung der Maßregeln zur Prüfung und 
Überwachung der Geschäftsführung entsprechend § 46 Nr. 6 GmbHG nicht mit der 
notwendigen Konsequenz eingesetzt. 
 
Der Gesellschafter hat sicherzustellen, dass die Geschäftsführungen die Jahres-
abschlüsse und Lageberichte fristgemäß aufstellen, dem Abschlussprüfer vorle-
gen und anschließend dem Gesellschafter zur Beschlussfassung in der Gesell-
schafterversammlung zuleiten. Hierzu hat er seine im Gesetz und im Gesell-
schaftsvertrag verankerten Rechte gegenüber den Geschäftsführern durchzuset-
zen und seine Überwachungspflichten wahrzunehmen. 
 
2.5 Ein die Gesellschaftsorgane unterstützendes Beteiligungscontrolling wurde bei 
der Stadt nicht durchgeführt. Die Verwaltung wertete weder Wirtschaftspläne und Jah-
resabschlüsse der Beteiligungen aus noch hatte sie eine unterjährige Berichtspflicht der 
Gesellschaften eingeführt.  
 
In den jährlich gem. § 99 SächsGemO aufzustellenden Beteiligungsberichten wurden 
die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Gesellschaften nicht vollständig 
dargestellt. 
 
Unter anderem fehlten Angaben zum Gesellschafterdarlehen sowie zum Betreiberzu-
schuss für die Gesellschaft G 2. Aufgrund des Nichtvorliegens der Jahresabschlüsse 
der Gesellschaft G 2 für die Jahre 2005 und 2006 im Zeitpunkt der Erstellung der Betei-
ligungsberichte waren keine Angaben zu dieser Gesellschaft enthalten, was den Infor-
mationsgehalt der Beteiligungsberichte erheblich entwertete. 
 
Die Stadt hat ein Beteiligungscontrolling einzurichten, in das ein Berichts- und 
Informationssystem zwischen Stadt und Unternehmen zu integrieren ist. Darüber 
hinaus müssen die Qualität des Beteiligungsberichts verbessert und insbesonde-
re die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Unternehmen künftig vollständig 
ausgewiesen werden. 
 
2.6 Neben dem Bürgermeister vertraten bis zu fünf weitere Vertreter, die der Stadt-
rat widerruflich bestellt hatte, die Stadt in den Gesellschafterversammlungen (§ 8 Abs. 4 
der Gesellschaftsverträge der Gesellschaften). Aufsichtsräte wurden für die Gesell-
schaften nicht eingerichtet, sodass originäre Aufgaben des Aufsichtsrates, wie die Bera-
tung und Überwachung der Geschäftsführer (§ 52 Abs. 1 GmbHG i. V. m. § 111 AktG) 
in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlungen fielen und an deren Mitglieder 
erhöhte Anforderungen hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Erfahrung und Sachkunde 
stellten (vgl. § 98 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO). 
 
Durch die Verwaltung fand keine Mandatsbetreuung im Sinne fachlicher Unterstützung 
der kommunalen Vertreter statt. Eine Vor- und Nachbereitung der Sitzungen erfolgten 
ebenso wenig wie Stellungnahmen zu Vorlagen und Empfehlungen zur Beschlussfas-
sung. Darüber hinaus unterließ es die Verwaltung, Fortbildungen entsprechend  
§ 98 Abs. 4 SächsGemO anzubieten, nachdem die bestellten Stadträte im Jahr 2006 
schriftlich erklärt hatten, über die zur Ausübung ihres Mandats erforderliche betriebs-
wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde zu verfügen.  
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Aufgrund des mangelhaften Beteiligungsmanagements war auch die Mandatsausübung 
der kommunalen Vertreter in der Gesellschafterversammlung nicht immer sachgerecht. 
Beispielsweise war zu beanstanden, dass Unstimmigkeiten in den Planungsunterlagen 
der Gesellschaft G 2 in der Gesellschafterversammlung unbemerkt blieben bzw. allzu 
optimistisch erscheinende Prognosen nicht hinterfragt wurden. So wurde der Wirt-
schaftsplan 2008 mit Einnahmen aus Parkplatzgebühren von rd. 220 T€ bzw. aus Ein-
trittsgeldern Freibad von rd. 51,8 T€ von der Gesellschafterversammlung genehmigt, 
obwohl der Geschäftsführer in gleicher Sitzung einen Rückgang der erzielten Einnah-
men im Jahr 2007 auf rd. 129 T€ bzw. rd. 33,5 T€ festgestellt hatte (s. Pkt. 2.3).  
 
Die Stadt hat die Mandatsbetreuung zu verbessern. Die kommunalen Vertreter in 
der Gesellschafterversammlung sollten regelmäßig geschult werden, um sicher-
zustellen, dass diese ihre Rechte und Pflichten im Rahmen des Mandats sachge-
recht und vollumfänglich wahrnehmen können. 
 
2.7 Für die Gesellschaft G 2 bestand seit 2005 seitens der Stadt kein tragfähiges 
Unternehmenskonzept. Die ursprünglich als Erschließungs- und Entwicklungsgesell-
schaft gegründete Gesellschaft übernahm ab 01.01.2006 die Aufgaben eines aufgelös-
ten Eigenbetriebes „Naherholung“. Zu diesem Zweck schloss die Gesellschaft mit der 
Stadt Betreiberverträge für die umliegenden Badeseen sowie für das städtische Frei-
bad, an dessen Betreibung sich die Stadt mit einem jährlichen Zuschuss beteiligte. So-
wohl im Jahr 2006 als auch im Jahr 2007 erwirtschaftete die Gesellschaft negative Er-
gebnisse aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Als zu den Verlusten auch Liquiditäts-
probleme der Gesellschaft hinzutraten, wurde das Freibad bereits ab Mai 2008 kommu-
nalisiert.  
 
Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2007 der Gesellschaft G 2 wurde die Gesellschaf-
terversammlung im Juli 2008 entsprechend § 49 Abs. 3 GmbHG über den Verlust des 
hälftigen Stammkapitals der Gesellschaft unterrichtet. Zeitgleich informierte der Ge-
schäftsführer darüber, dass zum 30.06.2008 aufgrund des erneuten Fehlbetrages das 
gesamte Stammkapital der Gesellschaft aufgezehrt wäre, sodass eine bilanzielle Über-
schuldung eingetreten sei. Nachdem auch im Jahr 2008 voraussichtlich kein Über-
schuss aus der Geschäftstätigkeit erzielt werden konnte, beschloss die Stadt, die Ge-
sellschaft zum 31.12.2008 zu liquidieren. 
 
Gemäß § 64 Abs. 1 GmbHG (bis 31.10.2008 geltende Fassung) bzw. § 15 a 
Abs. 1 Insolvenzordnung (InsO) (in der ab 01.11.2008 geltenden Fassung) hat der Ge-
schäftsführer bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft ohne 
schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit bzw. Überschuldung, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 
 
Zur Feststellung der Überschuldung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO ist eine Überschul-
dungsbilanz aufzustellen, in der das Vermögen der Gesellschaft abweichend von der 
normalen Handelsbilanz grundsätzlich nach Liquidationswerten, im Ausnahmefall - bei 
positiver Fortführungsprognose - nach Fortführungswerten zu bewerten ist (§ 19 Abs. 2 
Satz 2 InsO in der bis 31.10.2008 geltenden Fassung). 
 
Eine unter Beachtung des Insolvenzrechts erstellte Überschuldungsbilanz wurde bis 
zum Abschluss der örtlichen Erhebungen im Dezember 2008 nicht vorgelegt, sodass 
der Verdacht einer möglichen Insolvenzverschleppung nach § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG 
(bis 31.10.2008 geltende Fassung) bzw. § 15 a Abs. 4 InsO (ab 01.11.2008 geltende 
Fassung) latent vorhanden war. 
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Der Gesellschafter wurde aufgefordert, die Frage einer möglichen insolvenzrecht-
lichen Überschuldung der Gesellschaft G 2 rückwirkend zu klären und den Ge-
schäftsführer - zwischenzeitlich Liquidator der Gesellschaft G 2 - auf seine Pflich-
ten gem. § 64 Abs. 1 GmbHG (bis 31.10.2008 geltende Fassung) bzw. § 15 a Abs. 1 
InsO (ab 01.11.2008 geltende Fassung) sowie die Folgen dieser Pflichtverletzung 
hinzuweisen. 
 
 
3 Stellungnahme und Schlussbemerkung 
 
3.1 Die Stadt als Gesellschafter hat die Feststellungen und Folgerungen weitestge-
hend bestätigt. 
 
3.2 Mit Bezug auf die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2008 der Gesellschaft G 2 
führte der Gesellschafter aus, dass die Vertreter in der Gesellschafterversammlung die 
Planung der Einnahmen aus Parkplatzgebühren (220 T€) und Eintrittsgeldern (51,8 T€) 
trotz der bekannten Rückgänge der Einnahmen aufgrund schlechten Wetters im 
Jahr 2007 (129 und 33,5 T€) - unter der Annahme durchschnittlicher Witterungsverhält-
nisse - für das Jahr 2008 aufrechterhielten. Dies als Indiz für ein mangelhaftes Beteili-
gungsmanagement zu werten, sei nicht sachgerecht (vgl. Pkt. 2.6). 
 
Angesichts der Größenordnung der Abweichungen zwischen Plan 2008 und Ist 2007 
(jeweils rd. 40 %) kann der SRH den Einlassungen des Gesellschafters nicht folgen. 
Der für das Jahr 2008 genehmigte Wirtschaftsplan der Gesellschaft G 2 war, auch an-
gesichts der avisierten Umsatzsteigerung 2008 gegenüber den realisierten Umsätzen 
des Jahres 2006 (Steigerung um rd. 25 %) nicht schlüssig.  
 
Der SRH hält daher an seiner Forderung hinsichtlich der notwendigen Verbesserungen 
des Beteiligungsmanagements, hier konkret der Mandatsbetreuung, fest.  
 
3.3 Des Weiteren erklärte der Gesellschafter, dass ihm bis zur Prüfung durch den 
SRH nicht bekannt war, dass die durch den Geschäftsführer in der Gesellschafterver-
sammlung am 31.07.2008 vorgelegte „Überschuldungsbilanz“ der Gesellschaft G 2 zum 
30.06.2008 nicht den Anforderungen des Insolvenzrechts entsprach. Dem SRH wurde 
nunmehr eine überarbeitete „Überschuldungsbilanz“ zum 30.06.2008 übergeben, nach 
der die Gesellschaft G 2 zu o. g. Zeitpunkt aufgrund der Bilanzierung stiller Reserven 
über Eigenkapital in Höhe von rd. 163,5 T€ verfügte.  
 
Ohne die nachgereichte „Überschuldungsbilanz“ abschließend zu werten, bleibt der 
SRH bei seiner Auffassung, dass der Geschäftsführer eine mögliche Überschuldung 
der Gesellschaft G 2 seit Mitte des Jahres 2008 nicht zeitnah entsprechend den Vor-
schriften des Insolvenzrechts geprüft und der Gesellschafter - in teilweiser Unkenntnis 
der Rechtslage - das Risiko einer Insolvenz der Gesellschaft unterschätzt hat. 
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41 Bilanziell überschuldete Eigenbetriebe und Zweckverbände  
des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung 

 
 

Die kommunalen Träger haben für eine angemessene Kapi-
talausstattung der Eigenbetriebe und Zweckverbände zu 
sorgen.  
 
Die Kommunen sollen bilanziellen Überschuldungen der Ei-
genbetriebe und Zweckverbände rechtzeitig entgegenwir-
ken und kostendeckende Gebühren und ggf. Beiträge an-
streben; die Rechtsaufsichtsbehörden haben umgehend auf 
finanzielle Verwerfungen zu reagieren. 

 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Im Zusammenhang mit der Erteilung der abschließenden Vermerke, für die der SRH bis 
zur Novellierung der SächsGemO im Juni 2009 zuständig war, hat der SRH die Jahres-
abschlüsse und Lageberichte der Eigenbetriebe und Zweckverbände der Branche Ab-
wasser bis einschließlich 2007 hinsichtlich bilanzieller Überschuldungen systematisch 
ausgewertet.  
 
Eine bilanzielle Überschuldung liegt vor, wenn das in der Bilanz ausgewiesene Eigen-
kapital einen negativen Wert angenommen hat. Nach § 13 Abs. 2 SächsEigBVO sollen 
Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 
Eigenkapital darf nur dann dem Eigenbetrieb entnommen werden, wenn dadurch seine 
Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Der vollständige Verbrauch des Eigenkapitals 
weist auf erhebliche wirtschaftliche Probleme der Eigenbetriebe und Zweckverbände 
hin. 
 
Die bilanzielle Überschuldung ist rechtlich und wirtschaftlich nicht identisch mit einer 
Überschuldung i. S. v. § 19 Insolvenzordnung, da die Eigenbetriebe und Zweckverbän-
de über Sonderposten verfügen, die zumindest Eigenkapital ersetzenden Charakter 
haben.  
 
 
2 Ausgangslage 
 
Die Auswertung der Berichte über die Prüfungen der Jahresabschlüsse ergab, dass von 
den im Betrachtungszeitraum 2002 bis 2007 untersuchten bilanziell überschuldeten 
Eigenbetrieben und Zweckverbänden aller Aufgabenbereiche die Branche Abwasser 
überproportional vertreten war. Im Jahr 2007 waren von 207 geprüften Eigenbetrieben 
und Zweckverbänden insgesamt 13 bilanziell überschuldet, 8 davon waren dem Bereich 
Abwasser zuzuordnen.  
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Die bilanziell überschuldeten Aufgabenträger wiesen in ihren Jahresabschlüssen fol-
gende Positionen für Eigenkapital aus (Angaben in T€): 
 

 2004 2005 2006 2007 

Abwasserzweckverband „Kamenz-Nord“ -6.274,71 -7.093,48 -8.637,41 -9.282,32 
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe -14.436,08 -8.697,87 -8.142,70 -7.952,70 
Zweckverband Abwasser Rothenburg/OL       -4.511,30 
Abwasserzweckverband Liebstadt -710,09 -1.096,36 -1.033,74 -992,17 
Zweckverband Abwasserbeseitigung „Oberer Schwarzer 
Schöps“   -566,12 -526,27 -425,93 
Abwasserzweckverband „Löbauer Wasser“ -164,58 -180,81 -208,27 -198,46 
Klärwerk Wittichenau -600,10 -507,90 -360,52 -196,05 
Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinigtwolmsdorf -96,15 -119,11 -24,58 -90,97 
Abwasserzweckverband „Wilde Sau“ -1.097,95 -805,60 -404,70 121,58 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Wachau -1.186,81 -485,97 934,79 1.148,46 

 
Bei den bilanziell überschuldeten Eigenbetrieben und Zweckverbänden waren Anfang 
der 90er Jahre überwiegend noch keine Anlagen zum Sammeln und Aufbereiten des 
Abwassers vorhanden, sodass insbesondere in den ersten Wirtschaftsjahren hohe In-
vestitionen für den Bau von Kläranlagen und Sammlern erforderlich waren. Die Finan-
zierung erfolgte durch Fördermittel und Darlehen. Eigenkapital stand in nennenswertem 
Umfang nicht zur Verfügung. Vom Baubeginn bis zum Erreichen des geplanten und für 
einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Anschlussgrades vergingen überwiegend 
mehrere Jahre. Auch die Schaffung der rechtlichen Grundlagen zur Einnahmenbeschaf-
fung in Form von Gebühren und ggf. von Beiträgen erforderte oftmals einen mehrjähri-
gen Zeitraum. Zudem verzichteten Aufgabenträger bzw. deren kommunale Träger auf 
die Erhebung kostendeckender Gebühren.  
 
Für die bilanziell überschuldeten Eigenbetriebe und Zweckverbände fielen hohe Auf-
wendungen durch Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen an. Demgegenüber standen 
nur sehr geringe Erlöse aus Gebühren. Im Ergebnis verzeichneten die betreffenden 
Eigenbetriebe und Zweckverbände jährlich hohe Verluste, die sie in die jeweils folgen-
den Wirtschaftsjahre als Verlustvorträge übernahmen. 
 
Als prekär stellte sich insbesondere die wirtschaftliche Situation des Abwasserzweck-
verbandes Kamenz-Nord dar, da dieser bereits zu Beginn seiner Geschäftstätigkeit am 
01.01.2001 bilanziell überschuldet war und seitdem in allen Wirtschaftsjahren Verluste 
erwirtschaftete, die stets auf neue Rechnung vorgetragen wurden. Zudem ist nicht er-
kennbar, dass er künftig in der Lage sein wird, die bislang aufgelaufenen Verluste aus 
eigener Kraft abzutragen.  
 
Ähnlich problematisch ist die wirtschaftliche Situation des Abwasserzweckverbandes 
Liebstadt. Die beiden Mitgliedskommunen des Zweckverbandes hatten zumindest be-
gonnen, die Jahresverluste teilweise durch Umlagezahlungen auszugleichen. 
 
Der Abwasserzweckverband zur Reinhaltung der Parthe war nach seiner Umwandlung 
in einen Vollzweckverband zum 01.01.1997 von Beginn an in hohem Maße bilanziell 
überschuldet und erwirtschaftete bis einschließlich 2003 jährlich erhebliche Jahresver-
luste. Seit 2004 erwirtschaftet der Zweckverband kontinuierlich Gewinne. Die Mitglieds-
gemeinden erbringen Umlagen zur Verlusttilgung. Daher kann eine allmähliche Konso-
lidierung erwartet werden. 
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3 Ursachen 
 
3.1 Bilanzielle Überschuldungen bereits zu Beginn der Geschäftstätigkeit 
 
Bei den zu Beginn der Geschäftstätigkeit bilanziell überschuldeten Eigenbetrieben und 
Zweckverbänden erfolgte die Abwasserentsorgung zuvor häufig in den Gemeindehaus-
halten oder in Vorgängerzweckverbänden. Die bis dahin entstandenen Verluste wurden 
dann in die Eröffnungsbilanzen übernommen bzw. belasteten die Ergebnisse der ersten 
Wirtschaftsjahre. Diese Eigenbetriebe und Zweckverbände waren somit entgegen 
§ 13 Abs. 2 SächsEigBVO bereits zu Beginn ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit unzurei-
chend mit Eigenkapital ausgestattet.  
 
Beispielsweise hatte der Abwasserzweckverband Liebstadt zum 01.01.1997 sein Rech-
nungswesen auf die doppelte kaufmännische Buchführung umgestellt und in der Eröff-
nungsbilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 300 T€ bilanziert. Der 1993 ge-
gründete Zweckverband Abwasser Rothenburg stellte sein Rechnungswesen zum 
01.01.2007 auf die doppelte kaufmännische Buchführung um und wies in der Eröff-
nungsbilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 4,9 Mio. € aus. 
 
Der Abwasserzweckverband Kamenz-Nord ging zum 20.10.2000 aus Teilen des Trink- 
und Abwasserzweckverbandes Hoyerswerda hervor. Bei der Aufnahme seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit zum 01.01.2001 stellte er keine Eröffnungsbilanz auf. Die Bestän-
de und Wertansätze wurden lediglich in den entsprechenden Konten verbucht. Bereits 
in seinem ersten Jahresabschluss zum 31.12.2001 wies er einen Jahresverlust in Höhe 
von rd. 2,3 Mio. € und ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 800 T€ aus. 
 
Die kommunalen Träger der Eigenbetriebe und Zweckverbände haben dafür Sor-
ge zu tragen, dass gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 SächsEigBVO Eigenkapital und Fremd-
kapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Dies gilt auch 
dann, wenn in der Bilanz Sonderposten ausgewiesen sind, die Eigenkapital erset-
zenden Charakter haben. Es ist sicherzustellen, dass die Eigenbetriebe und 
Zweckverbände bereits in den Eröffnungsbilanzen ein positives Eigenkapital in 
angemessener Höhe ausweisen können. 
 
3.2 Unzureichende Erhebung von Gebühren und Beiträgen 
 
Wesentliche Ursachen für das Eintreten und die Nichtüberwindung bilanzieller Über-
schuldungen waren außerdem nicht kostendeckende Gebühren und der Verzicht auf 
die Erhebung von Beiträgen.  
 
Die Auswertung der Berichte über die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Abwasser-
eigenbetriebe und Abwasserzweckverbände ergab, dass die zuständigen Gremien wie-
derholt bewusst „aus politischen Gründen“ nicht kostendeckende Gebührensätze be-
schlossen. Teilweise waren die Voraussetzungen für ordnungsgemäße und belastbare 
Gebührenkalkulationen anfangs nicht vollumfänglich gegeben.  
 
Die Erhebung kostendeckender Gebühren ist nach dem SächsKAG nicht zwingend 
geboten. Die Gemeinden können die Gebührenlücke durch Haushaltsmittel ausgleichen 
(§ 13 Abs. 3 SächsEigBVO). Die Zweckverbände können nicht kostendeckende Gebüh-
ren durch die Erhebung von Umlagen gem. § 60 SächsKomZG ausgleichen.  
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Der SRH empfiehlt zur Deckung des Finanzbedarfes kostendeckende Gebühren 
und ggf. Beiträge zu erheben. Der Verzicht auf die Erhebung kostendeckender 
Gebühren ist nur dann zulässig, wenn die Kommunen in der Lage sind, die da-
raus resultierenden Defizite durch Haushaltsmittel auszugleichen.  
 
3.3 Unzureichende Verlustausgleiche  
 
Die bilanziell überschuldeten Eigenbetriebe und Zweckverbände haben Jahresverluste 
erwirtschaftet und gegen die Pflicht zum Ausgleich der Verluste verstoßen. 
 
Nach § 13 Abs. 3 SächsEigBVO ist ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus 
Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen. 
Gewinne der folgenden Jahre sind für die Verlusttilgung zu verwenden. Weiter sieht die 
Vorschrift vor, dass ein nach Ablauf von drei Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch 
Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann. Ist die Eigenkapitalausstat-
tung nicht ausreichend, ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszuglei-
chen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann einer Fristverlängerung für die Tilgung des 
Verlustvortrags zustimmen, wenn zu erwarten ist, dass dieser durch Gewinne in den 
folgenden Jahren ausgeglichen werden kann. 
 
Selbst der für den Fall mangelnder Gewinnerwirtschaftung und nicht ausreichender 
Rücklagen zwingend vorgeschriebene Verlustausgleich aus Haushaltsmitteln der Ge-
meinden bzw. Zweckverbandsmitglieder erfolgte nicht oder nicht in erforderlichem Um-
fang. Als Begründungen führten die Aufgabenträger überwiegend die angespannten 
Haushaltslagen der Gemeinden an. Die Rechtsaufsichtbehörden haben die Fristen zur 
Tilgung der Verlustvorträge auf Antrag verlängert, wenn begründet zu erwarten war, 
dass die Vorjahresverluste durch Gewinne in den folgenden Jahren ausgeglichen wer-
den. Soweit dies nicht gegeben war, sahen sie sich aber teilweise außer Stande, den 
dann gebotenen Verlustausgleich der Gemeinden bzw. Zweckverbandsmitglieder 
durchzusetzen. 
 
Der Abwasserzweckverband Kamenz-Nord hat im Zeitraum vom 01.01.2001 bis 
31.12.2007 die jährlichen Jahresverluste jeweils auf neue Rechnung vorgetragen und in 
diesem Zeitraum Verluste in Höhe von rd. 9 Mio. € angesammelt. Da die Jahresverluste 
nicht gem. § 13 Abs. 3 SächsEigBVO getilgt werden konnten, beantragte er am 
23.06.2006 beim ehemaligen LRA Kamenz eine Fristverlängerung. Die Antragsprüfung 
ergab, dass die Voraussetzungen für eine Fristverlängerung nicht gegeben waren, da 
auch in den Folgejahren keine Gewinne erwirtschaftet würden. Die Rechtsaufsichtsbe-
hörde hat den Antrag bisher nicht beschieden. Sie hätte bei einer Ablehnung des An-
trages die Mitgliedsgemeinden zur Zahlung von Verlustausgleichsumlagen anhalten 
müssen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Kommunen deutlich überschritten worden 
wäre. Die Rechtsaufsichtsbehörde (nunmehr LRA Bautzen) hat in Aussicht gestellt, 
dass der Antrag des Abwasserzweckverbandes im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2009 abschließend beurteilt wird.  
 
Ohne Unterstützung des Freistaates Sachsen ist die prekäre finanzielle Situation des 
Zweckverbandes dauerhaft nicht lösbar. 
 
Der Abwasserzweckverband zur Reinhaltung der Parthe beantragte am 27.01.2004 
beim ehemaligen RP Leipzig die Genehmigung zur Verlängerung der Frist zur Tilgung 
der Jahresverluste 1998 bis 2000. Mit Datum 17.06.2005 bat er nochmals um eine 
diesbezügliche Entscheidung. Die Rechtsaufsichtsbehörde teilte dem Abwasserzweck-
verband am 01.08.2005 mit, dass sie dem Verlängerungsantrag zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht zustimmen könne. Eine fristgemäße Verlusttilgung gem. 
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§ 13 Abs. 3 SächsEigBVO erfolgte nicht, obwohl einige Gemeinden in der Lage sind, 
die notwendigen Umlagen zu erbringen, da sie über eine stabile Haushaltslage ver-
fügen. Stattdessen hat der Abwasserzweckverband mit seinen Mitgliedsgemeinden 
Verlustausgleichsvereinbarungen über jährliche Umlagenzahlungen zur anteiligen Ver-
lusttilgung getroffen; diese erstrecken sich aber bis in das Jahr 2013 und somit über 
einen wesentlich längeren Zeitraum als nach § 13 Abs. 3 SächsEigBVO zulässig.  
 
Jahresverluste sind gem. § 13 Abs. 3 SächsEigBVO auszugleichen. Soweit die 
Jahresverluste nicht durch Gewinne der Folgejahre oder Rücklagenentnahmen 
ausgeglichen werden können, hat dies zwingend durch Haushaltsmittel der Ge-
meinden bzw. der Zweckverbandsmitglieder zu erfolgen. Der Verweis auf die an-
gespannten Haushaltslagen der Kommunen überzeugt nur eingeschränkt.  
 
Die Rechtsaufsichtbehörden haben Anträge gem. § 13 Abs. 3 Satz 4 SächsEigBVO 
auf Verlängerung der Fristen zur Tilgung der Verlustvorträge zeitlich so zu be-
scheiden, dass diese den Gemeinden und Zweckverbänden rechtzeitig für die Ein-
leitung notweniger Maßnahmen vorliegen. Soweit die Voraussetzungen für eine 
Fristverlängerung nicht vorliegen, hat die Rechtsaufsicht im vertretbaren Zeit-
rahmen Lösungswege aufzuzeigen, um die ungewisse Rechtslage auszuräumen.  
 
 
4 Stellungnahmen 
 
Das SMI weist darauf hin, dass sich zwischenzeitlich das SächsEigBG geändert habe 
und die ursprüngliche Regelung, nach der Eigenbetriebe mit einem angemessenen 
Stammkapital auszustatten seien, nicht mehr gelte. Nunmehr bestimmt  
§ 12 Abs. 2 SächsEigBG, dass ein Eigenbetrieb mit Stammkapital ausgestattet werden 
könne.  
 
Die Mehrzahl der in die Prüfung einbezogenen Eigenbetriebe und Zweckverbände hat-
ten keine Einwände. Einzelne teilten mit, dass sie für die Zukunft mit positiven Werten 
für das Eigenkapital planten. So weise der Zweckverband Abwasser Rothenburg/OL 
zum 31.12.2008 kein negatives Eigenkapital mehr aus und strebe das Ergebnis auch 
zukünftig durch Erhebung kostendeckender Gebühren und Ausgleich früherer Unterde-
ckungen an. Beim Abwasserzweckverband Liebstadt planten die Mitgliedsgemeinden in 
den nächsten Jahren Umlagen zu leisten. Für die Eigenbetriebe Abwasserentsorgung 
der Gemeinde Wachau und Klärwerk Wittichenau sowie den Abwasserzweckverband 
„Löbauer Wasser“ erwarte das LRA Bautzen zukünftig jeweils eine verbesserte wirt-
schaftlich Situation. Bilanzielle Überschuldungen seien in Zukunft auszuschließen.  
 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Abwasserzweckverbandes Liebstadt, das LRA Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge, hat darauf hingewiesen, dass der Verband im Prüfungs-
zeitraum den abschließenden Vermerk des SRH und uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerke des Wirtschaftsprüfers erhalten habe. 
 
 
5 Schlussbemerkung 
 
Der SRH hält daran fest, dass eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Eigenbe-
triebe und Zweckverbände notwendig ist, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu 
gewährleisten. Die neu gefasste Regelung, dass eine Ausstattung mit Stammkapital 
nicht mehr verpflichtend ist, steht dem nicht entgegen. Verbrauchtes oder negatives 
Eigenkapital deutet auf erhebliche wirtschaftliche Probleme hin und gefährdet die Auf-
gabenwahrnehmung. 
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Der SRH hat in seinen abschließenden Vermerken wiederholt auf die bilanzielle Über-
schuldung der Eigenbetriebe und Zweckverbände hingewiesen und die jeweilige 
Rechtsaufsichtsbehörde hierüber informiert sowie zum Handeln aufgefordert. Es ist 
Aufgabe der Rechtsaufsichtsbehörde, die Einhaltung des Sächsischen Eigenbetriebs-
rechtes zu überwachen und Mängel im Wege der Rechtsaufsicht in einem vertretbaren 
Zeitraum durchzusetzen.  
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42 Prüfung im Bereich SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -  
§ 35a und § 41 i. V. m. § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe  

für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
 
 

Es ist nicht Aufgabe der Jugendämter, Defizite der schuli-
schen Förderung auszugleichen. 
 
Wirtschaftliche Betrachtungsweisen sind bei Entschei-
dung über Hilfemaßnahmen stärker zu berücksichtigen. 
 
Die Schaffung aussagefähiger Controllingsysteme unter-
stützt die Jugendämter, ihre Aufgaben wirtschaftlicher zu 
erfüllen.  

 
 
I Einführung 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe nimmt innerhalb der kommunalen Aufgaben eine wichtige 
Ausgabenposition ein. Die drei Kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig ga-
ben im Jahr 2008 rd. 340 Mio. € in diesem Bereich aus. Die Jugendhilfe soll nach  
§ 1 Abs. 1 und 3 SGB VIII dazu beitragen, dass das Recht eines jeden jungen Men-
schen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit verwirklicht wird. Zu den Leistungen der 
Jugendhilfe gehören Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendli-
che gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. §§ 35a ff. SGB VIII. 
 
Der SRH hat von Januar bis Juni 2009 die Verfahren der Eingliederungshilfen nach 
§ 35a SGB VIII in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig geprüft und 
an seine vorherige Querschnittsprüfung im Bereich der Jugendhilfe in den Jahren 2007 
und 2008 angeknüpft. Mit der Prüfung hat der SRH das Ziel verfolgt, Ansätze zur Ver-
besserung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Aufgabenerle-
digung im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE), speziell in Bezug auf Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, zu erarbeiten.  
 
Gegenstand der Prüfung waren Organisation und Ablauf der Hilfegewährung in den 
einzelnen Jugendämtern der Kreisfreien Städte, insbesondere das Hilfeplanverfahren, 
Ausgaben und Fallzahlen für die Hilfen und das Verfahren zum Controlling. Der Prü-
fungszeitraum umfasste die Jahre 2005 bis 2008.  
 
 
II Prüfungsgrundlagen 
 
Grundlage der Prüfung bildeten Fragebögen, örtliche Erhebungen und Fachliteratur zu 
den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen. Themen der Fragebögen waren Bevölke-
rungs- und Personalstrukturen, Anzahl, Dauer und Verfahren einzelner Hilfen sowie 
Ausgaben der Städte. Im Rahmen der örtlichen Erhebungen prüfte der SRH stichpro-
benartig Fallakten des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und der Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe (WJH) zu den Hilfeverfahren nach § 35a SGB VIII. Formale Abläufe, insbe-
sondere der Prozess des Hilfeplanverfahrens, standen im Mittelpunkt der Aktenprüfung. 
Interviews und Gespräche mit den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Jugendämter 
komplettierten die örtlichen Erhebungen. 
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Wie bereits bei seiner vorherigen Querschnittsprüfung konnte der SRH auf die Daten 
des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen nicht zurückgreifen. Die Ju-
gendhilfestatistik erfasst die Fallzahlen zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Aus daten-
schutzrechtlichen Bedenken werden einzelne Fallzahlen nicht dargestellt, sodass die-
sen keine Ausgaben gegenüberstehen. Außerdem herrscht eine unterschiedliche Ver-
fahrensweise der Kommunen bei der Buchung im Haushalt, die zu einer unterschiedli-
chen Zuordnung der Ausgaben in der Statistik führt. Somit sind die Daten der Jugend-
hilfestatistik für den SRH nur eingeschränkt aussagefähig bzw. vergleichbar, sodass 
eigene Erhebungen seitens des SRH erforderlich waren.  
 
Die Städte hatten Schwierigkeiten, dem SRH das gewünschte Zahlenmaterial zu liefern. 
Vertiefende Ausführungen zu Personalausgaben, Fragen der Organisation und der 
Aufgabenerledigung in den Jugendämtern können erst in dem noch ausstehenden 
Prüfbericht erfolgen, da die bisher übermittelten Daten teilweise unvollständig oder un-
plausibel sind. Die verspäteten Zuarbeiten einzelner Städte führten zu einer erheblichen 
Zeitverzögerung bei der Erstellung des Jahres- und Prüfungsberichts.  
 
 
III Prüfungsergebnisse 
 
1 Entwicklung der Fallzahlen der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 
 
In den vergangenen Jahren stiegen die Fallzahlen der Eingliederungshilfen in der Sum-
me der drei Kreisfreien Städte. Im Einzelnen erhöhte sich die Summe der Gesamtfall-
zahlen von 627 im Jahr 2005 auf 721 im Jahr 2008. Der Anstieg der Fallzahlen beruht 
im Wesentlichen auf der Zunahme der Gesamtfallzahlen der Stadt Leipzig, insbesonde-
re im Bereich der ambulanten Hilfen. Diese stiegen von 68 im Jahr 2005 auf 138 im 
Jahr 2008. Ein Grund für diese Entwicklung ist die Zunahme von Bewilligungen für Ein-
gliederungshilfe zur Verhütung bzw. Beseitigung oder Milderung von Dyskalkulie (Re-
chenschwäche). Nach Auskunft der geprüften Jugendämter ist im gesamten Bundes-
gebiet ein Anstieg von Eingliederungshilfen zur Behandlung von Dyskalkulie zu be-
obachten. Dies gilt vor allem für den urbanen Raum.  
 
Das Anwachsen von Hilfeverfahren infolge zunehmender Fälle von Dyskalkulie führt zu 
einer Übernahme schulischer Aufgaben durch die Jugendämter. Eingliederungshilfen 
für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII sollten nur in Aus-
nahmefällen bei Dyskalkulie gewährt werden. Eine festgestellte Dyskalkulie stellt als 
solche noch keine seelische Störung i. S. v. § 35a Abs. 1 SGB VIII dar und rechtfertigt 
allein noch keine Hilfemaßnahmen. Die seelische Störung muss so intensiv sein, dass 
sie die Fähigkeit eines Betroffenen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beein-
trächtigt oder dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine solche Beeinträchtigung zu erwar-
ten ist. Die Zunahme von Hilfen für Dyskalkulie kann nur mit einer Verlagerung der Be-
handlung aus dem schulischen in den Jugendhilfebereich erklärt werden. 
 
Ein Beispiel für die Förderung bei schulischen Leistungsdefiziten bietet die Verwal-
tungsvorschrift des SMK zur Förderung von Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche 
(VwV LRS-Förderung). Hiervon profitieren Schüler, deren Schulerfolg durch besondere 
Schwierigkeiten im Lesen und in der Rechtschreibung stark beeinträchtigt ist. Mit den 
Regelungen der VwV LRS-Förderung verfolgt der Freistaat das Ziel, den Beeinträchti-
gungen der Schüler so weit wie möglich zu begegnen, ihre vorhandenen Begabungen 
zu entwickeln, den Schülern eine ihrem individuellen Leistungsvermögen angemessene 
Schullaufbahn zu ermöglichen und die Lese-Rechtschreib-Schwäche im Laufe der 
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Schulzeit durch entsprechende Hilfen zu mindern.1 Entwicklungsstörungen schulischer 
Fähigkeiten in Form einer Lese-Rechtschreib-Schwäche sind nur selten Gegenstand 
einer Eingliederungshilfe. 
 
Lernschwächen im schulischen Bereich sollten in der Schule durch intensive 
pädagogische Unterstützung ausgeräumt werden. Bei der Förderung von Schü-
lern mit einer Rechenschwäche empfiehlt der SRH dem Freistaat, ebenfalls einen 
schulischen Ansatz zu verfolgen und das Jugendamt nicht als externen Partner 
der Unterstützung zu betrachten.2 Es ist nicht Aufgabe der Jugendämter, Defizite 
der schulischen Förderung auszugleichen.  
 
Die erforderlichen Maßnahmen könnten in Anlehnung an die VwV LRS-Förderung 
auf der Grundlage einer VwV Dyskalkulie-Förderung getroffen werden.  
 
 
2 Organisation der Fallbearbeitung 
 
In allen drei Städten ist der ASD als Bestandteil des jeweiligen Jugendamtes nach regi-
onalen Gesichtspunkten untergliedert. In Chemnitz gibt es drei Bezirke, in Dresden fünf 
Regionalbereiche und in Leipzig acht Sozialbezirke. Die Mitarbeiter des ASD sind im 
Rahmen von § 35a SGB VIII u. a. für die Beratung und Antragsaufnahme, die Erstel-
lung der Hilfepläne, die begleitende Betreuung von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Familien bei stationären, teilstationären und ambulanten Maßnahmen zuständig. Die 
WJH hat die Aufgabe, die Leistungen der Eingliederungshilfen verwaltungsgemäß um-
zusetzen. Hierzu gehören Tätigkeiten, die sich aus der Bewilligung, Abwicklung, Kos-
tenbeteiligung und Prüfung der örtlichen Zuständigkeiten ergeben. 
 
Die Jugendämter sind wie folgt personell ausgestattet: 
 
Personalausstattung der Jugendämter 2008 in Bezug zu den Fallzahlen für Hilfen nach § 35a und § 35a 
i. V. m. § 41 SGB VIII  

 
Mitarbeiter 

des Jugend-
amtes 

Mitarbeiter für 
Eingliede-
rungshilfen 

EW bis 
27 Jahre 

EW bis 27 Jahre 
je Mitarbeiter des 

Jugendamtes 

Fall-
zahlen3 

Eingliederungs-
hilfefälle je 

Mitarbeiter (rd.) 
Chemnitz 140 2,84 55.411 396 121 43 
Dresden4 137  151.817 1.042 303  
Leipzig 220 5,23 141.989 645 297 57 
 
Dresden weist im Vergleich zu den beiden anderen Kreisfreien Städten und im Verhält-
nis zur EW-Zahl einen relativ geringen Personalbestand aus, sodass durchschnittlich 
1.042 Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre von einem Mitarbeiter des Jugendamtes 
betreut werden. In Chemnitz beträgt das Betreuungsverhältnis 396 junge Menschen je 
Mitarbeiter.  

                                                 
1 Vgl. Nr. 2 VwV LRS-Förderung. 
2 So aber: Freistaat Sachsen, SMK, Empfehlungen zur Förderung von Schülern mit besonderen Schwie-

rigkeiten beim Erlernen des Rechnens, S. 9. 
3 Die Werte sind Gesamtfallzahlen, die sich aus allen zum 01.01. des Jahres lfd. Fällen zzgl. aller Zugän-

ge im jeweiligen Jahr ergeben. 
4 Keine Angaben zur Zahl der Mitarbeiter, die mit Eingliederungshilfen befasst sind, möglich. 
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Entwicklung der Personalausgaben für alle Mitarbeiter, die HzE (§§ 27 bis 35a und 41 SGB VIII) bearbei-
ten je EW bis 27 Jahre in den Jahren 2005 bis 2008 

 Ausgaben in € Änderung in % 
  2005 2006 2007 2008 2005 bis 2008 
Chemnitz  23,92 25,05 25,31 27,78 + 16,14 
Dresden 39,83 39,54 40,18 43,40 +   8,96 
Leipzig 17,94 18,04 18,31 19,53 +   8,86 
 
In allen drei Kommunen ist ein Anstieg der Personalausgaben erkennbar. In Chemnitz 
sind sie rund ein Drittel höher als in Leipzig. Der Stadt Dresden war es nicht möglich, 
die Anzahl der Mitarbeiter einzelnen Hilfen zuzuordnen. Sie hat somit keinen Überblick 
über den Personalaufwand für die Eingliederungshilfe oder einzelnen weiteren Hilfeleis-
tungen. Die Steuerung des Personaleinsatzes ist nicht möglich. 
 
Die Stadt Dresden sollte sich bereits im eigenen Interesse einen Überblick über 
den Personaleinsatz für einzelne Hilfeleistungen verschaffen. 
 
 
3 Hilfeplanverfahren 
 
Der Hilfeplan bildet die Grundlage für die Gewährung von Eingliederungshilfen. An der 
Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfe sollen nach § 36 Abs. 2 SGB VIII 
mehrere Fachkräfte zusammenwirken. Die Beteiligung der WJH an dem Prozess des 
Hilfeplanverfahrens ist in den drei Städten unterschiedlich geregelt. Während in Chem-
nitz Mitarbeiter der WJH und der Jugendhilfeplanung die Fachteamberatungen mit vor-
bereiten und Zuständigkeiten abschließend prüfen, finden die Konferenzen in Dresden 
und Leipzig ohne eine solche Mitwirkung statt.  
 
Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden von den Mitarbeitern des ASD wahr-
genommen, die über Ausbildungen in den Berufsfeldern Soziale Arbeit bzw. Sozialwe-
sen verfügen. Die Regelungen zum Hilfeplanverfahren bestimmen in § 36 Abs. 2  
S. 1 SGB VIII, dass die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart bei län-
gerfristigen Hilfen im Zusammenwirken von mehreren Fachkräften getroffen werden 
soll.5  
 
Das Gesetz sieht lediglich für die Entscheidung über die Hilfeart vor, dass diese von 
Fachkräften zu treffen ist. Bei der Frage, welcher Leistungserbringer die Maßnahme 
durchführt, ist eine solche ausschließliche Zuständigkeit nicht vorgesehen. Da die Aus-
wahl der Leistungserbringer wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen muss (vgl. 
§ 72 Abs. 2 S. 1 SächsGemO), sollten die Arbeitsbereiche des Jugendamtes in die Ent-
scheidungsfindung einbezogen werden, die wegen der Abwicklung der Hilfen über ei-
nen umfassenden Überblick der Leistungserbringer verfügen, die entsprechenden Ver-
einbarungen kennen und die verfügbaren Budgets überblicken. Die finanzielle Verant-
wortung sollte schon bei der Planung der konkreten Maßnahme - nicht erst bei der 
Durchführung der Hilfe - bei der WJH liegen. Anderenfalls wäre die WJH auf die ord-
nungsgemäße finanzielle Abwicklung der Hilfe beschränkt. Erfahrungen der WJH blie-
ben ohne eine frühzeitige Beteiligung ungenutzt. 
 

                                                 
5 Die Gesetzesbegründung zum gleichlautenden § 64 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz (vgl. Deut-

scher Bundestag, DS 11/5948, S. 97) nennt beispielhaft als Fachkräfte: Sozialarbeiter, Sozialpädago-
gen, Erzieher, Psychologen, Diplompädagogen, Heilpädagogen, Sonderschulpädagogen, Psychagogen, 
Jugendpsychiater, Psychotherapeuten und Pädiater. 
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Der SRH empfiehlt eine stärkere Beteiligung der WJH, insbesondere an der Team-
konferenz. Die Beteiligung der WJH ist erforderlich, da sie während der Beratung 
Bedenken hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeiten bzw. die Zuständigkeiten 
anderer Sozialleistungsträger anführen kann. Eine Beschränkung der WJH auf 
die Rolle eines Dienstleisters und Beraters des ASD6 verzichte auf das Potenzial 
der Mitarbeiter. Wirtschaftliche Betrachtungsweisen blieben in dem Prozess der 
Hilfeplanung weitestgehend unberücksichtigt.  
 
 
4 Controlling/Haushaltsüberwachung 
 
Die Verfahren für ein Controlling sind in den drei Städten unterschiedlich entwickelt. In 
Dresden befindet sich ein zentral koordiniertes Controlling im Aufbau. Zum 01.04.2009 
besetzte die Stadt die Stelle eines Controllers im Jugendamt. Konkrete Regelungen gibt 
es nach Auskunft der Stadt bisher noch nicht. Die fachliche Steuerung soll in Zukunft 
über das sog. Case-Management erfolgen. 
 
Die Jugendämter der Städte Chemnitz und Leipzig verfügen über ein zentrales ziel- und 
kennzahlengestütztes Haushalts-, Fach- und Einzelfallcontrolling.  
 
Als Steuerungsgrundlagen dienen einzelne Controllingelemente. Sie sind gestützt auf 
Haushaltskennzahlen und regelmäßig geführte Fallstatistiken. Die Controllingsysteme 
treffen monatsaktuell Aussagen über die Fallentwicklung nach Hilfeart, die Haushalts-
entwicklung und die Ausgaben je Fall. Ferner können sie die Abweichung vom Leis-
tungsziel darstellen, grafische Auswertungen liefern und Steuerungsschwerpunkte ab-
leiten. 
 
Ein funktionsfähiges Controlling unterstützt die Leitungsebene der Jugendämter bei 
Entscheidungen. Es ist für eine strategische Planung und Zielverfolgung unabdingbar. 
Die Controllingelemente in Chemnitz und Leipzig enthalten bereits qualitative und quan-
titative Steuerungselemente. Es ist Aufgabe der jeweiligen Amtsleitung, für die Umset-
zung und die erforderlichen Weiterentwicklungen der Controllinginstrumente zu sorgen.  
 
Der SRH empfiehlt der Stadt Dresden, die zentralen Controllingsysteme zügig 
auszubauen, um ihre Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wirt-
schaftlicher umzusetzen. 
 
 
5 Strukturkennzahlen 
 
Von den rd. 338 Mio. € Ausgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2008 
entfielen auf die HzE (§§ 27 bis 35a, 41 SGB VIII) rd. 90 Mio. €. Allein für die Eingliede-
rungshilfe nach § 35a i. V. m. § 41 SGB VIII wurden 11 Mio. € gebunden. Den höchsten 
Anteil nahm dabei mit rd. 6 Mio. € die Stadt Dresden ein. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass im Prüfungszeitraum die Anzahl der Kinder- und Jugendlichen bis 27 Jahre in den 
Städten Chemnitz und Leipzig rückläufig war. In Chemnitz reduzierte sich der Wert um 
rd. 5 % und in Leipzig um rd. 2 %. In der Stadt Dresden stieg die Anzahl der Kinder- 
und Jugendlichen um 5 %. Trotz Rückgang der jungen EW stiegen die Ausgaben so-
wohl in der Kinder- und Jugendhilfe als auch für die Eingliederungshilfe an.  

                                                 
6  So Haller/Pfreundschuh, Politische Steuerung - eine zentrale Aufgabe der Verwaltungsspitze in Kom-

munen, NDV 2009, S. 179, 181 f. 
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Entwicklung der Ausgaben für Eingliederungshilfe (§ 35a und § 35a i. V. m. § 41) je EW bis 27 Jahre in 
den Jahren 2005 bis 2008 

 Ausgaben in € Änderung in % 
  2005 2006 2007 2008 2006 bis 2008 

Chemnitz  24,95 23,39 26,04 31,43 + 34,37 
Dresden  38,25 38,70 38,81 +   1,46 
Leipzig  14,85 19,85 24,98 23,95 + 20,65 
 
Die Ausgaben für Eingliederungshilfe je EW bis 27 Jahre sind in allen drei Kommunen 
gestiegen. Trotz der relativen Steigerung bei der Stadt Chemnitz um über 30 % und bei 
der Stadt Leipzig um rd. 20 % sind die absoluten Ausgaben je EW mit rd. 39 € in Dres-
den am höchsten. 
 
Ausgaben je Hilfefall in Bezug auf § 35a und § 35a i. V. m. § 41 für das Jahr 2008  
 Ausgaben in € 2008 Fallzahlen 2008 Ausgaben in € je Hilfefall 
Chemnitz 1.741.476 121 14.392 
Dresden 5.892.207 303 19.446 
Leipzig  3.400.507 297 11.449 

 
Die hohen Ausgaben für die Eingliederungshilfe je EW bis 27 Jahre in Dresden werden 
durch die höchsten Fallausgaben untermauert. Die Entwicklung spiegelt das Bemühen 
der Städte Leipzig und Chemnitz wieder, bei den Eingliederungshilfen kostengünstigere 
Maßnahmen zu bewilligen. Das Ziel der Städte lautet seit einigen Jahren, ambulante 
Hilfen stationären vorzuziehen. Deshalb wurden neue Leistungsangebote zur bedarfs-
gerechten Anpassung und flexiblen Ausgestaltung der Hilfen (z. B. integrative Familien-
hilfe, familiennahe Wohngemeinschaft, Erhöhung des Anteils an sozialpädagogischer 
Familienhilfe) aufgebaut.  
 
Die nachfolgenden Betrachtungen zeigen die verschiedenen strategischen Steue-
rungsmaßnahmen der Städte auf. Dabei blieben die teilstationären Maßnahmen auf-
grund der sehr geringen Fallzahlen außer Betracht.  
 
Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen an den Gesamtfallzahlen 

Gesamtfallzahlen 2005 2006 2007 2008 
Änderung in % 
2005 bis 2008 

Anteil ambulant an Ge-
samtfallzahlen 2008 in %

Chemnitz  121 110 123 121   
davon ambulant     80   73  60  
Dresden  319 312 298 303   
davon ambulant 116 104   94 100 -   13,79  33  
Leipzig  187 205 263 297   
davon ambulant   68   62 101 138 + 102,94  46  

 
Auffallend ist der hohe Anteil der Stadt Chemnitz an ambulanten Maßnahmen in Höhe 
von 60 % und die Zunahme der ambulanten Fälle bei der Stadt Leipzig um mehr als 
100 %. Dagegen beträgt der ambulante Anteil der Hilfemaßnahmen bei der Stadt Dres-
den lediglich 33 %. 
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Anteil der stationären Eingliederungshilfen an den Gesamtfallzahlen 

Gesamtfallzahlen 2005 2006 2007 2008 
Änderung in % 
2005 bis 2008 

Anteil stationär an Ge-
samtfallzahlen 2008 in %

Chemnitz  121 110 123 121   
davon stationär     38   43  35  
Dresden  319 312 298 303   
davon stationär  194 203 197 196 +   1,03 65  
Leipzig  187 205 263 297   
davon stationär   62   80   88   95 + 53,23 32  

 
Auffallend ist der fast doppelt so hohe Anteil der Stadt Dresden an den stationären 
Maßnahmen gegenüber Chemnitz und Leipzig.  
 
Entwicklung der Ausgaben für ambulante Maßnahmen der Eingliederungshilfen (§ 35a i. V. m. § 41)  
in den Jahren 2005 bis 2008  
 Ausgaben in € Änderung in % 

 2005 2006 2007 2008 2007 bis 2008 
Chemnitz  390.013 459.530 449.402 +     2,20 
Dresden   356.269 359.919 +     1,02 
Leipzig 273.169 237.559 248.411 497.287 + 100,19 
 
Die Tabelle verdeutlicht die Zunahme der Ausgaben der Stadt Leipzig für ambulante 
Maßnahmen, die durch den Anstieg der Fallzahlen verursacht wurden. Bei den durch-
schnittlichen Fallausgaben für ambulante Maßnahmen der Eingliederungshilfen liegen 
die Städte Dresden und Leipzig bei rd. 3.500 €. In der Stadt Chemnitz sind diese jedoch 
wesentlich höher und liegen bei rd. 6.000 €. Die Ursachen für die hohen ambulanten 
Fallausgaben in Chemnitz und der Anstieg der Gesamtfallzahlen in Leipzig im Gegen-
satz zu den Städten Dresden und Chemnitz sind im weiteren Prüfverfahren mit den 
Städten aufzuarbeiten.  
 
Entwicklung der Ausgaben für stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfen (§ 35a i. V. m. § 41)  
in den Jahren 2005 bis 2008 
 Ausgaben in € Änderung in % 

 2005 2006 2007 2008 2006 bis 2008 
Chemnitz  922.748 984.035 1.248.718 + 35,33 
Dresden 5.400.444 5.258.103 5.426.362 5.483.734 +   4,29 
Leipzig 1.792.778 2.469.686 3.167.940 2.761.510 + 11,82 
 
Die strategischen Steuerungsmaßnahmen der Städte Leipzig und Chemnitz, die Ein-
gliederungshilfen nach Möglichkeit in den ambulanten Bereich zu verlagern, spiegelt 
sich hier besonders wieder. Trotz der steigenden Anzahl der Hilfemaßnahmen in der 
Stadt Leipzig betragen die Ausgaben in der Stadt Dresden für den stationären Bereich 
gegenüber Leipzig fast das Doppelte. Wegen der geringen Fallzahlen im stationären 
Bereich betragen die Ausgaben der Stadt Chemnitz 2008 nur rd. 1,2 Mio. €. Die Kosten 
je Fall für die stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfen liegen in den drei Kreis-
freien Städten eng beieinander, zwischen rd. 28.000 und 29.000 €. 
 
Der Vergleich der drei Kreisfreien Städte zeigt auf, dass die Wahl der Hilfeform 
erhebliche Auswirkungen auf die anfallenden Ausgaben hat. Die in den Städten 
Leipzig und Chemnitz vorgefundenen Controllingsysteme und die daraus abgelei-
teten Steuerungsmaßnahmen haben zu Einsparungen auf der Ausgabenseite ge-
führt bzw. erhebliche Mehrausgaben verhindert.  
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Die Stadt Dresden sollte ihre avisierten Steuerungsinstrumente zügig umsetzen, 
um die aufgezeigten Einsparpotenziale zu erzielen. Die oben angeführten Ursa-
chen für die hohen Ausgaben für ambulante Fälle in Chemnitz und der Anstieg 
der Gesamtfallzahlen in Leipzig sind von den Städten zu hinterfragen und aufzu-
klären. 
 
 
IV Stellungnahmen 
 
Das SMK führte in seiner Stellungnahme aus, dass zwar grundsätzlich von den Schulen 
zu erwarten sei, bei Teilleistungsschwächen eine besondere individuelle Förderung zu 
gewährleisten. Führe die geistige Teilleistungsstörung zu Sekundärfolgen im schuli-
schen Bereich, sei nach dem Gesetz die Verantwortlichkeit der Jugendhilfe gegeben. 
Im Übrigen gebe es im Freistaat „Empfehlungen zur Förderung von Schulen mit beson-
deren Schwierigkeiten bei Erlernen des Rechnens“, in denen die Möglichkeiten der 
schulischen Förderung dargestellt sind. 
 
Die Stadt Dresden wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass für die Beachtung wirt-
schaftliche Kriterien im Hilfeplanverfahren die Einbeziehung der wirtschaftlichen Ju-
gendhilfe nicht erforderlich sei. Zu dem Verhältnis von ambulanten und stationären 
Maßnahmen merkte die Stadt an, dass sie weniger ambulante Fälle von Dyskalkulie 
oder Lese-Rechtschreib-Schwäche bewillige und daher im Vergleich zu Chemnitz und 
Leipzig einen höheren Anteil stationärer Hilfen verzeichne. Im Vergleich zu Leipzig kön-
ne Dresden auf geringere Gesamtfallzahlen und Gesamtausgaben verweisen. 
 
 
V Schlussbemerkung 
 
Der SRH hält an seiner Auffassung fest, Fälle der Dyskalkulie in Anlehnung an die Le-
se-Rechtsschreib-Schwäche gezielt im schulischen Bereich zu fördern. Die unter-
schiedlichen Fallzahlen in den Städten und der überproportionale Anstieg in Leipzig 
und anderen großen Städten verdeutlichen, dass eine einheitliche Regelung notwendig 
ist, um die unterschiedliche Bewilligungspraxis zu vermeiden. Die o. g. Empfehlungen 
sollten in eine Richtlinie münden, um gleiche schulische Standards zur Prävention der 
Dyskalkulie zu gewährleisten. 
 
Für die Berücksichtigung wirtschaftlicher Betrachtungsweisen im Hilfeplanprozess ist 
aus Sicht des SRH eine Beteiligung der WJH zu fordern. Dadurch wird die Gefahr ge-
bannt, dass die fallzuständige Fachkraft organisatorischen oder personellen Verflech-
tungen unterliegt, die zu einem bevorzugten Einsatz bestimmter Hilfearten oder konkre-
ter Leistungserbringer führt. 
 
Auch bei Berücksichtigung der von der Stadt Dresden genannten Gesamtausgaben 
und der Gesamtfallzahlen wird das Ergebnis des SRH bestätigt, dass bei der Stadt 
Dresden durch den Ausbau der Steuerungsmaßnahmen Einsparpotenziale bestehen. 
Der SRH unterstützt den Vorschlag der Stadt Leipzig, dass die statistischen Erhebun-
gen den neuen Steuerungsanforderungen bzw. einem interkommunalen Benchmarking 
anzupassen sind. 
 
 
 



 366

43 Risikomanagement in kommunalen Krankenhäusern 

 
 

Das Risiko- und Chancenmanagement offenbarte Lücken 
im Frühwarnsystem und Defizite im internen Überwa-
chungssystem. 
 
Die Beurteilungen des Risikofrüherkennungssystems durch 
die Abschlussprüfer waren nicht immer zutreffend.  
 

 
1 Prüfungsgegenstand 
 
1.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Gemäß § 91 Abs. 2 AktG hat der Vorstand einer AG geeignete Maßnahmen zu treffen 
und insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, um den Fortbestand der Ge-
sellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Dies gilt nach herrschen-
der Rechtsauffassung auch für Geschäftsführer in Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung entsprechend § 43 Abs. 1 GmbHG (sog. Ausstrahlungswirkung). 
 
Für Unternehmen, an denen die öffentliche Hand die Mehrheit der Anteile hält, ist die 
Einführung und Betreibung eines Risikofrüherkennungssystems verpflichtend. Die Beur-
teilung des Risikofrüherkennungssystems erfolgt im Rahmen der erweiterten Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG.  
 
1.2 Geprüfte Einrichtungen 
 
Krankenhäuser sind schon aufgrund ihrer Unternehmenstätigkeit besonderen Risiken 
ausgesetzt. Das sind alle mit der Leistungserbringung am Patienten im Zusammenhang 
stehende Risiken, z. B. fehlerhafte Medikation, Infektionsgefahr, unzureichende Patien-
tenidentifikation u. ä. (medizinischen Risiken).  
 
Außerdem fordert der permanente Wandel der gesundheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen eine ständige Auseinandersetzung der Unternehmensleitung mit den hieraus 
resultierenden Risiken. Dies betrifft insbesondere Risiken aus den Bereichen Recht und 
Unternehmensführung (z. B. Budgetentwicklung während und nach der Konvergenz-
phase), Finanzierung und Beschaffung (z. B. Überschreitung vereinbarter Leistungen, 
unterjähriger Sachkostenanstieg), Personal (z. B. Tarifabschlüsse, Ärztemangel) sowie 
Infrastruktur (z. B. Ausfall technischer Medien).  
 
Mit einem effektiven Risiko- und Chancenmanagement (RCM), welches alle Betriebsbe-
reiche des Krankenhauses umfasst, können sowohl medizinische als auch wirtschaftli-
che Risiken und Chancen frühzeitig erkannt und bei Unternehmensentscheidungen 
berücksichtigt werden. 
 
Der SRH hat das RCM kommunaler Krankenhäuser in Sachsen geprüft und dazu neun 
Krankenhäuser ausgewählt, welche die Kommune als Eigenbetrieb führt oder als Un-
ternehmen betreibt, an welchem ihr eine zur Änderung der Satzung berechtigende 
Mehrheit der Anteile zusteht. 
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2 Definition des Risiko- und Chancenmanagements 
 
Das Risikofrüherkennungssystem (auch Risikofrühwarnsystem) bildet neben dem inter-
nen Überwachungssystem und dem Risikocontrolling die drei Kernelemente eines 
RCM.  
 
Diese Kernelemente sind in einen kontinuierlichen RCM-Prozess zu integrieren, der in 
vier Phasen verläuft: 
 

     Identifikation 

         

        Überwachung      Bewertung 

 

     Steuerung 

 
1. Phase 

Potenzielle Risiken und Chancen müssen identifiziert werden, wobei Überschneidungen 
einzelner Risiken zu vermeiden und Wechselwirkungen zu beachten sind. 
 
2. Phase 

Zur Differenzierung in schwerwiegende bzw. zu vernachlässigende Risiken ist für jedes 
Risiko das quantitative Ausmaß zu bestimmen, d. h. Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadenshöhe müssen ermittelt werden. Nicht quantifizierbare Risiken, für die objektive 
Daten zur Bewertung (z. B. Zeitreihen) nicht vorliegen, sind hinsichtlich Häufigkeit und 
Auswirkung des Schadensereignisses subjektiv zu bewerten, d. h. zu schätzen. Schät-
zungen müssen jedoch begründet und nachvollziehbar sein. 
 
Die Ursachen der erkannten Risiken sind systematisch zu untersuchen, d. h. es müs-
sen Frühwarnindikatoren festgelegt werden, die Auskunft über die Ursachen-Wirkungs-
Kette geben, z. B. 
 

Mitarbeitermotivation:  - Mitarbeiterfehlzeiten, Patientenbeschwerden, 
überalterte Medizintechnik: - Ausfallzeiten, Reparaturkosten, 
Liquidität:     - offene Forderungen, Rechnungsausgang. 

 
Für die Frühwarnindikatoren sind Schwellenwerte zu definieren, deren Überschreiten 
eine Berichtspflicht auslöst. 
 
3. Phase 

Im Rahmen der Steuerung sind entsprechende Maßnahmen zur Risikovermeidung, 
Risikominimierung, Risikoübertragung/-überwälzung festzulegen, ggf. müssen Risiken 
akzeptiert und durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden. 
 
4. Phase 

Risiken und Chancen müssen durch die verantwortlichen Mitarbeiter ständig überwacht 
werden. Das erfordert ein optimal eingerichtetes Informationssystem, das alle Ebenen  
- einschließlich der Aufsichtsorgane - rechtzeitig, problemorientiert und vollständig mit 
Informationen versorgt.  
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Alle getroffenen Maßnahmen einschließlich des Überwachungssystems sind angemes-
sen zu dokumentieren.1 
 
 
3 Prüfungsergebnisse  
 
3.1 Stand des Risiko- und Chancenmanagements 
 
Lediglich zwei der geprüften Krankenhäuser verfügten seit mehreren Jahren über ein 
umfassendes RCM, zwei Krankenhäuser hatten seit dem Jahr 2006 ein RCM eingerich-
tet und drei weitere Krankenhäuser arbeiteten ab dem Jahr 2007 an der Implementie-
rung eines RCM. In zwei Krankenhäusern waren lediglich Einzelelemente eines RCM 
vorhanden, ohne dass diese in einem ganzheitlichen Managementsystem zusammen-
gefügt wurden.  
 
Die Unternehmensleitungen der Krankenhäuser, die bisher kein systematisches 
RCM betrieben und damit gegen § 91 Abs. 2 AktG verstießen, sollten umgehend 
ein solches einführen. 
 
3.2 Frühwarnsystem 
 
Ein funktionierendes Frühwarnsystem zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
die frühzeitige Problemerkennung, die präzise Quantifizierung bzw. Bewertung der po-
tenziellen Risiken sowie die Herstellung eines Ursachen-Wirkungs-Zusammenhangs.2  
 
Risiken können grundsätzlich in sämtlichen Unternehmensbereichen auftreten. Deshalb 
sind alle betrieblichen Prozesse und Funktionsbereiche darauf zu untersuchen, ob aus 
ihnen Risiken resultieren können, die nach Art und Umfang, ggf. im Zusammenwirken 
mit anderen Risiken, den Bestand des Unternehmens gefährden können.  
 
Nicht in allen Unternehmensbereichen wurden potenzielle Risiken der Krankenhäuser 
identifiziert, z. B. blieben risikorelevante Bereiche wie Personal, EDV und Medizintech-
nik außen vor. Der Forderung nach einem ganzheitlichen Managementsystem wider-
sprach auch, dass Risiken aus der medizinischen Versorgung nur in jedem zweiten 
Krankenhaus in das RCM integriert waren. 
 
Die Risikoidentifikation sollte in den Krankenhäusern verbessert und verstetigt 
werden. Es ist darauf zu achten, dass Risiken vollständig erfasst werden, d. h., 
dass alle risikorelevanten Unternehmensbereiche einbezogen werden. Medizini-
sche Risiken, die aus dem Kernprozess des Krankenhauses resultieren, sollten in 
das RCM integriert werden.  
 
Die Überwachungs- und Organisationspflicht bei Mutterunternehmen i. S. d. § 290 HGB 
ist konzernweit zu verstehen, sofern von den Tochterunternehmen den Fortbestand des 
Mutterunternehmens gefährdende Entwicklungen ausgehen können.  
 
Tochterunternehmen, an denen das Krankenhaus mehrheitlich beteiligt war, wurden bis 
auf einen Fall nicht in das RCM des Mutterunternehmens eingebunden. 
 

                                                 
1 Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 17 und 18. 
2 Vgl. Schmitz: Notwendigkeit zur Einrichtung eines kommunalen Risikomanagements, in: „Der Gemein-

dehaushalt“, Heft 7/2006, S. 154 ff. 
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Unternehmen, an denen das Krankenhaus überwiegend beteiligt ist, sollten in 
das RCM eingebunden werden. 
 
Zur Bestimmung des quantitativen Ausmaßes ist jedes Risiko hinsichtlich Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadenshöhe quantitativ zu bewerten.  
 
Risiken wurden nur in zwei Krankenhäusern quantifiziert, im Übrigen erfolgte eine ledig-
lich qualitative Bewertung der Risiken. Der qualitativen Bewertung mittels Punktsystem 
oder verbaler Beschreibung lag regelmäßig kein einheitliches Bewertungsschema 
zugrunde. 
 
Der SRH hält eine ausschließlich verbale Beurteilung der Risiken, durch die we-
der Einzelrisikowerte noch ein Gesamtrisikowert für das Unternehmen ermittelt 
werden können, für unzureichend. Deshalb sollten Risiken grundsätzlich quanti-
fiziert werden. Sofern dies nicht möglich ist, sollte einer lediglich qualitativen 
Bewertung mittels Klassifizierung der Häufigkeit und Auswirkung des Schadens-
ereignisses ein einheitliches Bewertungsschema mit Festlegung der Ober- und 
Untergrenzen je Klasse zugrunde gelegt werden.  
 
Frühwarnindikatoren geben Auskunft über die Ursachen-Wirkungs-Kette. In Verbindung 
mit der Definition von Schwellenwerten können anhand geeigneter Frühwarnindikatoren 
künftige Entwicklungen und Tendenzen eingeschätzt werden.  
 
Nur zwei Krankenhäuser nutzten Frühwarnindikatoren für das RCM. Keines der geprüf-
ten Krankenhäuser arbeitete mit Schwellenwerten. 
 
Für jedes Risiko sollten Frühwarnindikatoren und Schwellenwerte definiert wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass Frühwarnindikatoren messbar und vergleich-
bar sind. 
 
3.3 Internes Überwachungssystem 
 
Ein internes Überwachungssystem ist gekennzeichnet durch organisatorische Siche-
rungsmaßnahmen, interne Kontrollen und interne Prüfungen. Entsprechend Art, Um-
fang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten sind Regelungen zur Auf-
bau- und Ablauforganisation zu treffen und Risikosteuerungs- und Risikocontrollingpro-
zesse einzurichten.3  
 
Risikosteuerung ist die aktive Beeinflussung der für den Bestand des Unternehmens 
entscheidenden Risiken mit dem Ziel, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadens-
höhe zu reduzieren.  
 
Zur Steuerung der identifizierten Risiken hatten die Krankenhäuser regelmäßig ent-
sprechende Maßnahmen festgelegt. Diese Maßnahmenkataloge wiesen jedoch teilwei-
se Lücken auf. In manchen Fällen waren die aufgeführten Maßnahmen so allgemein 
formuliert, dass sie sich zur Risikosteuerung nicht eigneten, z. B. die Maßnahme „Zu-
friedenheitsermittlung“ zur Steuerung des Risikos „Negatives Image“. 
 
Für alle den Bestand des Unternehmens entscheidenden Risiken sollten konkre-
te, im Einzelnen nachprüfbare Gegenmaßnahmen festgelegt werden. 
 

                                                 
3  Ebenda. 
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Das RCM erfordert ein System aus dezentraler Verantwortung und zentraler Steuerung, 
welches im Einzelnen genau zu regeln ist.4 Die Verantwortung für die Erfassung und 
die Bewertung der Risiken sollte den jeweiligen Unternehmensbereichen übertragen 
werden.5 Auch die Bewältigung, d. h. die Steuerung der nicht bestandsgefährdenden 
Risiken, oder im Falle der Nichtbewältigung die Informationspflicht an die festgelegten 
Berichtsempfänger sollte dezentral erfolgen.6 Für alle bestandsgefährdenden Risiken 
hingegen, die einer regelmäßigen Überwachung bedürfen, sollte eine eigene Stelle, der 
zentrale Risikomanager, benannt werden.7  
 
Identifikation und Bewertung der Risiken oblag den Abteilungs- und Bereichsleitern der 
Krankenhäuser. Sie trugen in der Regel auch die Verantwortung für die Steuerung und  
Überwachung. Als zentrale Stelle für das RCM fungierte in drei Fällen eine Arbeitsgrup-
pe, im Übrigen war jeweils ein Mitarbeiter, überwiegend aus dem kaufmännischen Be-
reich, zuständig. Die Aufgaben der dezentralen bzw. des zentralen Risikomanagers 
waren in den meisten Fällen nicht klar abgegrenzt.  
 
Die Aufgabenverteilung auf dezentraler und zentraler Ebene sollte schriftlich 
festgelegt werden. Dabei ist dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass die Ver-
antwortung für die Identifikation und Bewertung bestandsgefährdender Risiken 
nicht mit deren Überwachung zusammenfällt. 
 
Die Interne Revision prüft die Vollständigkeit der Risikoerfassung, die Angemessenheit 
der eingerichteten Maßnahmen zur Risikoerfassung und -kommunikation, die kontinu-
ierliche Anwendung dieser Maßnahmen und die Einhaltung integrierter Kontrollen.8  
 
Die Stelle der Internen Revision war zwar in jedem zweiten Krankenhaus besetzt, deren 
Prüfungstätigkeit im Rahmen des RCM konnte aber nicht belegt werden. 
 
Die Prüfungstätigkeit der Internen Revision sollte sich auch auf das bestehende 
RCM erstrecken. Bei Aufbau und Weiterentwicklung des RCM sollte die Interne 
Revision mitwirken. 
 
3.4 Risikocontrolling 
 
Risikocontrolling beinhaltet die ziel-, verfahrens- und ergebnisorientierte Koordination 
aller Phasen des Risikomanagementprozesses. Zentral für das Risikocontrolling ist die 
rechtzeitige, problemorientierte und vollständige Versorgung aller Ebenen mit Informati-
onen, um die Ausrichtung aller Aktivitäten an den Zielsetzungen sicherzustellen und 
ggf. Anpassungsmaßnahmen einleiten zu können.9 
 
Zur Sicherstellung der dauerhaften, personenunabhängigen Funktionsfähigkeit der ge-
troffenen Maßnahmen und zum Nachweis der Pflichten des Vorstands nach  
§ 91 Abs. 2 AktG ist es erforderlich, dass die Maßnahmen einschließlich des Überwa-

                                                 
4  Vgl. Schwarting: Risikomanagement - Von der Analyse zur vorausschauenden Gestaltung, in: Verwal-

tung und Management, Heft 5/2006, S. 232 ff. 
5  Vgl. Kohlhoff/Langenhan/Zorn: Risikomanagement nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 

Unternehmensbereich (KonTraG) - zwischen Theorie und Praxis, zugleich ein Beitrag zum Risikomana-
gement in der EDV, in: Interne Revision 1/2000, S. 7. 

6  Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 13. 
7  Vgl. Gleißner: Ratschläge für ein leistungsfähiges Risikomanagement, http://www.krisenkommu-

nikation.de/akfo53-d.htm, 08.08.2007. 
8 Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 16. 
9  Ebenda. 
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chungssystems angemessen dokumentiert werden. Hierfür bietet sich die Erstellung 
eines Risikohandbuches ebenso wie eine einheitliche Systematik der Risikobeschrei-
bung und eines zusammenfassenden Risikoberichts an die Unternehmensleitung an.10  
 
Nicht alle Krankenhäuser verfügten über ein Risikohandbuch, das die Regelungen und 
Maßnahmen zur Einrichtung und Betreibung eines RCM krankenhausspezifisch be-
schrieb. Nur zwei Krankenhäuser nutzten eine standardisierte Risikodokumentation, mit 
der alle risikobezogenen Daten zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwa-
chung erfasst wurden.  
 
Die unternehmensbezogenen Regelungen und Maßnahmen zum RCM sollten in 
einem Risikohandbuch beschrieben werden. Risikorelevante Daten sollten mithil-
fe einer standardisierten Dokumentation, die nach Möglichkeit elektronisch un-
terstützt wird, verwaltet und gepflegt werden.  
 
Gegenüber der Unternehmensleitung wurden Risiken nur in jedem zweiten Kranken-
haus durch die zentrale Stelle für das RCM kommuniziert. Die Geschäftsführungen er-
hielten nur in zwei Fällen jährlich einen schriftlichen Risikobericht der zentralen Stelle 
für das RCM. 
 
In diesen und allen anderen Fällen verwies die Unternehmensleitung auf die mindes-
tens monatlich stattfindenden Leitungssitzungen auf Chefarzt- und Verwaltungsebene, 
in denen die durch das Controlling des Krankenhauses zur Verfügung gestellten Daten, 
insbesondere zum medizinischen Leistungsgeschehen, zu den Kosten des medizini-
schen Sachbedarfs sowie den Personalkosten, mit den Abteilungs- und Bereichsleitern 
zeitnah ausgewertet wurden.  
 
Für das RCM sollte ein gestuftes Berichtswesen eingeführt und die Verantwor-
tung dafür der zentralen Stelle für das RCM übertragen werden. Auch die über 
das monatliche Berichtswesen des Controllings hinausgehenden risikorelevan-
ten Informationen aus den dezentralen Verantwortungsbereichen sollten regel-
mäßig, vorzugsweise monatlich, durch die zentrale Stelle gebündelt und zeitnah, 
mindestens aber vierteljährlich, in einem schriftlichen Risikobericht an die Unter-
nehmensleitung weitergeleitet werden.  
 
Die Aufsichtsorgane erhielten in der Regel nur einmal jährlich durch die Vorlage des 
Jahresabschlusses einen umfassenden Bericht zur Risikolage und zum Risikomana-
gement des Krankenhauses. Unterjährig legten die Krankenhäuser lediglich Quartals-
berichte zum Stand der Erfüllung des Wirtschaftsplans mit Hochrechnung des Jahres-
ergebnisses auf das Ende des Geschäftsjahres vor. 
 
Der SRH hält eine jährliche Risikoberichterstattung an die Aufsichtsorgane kom-
munaler Krankenhäuser für unzureichend. Diese sollten mindestens halbjährlich 
in schriftlicher Form über die wesentlichen, sowohl wirtschaftlichen als auch me-
dizinischen, Risiken sowie den Stand der Umsetzung von Steuerungsmaßnah-
men im Krankenhaus und ggf. der Tochterunternehmen unterrichtet werden.  
 
3.5 Maßnahmen zur Steuerung und Überwachung von Risiken und Chancen 
 
Der SRH hat ausgewählte Maßnahmen, die zur Steuerung wirtschaftlicher und medizi-
nischer Risiken in den Krankenhäusern eingesetzt wurden, detaillierter geprüft und 
hierzu folgende Feststellungen getroffen:  
                                                 
10  Vgl. IDW PS 340 (Stand: 11.09.2000), Pkt. 17 und 18. 
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Durch Implementierung geeigneter Anreizsysteme kann es gelingen, die Interessen der 
Mitarbeiter mit denen des Unternehmens abzustimmen und so Risiken zu vermeiden.11  
 
Chefärzte wurden regelmäßig außertariflich vergütet. Neben einem festen Betrag erhiel-
ten sie in der Regel eine leistungsabhängige Vergütung (Tantieme). Die Leistungsver-
gütung war an das Erreichen zuvor vereinbarter Ziele geknüpft, z. B. das Erbringen 
bestimmter medizinischer Leistungen und Fallzahlen durch die Klinik, an die Erfüllung 
von Qualitätskriterien oder an das Betriebsergebnis des Krankenhauses. Auf das Ziel 
Finanzerfolg der Klinik war die Leistungsvergütung nicht in allen Krankenhäusern ge-
richtet. Überschreitungen klinikbezogener Kostenbudgets, die in Abhängigkeit von der 
Leistung der Klinik zu ermitteln sind, blieben daher überwiegend ohne Auswirkungen 
auf die Vergütung der Chefärzte. In zwei Krankenhäusern war eine interne Budgetie-
rung überdies nicht eingeführt. 
 
Der SRH empfiehlt, die leistungsabhängige Vergütung der Chefärzte noch stärker 
als bisher an das Erreichen der vereinbarten Ziele u. a. an den nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg ihrer Klinik zu binden.  
 
Innerbetriebliche Verfahrensanweisungen zu verwaltungstechnischen Abläufen auf der 
einen und Standardisierungen medizinischer Behandlungsprozesse auf der anderen 
Seite wurden häufig dezentral verwaltet und nicht immer auf dem aktuellen Stand 
gehalten. 
 
Innerbetriebliche Verfahrensanweisungen sollten möglichst zentral verwaltet und 
ständig aktualisiert werden.  
 
Notfallplanungen oder Wiederanlaufpläne für kritische Infrastrukturen, z. B. Ausfall tech-
nischer Medien, EDV, Zentralsterilisation und Küche, waren nicht in allen Krankenhäu-
sern vorhanden oder lagen zumindest nicht schriftlich vor. 
 
Für Havariefälle müssen Notfallkonzepte erarbeitet werden, die aus Gründen der 
Rechtssicherheit schriftlich hinterlegt werden sollten. 
 
Ein Beinahe-Fehler-Meldesystem, welches Potenziale zur Steigerung der Patientensi-
cherheit und Behandlungsqualität und damit mögliche Risiken aufzeigt, war nur in je-
dem dritten Krankenhaus implementiert. 
 
Zur Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sollte in allen 
Krankenhäusern ein Beinahe-Fehler-Meldesystem eingeführt werden.  
 
Nicht alle Krankenhäuser verfügten über ein strukturiertes Beschwerdemanagement als 
wichtiges Element des ganzheitlichen Qualitäts- und Risikomanagements.  
 
Die Krankenhäuser sollten ein strukturiertes Beschwerdemanagement, in dem 
Patientenbefragungen und -beschwerden zentral bearbeitet, ausgewertet und 
kommuniziert werden, aufbauen.  
 

                                                 
11 Vgl. Gleißner: a. a. O. 



 373

3.6 Feststellungen im Rahmen der Abschlussprüfung 
 
Die Feststellungen des SRH zum RCM des Krankenhauses deckten sich nur in drei 
Fällen vollständig mit den Angaben des Abschlussprüfers zu Fragenkreis 4 des  
IDW PS 720 n. F. der erweiterten Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG, wonach den Kran-
kenhäusern ein funktionierendes Risikofrüherkennungssystem testiert wurde. 
 
In drei Fällen waren die Aussagen des Abschlussprüfers aufgrund der Erkenntnisse des 
SRH zu relativieren. In einem dieser Fälle hatte der Abschlussprüfer erklärt, dass das 
Krankenhaus in die quartalsweise Risikoberichterstattung an einen Konzern eingebun-
den sei, ohne weitere Angaben zum RCM des Krankenhauses zu machen. Die Erhe-
bungen des SRH ergaben, dass sich die Berichterstattung je Quartal auf nur drei bis 
fünf wirtschaftliche Risiken beschränkte und insoweit kein umfassendes RCM vorlag. 
 
Die Ergebnisse des SRH wichen in drei Fällen teilweise erheblich von den Feststellun-
gen des Abschlussprüfers ab. In einem Fall legte der Abschlussprüfer zwar dar, dass 
ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG nicht installiert war. Die zu-
sätzliche Aussage, dass „im Jahr 2005 erste Maßnahmen zur Implementierung eines 
Risikofrüherkennungs- und Managementsystems im Rahmen von Ermittlungen und der 
Festlegung von Risikofaktoren für die Gesellschaft eingeleitet wurden und dieser Pro-
zess im Jahr 2006 fortgeführt wurde“, fand der SRH jedoch nicht bestätigt. Das Kran-
kenhaus konnte keine dieser Maßnahmen nachweisen. Die Geschäftsführung räumte 
diesbezüglich Schwachstellen ein. 
 
Die Krankenhäuser haben künftig dafür Sorge zu tragen, dass die erweiterte Prü-
fung nach § 53 HGrG entsprechend den geltenden Prüfungsstandards durchge-
führt und über die Prüfungsergebnisse ausführlich berichtet wird. Es ist auch 
Aufgabe der kommunalen Beteiligungsverwaltung, auf eine ordnungsgemäße 
Abschlussprüfung bei Unternehmen in kommunaler Trägerschaft zu achten.  
 
 
4 Derzeitiger Stand des Risiko- und Chancenmanagements 
 
Die Überprüfung durch den SRH erfolgte in vier Kategorien: 
 

I. die Einführung eines systematischen RCM maximal   3 Punkte, 
II. die Umsetzung der vier Phasen des RCM-Prozesses maximal 16 Punkte, 
III. das Informationssystem maximal   6 Punkte sowie 
IV. die speziellen Maßnahmen zur Steuerung/Überwachung maximal 10 Punkte. 

 



 374

 

  300 bis 499 Betten 500 bis 799 Betten ab 800 Betten 
  KH <A> KH <B> KH <C> KH <D> KH <E> KH <F> KH <G> KH <H> KH <I> 

I - Einführung eines RCM                   

systematisch seit 2006 2006   2008 
Entwurf

2008 2001 2007 2002   

Zwischensumme I: 2 2 0 1 1 3 1 3 0 

II - RCM-Prozess                   

1 - Identifikation                 
Risikobereiche                 

wirtschaftliche Risiken                 

 interne x x   x x x x x   

 externe x      x x x x   

medizinische Risiken xx     xx xx    xx   

Risikoinventur                 

 erstmalig       x x   x     

 mindestens jährlich xx xx      xx  xx   

  6 3 0 4 5 4 3 6 0 

2 - Bewertung                 
quantitativ   xxx      xxx      

qualitativ xx     xx     xx xx   

Frühwarnindikatoren       x   x      

Schwellenwerte          x      

 2 3 0 3 0 5 2 2 0 

3 - Steuerung                 
Maßnahmenkatalog xx x   xx x xx x xx   

 2 1 0 2 1 2 1 2 0 

4 - Überwachung                 

dezentrale Verantwortung  x x   x x x x x   

zentrale Verantwortung x      x x  x   

Interne Revision                  

Tätigkeit mit Bezug auf RCM                 

  2 1 0 1 2 2 1 2 0 

Zwischensumme II:     12 8 0      10 8      13 7     12 0 

III - Informationssystem                   

1 - Berichtswesen                 

dezentrale Berichterstattung 
an die Geschäftsführung in 
regelmäßigen Leitungssit-
zungen x x x x x x x x x 

dezentrale Berichterstattung 
an den zentralen Manager 
(lt. Festlegung im RCM) x        x  x   

zentrale Berichterstattung 
an die Geschäftsführung (lt. 
RCM) x x      x  x   

  3 2 1 1 1 3 1 3 1 

2 - Dokumentation                 
Handbuch   x   x   x x x   

standardisierte Einzeldoku-
mentation   x      x      

jährlicher Risikobericht x        x      

  1 2 0 1 0 3 1 1 0 

Zwischensumme III: 4 4 1 2 1 6 2 4 1 



 375

 

  300 bis 499 Betten 500 bis 799 Betten ab 800 Betten 
  KH <A> KH <B> KH <C> KH <D> KH <E> KH <F> KH <G> KH <H> KH <I> 

IV - Spezielle Steuerungs- 
und Überwachungsmaß-
nahmen                   

1 - Wirtschaftliche Risiken                 
interne Budgetierung   x   x x x x x x 

Dienstanweisungen  xxx xx   xxx x xxx xx x xx 

Notfall xx xx x xx xx xx x x xxx 

  5 5 1 6 4 6 4 3 6 

2 - Medizinische Risiken                 
Beinahe-Fehler-Meldesys-
tem       xx xx    xx xx 

Beschwerdemanagement x     x x x  x x 

  1 0 0 3 3 1 0 3 3 

Zwischensumme IV: 6 5 1 9 7 7 4 6 9 

Gesamtpunktzahl     24     19  2*     22     17     29    14     25     10* 

Platzierung 3 5 9 4 6 1 7 2 8 

* Noch kein RCM vorhanden. 
 
Die Einzelbewertungen wurden in einem ausführlichen Prüfungsbericht dargestellt und 
den Krankenhäusern sowie den Kommunen zur Stellungnahme zugeleitet. 
 
 
5 Stellungnahmen und Schlussbemerkung 
 
Die Feststellungen und Empfehlungen des SRH wurden von den geprüften Kranken-
häusern überwiegend positiv aufgenommen. Die Mehrzahl der Krankenhäuser nahm 
den Prüfungsbericht zum Anlass, das eigene RCM kritisch zu hinterfragen und anhand 
der Anregungen und Hinweise weiter auszubauen. Zwei Krankenhäuser beabsichtigten, 
alsbald ein Beinahe-Fehler-Meldesystem einzuführen. 
 
Das bei den örtlichen Erhebungen im Entwurf vorliegende Risikohandbuch für das 
Krankenhaus <E> (Platz 6) ist nach Angaben der Geschäftsführung im August 2008 in 
Kraft gesetzt worden. Nach erfolgter Schulung hätten die Mitarbeiter die Aufgabe erhal-
ten, anhand des einheitlichen Risikoerfassungsbogens die Risiken des jeweiligen Be-
reichs weiter zu untersetzen, um die Risikoinventur im I. Quartal 2009 überarbeiten zu 
können. Gleichzeitig sollten die Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und Frühwarnindi-
katoren definiert werden.  
 
Unter Verweis auf die Vielzahl von praktizierten Maßnahmen der Qualitätssicherung 
und der wirtschaftlichen Sicherstellung kritisierte die Geschäftsführung des Kranken-
hauses <I> (Platz 8) die Bewertung des RCM durch den SRH als formalisierte Betrach-
tung, welche die Ergebnisse nicht angemessen darstelle. Die Geschäftsführung gab 
jedoch an, zwischenzeitlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine eigene Planstelle 
für das RCM geschaffen zu haben, die u. a. eine Dokumentation des RCM einführen 
wird. 
 
Die Geschäftsführung des Krankenhauses <C> (Platz 9) teilte mit, dass sie angesichts 
der aufgezeigten Defizite dringenden Handlungsbedarf sehe. Ein strukturiertes und an-
wendbares RCM soll daher schnellstmöglich und zielorientiert implementiert werden. 
Die erstmalige Erfassung und Bewertung aller Risiken einschließlich der Erarbeitung 
eines Maßnahmenkataloges zur Risikosteuerung sollten lt. Zeitplan bis Mitte des Jah-
res 2009 erfolgen.  
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Der SRH hat die von den geprüften Einrichtungen aufgezeigten Bemühungen um Ver-
besserung des RCM, insbesondere in den Krankenhäusern, die im Ranking auf den 
hinteren Plätzen lagen, positiv gewertet und die Prüfung abgeschlossen. 
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 Reisekosten in Städten, Gemeinden und Zweckverbänden 44
 
 

Reisekosten wurden oftmals fehlerhaft und großzügig er-
stattet. 
 
Die Beschaffung von Dienst-Kfz entsprach teilweise nicht 
der VOL/A. 

 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
1.1 Einführung 
 
Der SRH hat die Anordnung/Genehmigung und Erstattung von Dienstgängen und 
Dienst-/Fortbildungsreisen sowie die Beschaffung und den Einsatz von Dienst-Kfz in 
Städten, Gemeinden und Zweckverbänden geprüft. In die Prüfung wurden 47 Städte 
und Gemeinden und 12 Zweckverbände, mithin insgesamt 59 kommunale Körperschaf-
ten, einbezogen. Das entspricht jeweils rd. 10 % der bestehenden Städte, Gemeinden 
und 10 % der Zweckverbände der Branchen Wasser, Abwasser und Abfall.1 
 

 
 
Der Prüfungszeitraum umfasste die Hj. 2005 bis 2007. Die Querschnittsprüfung wurde 
mittels Erhebungsbögen sowie sich anschließenden örtlichen Erhebungen in 4 ausge-
wählten kreisangehörigen Kommunen (darunter 2 Große Kreisstädte) und 2 Zweckver-
bänden durchgeführt. 
 

                                                 
1 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Zweckverbände und ihre Mitglieder im Freistaat 

Sachsen, Gebietsstand 01.01.2007. 

59 kommunale Körperschaften

2 Städte der Größenklasse  
20.000 bis unter 50.000 EW 

 

9 Zweckverbände der 
Branche Wasser/Abwasser

3 Zweckverbände 
der Branche Abfall

4 Städte der Größenklasse 
10.000 bis unter 20.000 EW 

9 Gemeinden/Städte 
der Größenklasse 

5.000 bis unter 10.000 EW

12 Gemeinden/Städte 
der Größenklasse 

3.000 bis unter 5.000 EW
 
 

 

20 Gemeinden/Städte 
der Größenklasse  

1.000 bis unter 3.000 EW
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1.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtlichen Grundlagen des sächsischen Reisekostenrechtes für den geprüften 
Zeitraum finden sich im Wesentlichen im SächsRKG2 und in der SächsRKVO3. Den 
Kommunen wird die VwV-SächsRKG4 zur Anwendung empfohlen. 
 
Das SächsRKG regelt Art und Umfang der Erstattung von Auslagen für Dienstreisen 
der Landesbeamten, Richter im Landesdienst und der Beamten der Gemeinden, der 
Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes abgeordneten Beamten und Richter. Für Beschäftigte 
von kommunalen Körperschaften, die Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband 
sind, besteht nach § 44 TVöD (BT-V)5 ein tariflicher Anspruch auf Reisekostenvergü-
tung. Danach finden für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie für das 
Trennungsgeld die für die Beamten jeweils geltenden Bestimmungen (SächsRKG und 
SächsRKVO) entsprechende Anwendung. Bis zum Inkrafttreten des TVöD zum 
01.10.2005 waren die Regelungen nach BAT-O anzuwenden. Die Anerkennung priva-
ter Kfz und die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen, u. a. bei Auslandsdienst-
reisen, regelte die SächsRKVO. 
 
38 Kommunen sowie 6 Zweckverbände waren im Prüfungszeitraum Mitglied im Kom-
munalen Arbeitgeberverband. 8 Nichtmitglieder, darunter 2 Zweckverbände, hatten Ver-
einbarungen bzw. Regelungen zur Anwendung des SächsRKG. 3 Zweckverbände hat-
ten eigenständige Regelungen zu Dienstreisen und deren Erstattung. 3 Kommunen und 
1 Zweckverband waren weder Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband noch be-
standen Regelungen, wonach das SächsRKG entsprechend Anwendung findet, noch 
waren Firmentarifvertrag oder Dienstanweisungen vorhanden. Die Erstattung der Rei-
sekostenvergütung erfolgte in diesen 4 kommunalen Körperschaften ohne rechtliche 
Grundlage.  
 
Das SächsRKG wurde zum 01.04.2009 novelliert. Auf Änderungen wird an gegebener 
Stelle eingegangen.  
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
Die nachfolgenden Ausführungen zur Nichtbeachtung des sächsischen Reiskostenrech-
tes beziehen sich nur auf kommunale Körperschaften, die dieses anzuwenden hatten. 
 
2.1 Personalbedarf 
 
Die Beantragung und Abrechnung von Dienstreisen und Dienstgängen erfolgte durch 
einen Sachbearbeiter in der Hauptverwaltung und ggf. den Beauftragten für den Haus-
halt. Das Aufgabengebiet beinhaltet die Vorprüfung des Dienstreiseantrages aus reise-
kostenrechtlicher Sicht und inwiefern Haushaltsmittel für den beantragten Dienst-
gang/die beantragte Dienstreise nach den Maßstäben einer sparsamen und wirtschaft-

                                                 
2 Sächsisches Reisekostengesetz vom 08.07.1998, rechtsbereinigt mit Stand vom 03.07.2002. 
3 Verordnung des SMF über anerkannte Kfz sowie über die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen 

und bei Auslandsdienstreisen vom 14.03.1997, rechtsbereinigt mit Stand vom 30.07.2005. 
4  Allgemeine Verwaltungsvorschrift des SMF zum SächsRKG vom 26.01.1999, zuletzt geändert durch 

Bekanntmachung vom 27.06.2005. 
5 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Besonderer Teil - Verwaltung); vgl. hierzu auch  

§ 23 Abs. 3.1 TVöD-V (durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Verwaltung im Bereich 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände). 
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lichen Haushaltsführung zur Verfügung stehen sowie die ordnungsgemäße Abrechnung 
des Dienstganges/der Dienstreise.  
 
Im Hj. 2007 lag der durchschnittliche Personalbedarf hierfür je geprüfter Körperschaft 
zwischen 0,01 und 0,24 VK6: 
 

 
 
2.2 Ausgaben für Dienstgänge und Dienstreisen 
 
In den geprüften 47 Kommunen und 12 Zweckverbänden waren die Ausgaben für 
Dienstgänge und Dienstreisen je Beschäftigten des Kernhaushaltes7 in den Hj. 2005 bis 
2007 wie folgt:  
 

 
 
                                                 
6 Laut Angaben der kommunalen Körperschaften im Erhebungsbogen.  
7 Vgl. Anlage zur KomHVO vom 26.03.2002, rechtsbereinigt mit Stand vom 26.11.2005, Nr. 21. 
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2.3 Dienstanweisungen 
 
Von den 59 geprüften Körperschaften hatten nur 12 Kommunen und 8 Zweckverbände 
Dienstanweisungen zum Thema Dienstreisen und der Erstattung von Reisekosten. Das 
Vorhandensein einer Dienstanweisung stieg mit zunehmender EW-Zahl der Kommune. 
7 Dienstanweisungen waren seit 14 bis 7 Jahren (1994 bis 2001) nicht mehr aktualisiert 
worden. Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland regelte die Genehmigung 
und Abrechnung von Dienstgängen/Dienstreisen in einem Firmentarifvertrag und einer 
Betriebsanweisung. Beide enthielten widersprüchliche Angaben.  
 
7 Kommunen, u. a. die Große Kreisstadt Marienberg, sowie 3 Zweckverbände, u. a. der 
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal hatten in ihren Dienstanweisungen dem 
SächsRKG entgegenstehende Regelungen formuliert. So wurde u. a. 
 
- bei der Definition von Dienstreisen und Dienstgängen auf das Territorium des Land-

kreises bzw. des Verbandsgebietes verwiesen (vgl. § 2 Abs. 2 und 3 SächsRKG), 

- triftige Gründe generell anerkannt (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 SächsRKG), 

- die Wegstreckenentschädigung bei der Benutzung eines privaten Kfz bei Vorliegen 
triftiger Gründe in Höhe von 0,30 €/km und ohne Vorliegen triftiger Gründe in Höhe 
von 0,14 €/km festgesetzt (vgl. § 6 Abs. 1 und 2a SächsRKG),  

- territoriale Pauschalgenehmigungen erteilt (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1 SächsRKG), 

- Fristen zur Abrechnung der Reisekostenvergütung auf den 4. bzw. 5. Werktag festge-
legt (vgl. § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsRKG). 

 
Die Dienstanweisungen sind mit dem SächsRKG in Einklang zu bringen bzw. zu 
aktualisieren. Die bestehenden Widersprüchlichkeiten zwischen Firmentarifver-
trag und entsprechender Betriebsanweisung im Zweckverband Wasser und Ab-
wasser Vogtland sind auszuräumen.  
 
2.4 Vordrucke zur Beantragung und Abrechnung von Dienstreisen 
 
Die Auswertung der von den kommunalen Körperschaften verwendeten Vordrucke und 
die örtlichen Erhebungen ergaben, dass die von den Kommunen und Zweckverbänden 
verwendeten Antragsformulare überwiegend mangelhaft waren. Mehrfach konnten kei-
ne Angaben zum Vorliegen von triftigen Gründen (Gemeinde Schmiedeberg, Große 
Kreisstadt Marienberg), zur Mitnahme von weiteren Dienstreisenden, zum Reisezweck, 
zur Angabe des Beförderungsmittels (Große Kreisstadt Marienberg, Zweckverband 
Wasser und Abwasser Vogtland) oder zur Übernachtung am auswärtigen Ort (Gemein-
de Schmiedeberg, Stadt Tharandt, Große Kreisstadt Marienberg) vermerkt werden. 
Eine umfassende Vorprüfung durch den Sachbearbeiter bzw. den Beauftragten für den 
Haushalt war auf diesen Vordrucken weder vorgesehen noch konnte diese anhand der 
begrenzten Angabemöglichkeiten ordnungsgemäß nach § 29 KomHVO erfolgen (vgl. 
auch Nr. 16.3 Satz 1 i. V. m. Nr. 16.4 Buchstabe a Satz 1 und 2 VwV-SächsRKG).  
 
Die verwendeten Vordrucke wurden von den Beschäftigten der Stadt Tharandt und der 
Großen Kreisstadt Bautzen oftmals unzureichend ausgefüllt. Es fehlten u. a. mehrfach 
die Angaben über das beantragte Verkehrsmittel, zur Dienstreisedauer sowie der ge-
naue tatsächliche Reiseverlauf auf der Reisekostenabrechnung.  
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Pauschalgenehmigungen wurden in der Gemeinde Schmiedeberg für das Gemeinde-
gebiet und in der Großen Kreisstadt Marienberg für die Beschäftigten des Bauhofes 
jeweils für den vergangenen Monat beantragt und genehmigt. Allgemeine Dienstreise-
anordnungen/-genehmigungen sind gem. § 2 Abs. 2 SächsRKG ausschließlich für Per-
sonen zulässig, die regelmäßig Dienstgänge/-reisen bestimmter Art und Dauer ausfüh-
ren müssen oder regelmäßig gleichartige Dienstgeschäfte an denselben Stellen am 
Dienst- oder Wohnort/demselben auswärtigen Geschäftsort oder Bezirk zu erledigen 
haben und für Dienstreisende mit besonderen Dienstaufgaben, ggf. mit zeitlicher oder 
örtlicher Begrenzung.  
 
Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit sollte durch die Einführung aussagekräftiger 
Antragsformulare verbessert werden (vgl. auch Anlagen 1 bis 7 b der 
VwV-SächsRKG). Die Voraussetzungen einer allgemeinen Dienstreiseanordnung/ 
-genehmigung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 SächsRKG n. F. sind zu beachten.  
 
2.5 Reisekostenbearbeitung 
 
Die örtlichen Erhebungen in 3 Kommunen und dem Zweckverband Abfallwirtschaft  
Oberes Elbtal zeigten, dass des Öfteren Tankrechnungen, Parkscheine bzw. Fahrkar-
ten ohne Dienstreiseantrag bzw. Reisekostenabrechnung erstattet wurden. Reisekosten 
durften gem. § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsRKG (§ 3 Abs. 1 Satz 2 SächsRKG n. F.) aus-
schließlich aufgrund eines schriftlichen Antrages ausgezahlt werden.  
 
Ansprüche bzw. Zahlungsverpflichtungen wurden in der Gemeinde Schmiedeberg und 
dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland mehrheitlich nicht sachlich und 
nicht rechnerisch richtig festgestellt. Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 KomKVO ist jeder 
Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sachlich und rechnerisch richtig festzustellen. 
 
Reisekosten wurden in der Gemeinde Schmiedeberg, der Großen Kreisstadt Marien-
berg, dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland sowie im Zweckverband 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal überwiegend bar ausgezahlt. Dementgegen steht  
§ 12 Abs. 1 KomKVO, wonach Auszahlungen nach Möglichkeit unbar zu erfolgen  
haben. Eine Quittierung (Auszahlungsnachweis) der baren Auszahlungen gem.  
§ 17 Abs. 1 KomKVO fehlte in den zwei Zweckverbänden in Einzelfällen, bei den zwei 
genannten Kommunen unterblieb dies mehrmals. 
 
Die Reisekostenerstattung für Dienstgänge/Dienstreisen der Oberbürgermeister der 
Großen Kreisstädte Marienberg und Bautzen und des Bürgermeisters der Stadt Tha-
randt wurden nicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage 1 VwV Gliederung und Grup-
pierung im Unterabschnitt „Gemeindeorgane“ gebucht. Weiterhin wurden die Reisekos-
ten für Aus- und Fortbildung in allen ausgewählten 4 Kommunen mehrfach nicht in der 
Untergruppe 562 gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 2 VwV Gliederung und Gruppie-
rung gebucht. Die Ausgaben für Dienstreisen sowie die Ausgaben für Aus- und Fort-
bildung der Beigeordneten und der Beschäftigten der Stadtverwaltung Bautzen wurden 
ausschließlich im Unterabschnitt „Hauptamt“ gebucht. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 
VwV Gliederung und Gruppierung sind Ausgaben dem Bereich des Empfängers, für 
den die Mittel bestimmt sind, zuzuordnen.  
 
Die Vorgaben des SächsRKG, der KomKVO, der SächsKomKBVO sowie die Bu-
chungssystematik der VwV Gliederung und Gruppierung sind zu beachten. 
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2.6 Reisekostenerstattung 
 
2.6.1 Fahrkostenerstattung gem. § 5 SächsRKG (§ 4 SächsRKG n. F.) 
 
Taxikosten (Große Kreisstadt Bautzen) sowie die Benutzung des Beförderungsmittels 
Flugzeug (Große Kreisstadt Bautzen, Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal) 
wurden ohne weitere Ausführungen durch den Dienstreisenden in der Reisekosten-
abrechnung geltend gemacht und erstattet.  
 
2.6.2 Wegstreckenentschädigung gem. § 6 SächsRKG (§ 5 SächsRKG n. F.) 
 
Die örtlichen Erhebungen haben gezeigt, dass generell in der Gemeinde Schmiede-
berg, der Stadt Tharandt, der Großen Kreisstadt Marienberg, der Großen Kreisstadt 
Bautzen und überwiegend im Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal für Dienst-
reisen mit dem privaten Kfz eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,22 €/km 
erstattet wurde, wobei als triftiger Grund u. a. „Nutzung Privat-Pkw notwendig“, „Dauer 
der Aufgabe“ oder gar keine triftigen Gründe angegeben wurden. Gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 SächsRKG wurde eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,22 €/km nur 
für Strecken gewährt, die der Dienstreisende aus triftigen Gründen mit seinem privaten 
Kfz zurückgelegt hat. Triftige Gründe liegen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 SächsRKG 
vor, wenn die Benutzung des privaten Kfz aus dringenden dienstlichen oder in beson-
deren Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen notwendig und dem 
Dienstreisenden vor Antritt der Dienstreise oder des Dienstganges genehmigt worden 
ist. Ab dem 01.04.2009 ist nunmehr eine Wegstreckenentschädigung bei Vorliegen von 
triftigen Gründen in Höhe von 0,25 €/km und ohne Vorliegen von triftigen Gründen in 
Höhe von 0,15 €/km zu erstatten. 
 
Es ist auf eine ordnungsgemäße Beantragung und Genehmigung von triftigen 
Gründen gem. § 5 Abs. 2 SächsRKG n. F. zu achten. 
 
2.6.3 Tagegeld gem. § 8 SächsRKG (§ 6 SächsRKG n. F.) 
 
Entsprechend den Angaben in den Erhebungsbögen wurde in allen Kommunen  
bzw. Zweckverbänden Tagegeld entsprechend § 8 Abs. 1 SächsRKG i. V. m.  
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG gezahlt. Die örtlichen Erhebungen in der  
Stadt Tharandt zeigten, dass für mehrere Dienstreisen mit der Abwesenheitsdauer von 
8 bzw. 9 Stunden kein Tagegeld und für eine Dienstreise mit der Abwesenheitsdauer 
von 14 Stunden Tagegeld in Höhe von 6 € gewährt wurde.  
 
Für Auslandsdienstreisen wurde in der Großen Kreisstadt Marienberg vereinzelt Tage-
geld nach § 8 Abs. 1 SächsRKG i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG erstattet. 
Die Berechnung des Auslandstagegeldes in der Großen Kreisstadt Bautzen war teilwei-
se nicht nachvollziehbar. Nach § 18 Abs. 3 SächsRKG i. V. m. § 8 Abs. 1 SächsRKVO 
war bei Auslandsdienstreisen Auslandstagegeld nach den Anlagen 1 bis 5 zu erstatten. 
 
Für die Höhe des Tagegeldes sind die Regelsätze entsprechend der Abwe-
senheitsdauer gem. § 6 Abs. 1 SächsRKG n. F. i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 
Satz 2 EStG zu erstatten. Bei Auslandsdienstreisen ist Auslandstagegeld nach 
§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsRKG i. V. m. § 2 Abs. 1 SächsARKVO zu zahlen.  
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2.6.4 Übernachtungskosten gem. § 9 SächsRKG (§ 7 SächsRKG n. F.) 
 
In 31 kommunalen Körperschaften wurden die Übernachtungskosten, die den Betrag in 
Höhe von 61,36 €/Übernachtung überstiegen, nicht vor Antritt der Dienstreise aner-
kannt. Der Nachweis der Unvermeidbarkeit war in 3 Kommunen nicht erfolgt. Die ört-
lichen Erhebungen haben diese Verfahrensweise vereinzelt in der Großen Kreisstadt 
Marienberg, und oftmals in der Großen Kreisstadt Bautzen und dem Zweckverband 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal bestätigt. Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 SächsRKG wurden 
nachgewiesene notwendige Übernachtungskosten bis zu 61,36 €/Übernachtung  
erstattet. Darüber hinausgehende Übernachtungskosten können nach § 9 Abs. 1  
Satz 2 SächsRKG bei Nachweis der Unvermeidbarkeit oder bei Anerkennung vor 
Dienstreiseantritt erstattet werden. Ab dem 01.04.2009 werden Übernachtungskosten 
bis zu 70 €/Übernachtung erstattet. Darüber hinausgehende Übernachtungskosten  
bedürfen der Genehmigung. 
 
Die örtlichen Erhebungen in der Großen Kreisstadt Bautzen zeigten, dass oftmals auf-
grund fehlender Angaben Übernachtungskosten einschließlich der Kosten des Früh-
stücks erstattet wurden. Der vorgenannte Mangel zeigte sich in der Stadt Tharandt und 
der Großen Kreisstadt Marienberg vereinzelt. Ob der Übernachtungspreis die Kosten 
des Frühstücks einschließt, ist zu vermerken. Auf § 7 Abs. 1 Satz 3 SächsRKG n. F. 
wird verwiesen. 
 
Die Übernachtungskosten sind nach den Vorgaben des § 7 SächsRKG n. F. zu 
beantragen und zu erstatten.  
 
2.6.5 Fahrpreisermäßigungen 
 
Von den 44 geprüften Kommunen nutzten nur 5 Fahrpreisermäßigungen i. S. v. Groß-
kundenabonnements oder BahnCards. Alle 44 Kommunen sind Mitglieder des SSG, 
welcher in seinen Mitgliederrundschreiben Nr. 051/05, 066/06 und 685/06 ausdrücklich 
auf den Großkundenrabatt bei der Deutschen Bahn AG für Mitglieder des SSG verwies. 
Die 8 geprüften Zweckverbände machten von Fahrpreisermäßigungen keinen Ge-
brauch.  
 
Nach § 5 Abs. 1 SächsRKG (§ 4 SächsRKG n. F.) i. V. m. § 72 Abs. 2 SächsGemO 
sind mögliche Fahrpreisermäßigungen zu nutzen. 
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2.7 Dienstkraftfahrzeuge 
 
Dienst-Kfz waren in allen nachfolgenden Größenklassen der Kommunen vorhanden. 
Die Auslastung der einzelnen Dienst-Kfz war in den Kommunen und Zweckverbänden 
sehr unterschiedlich. 
 

 
 
Daraus folgt die Auslastung in km im Verhältnis der Dienst-Kfz: 
 

Auslastung in km unter 
5.000 

5.000  
bis unter 
10.000 

10.000 
bis unter 
15.000 

15.000  
bis unter 
20.000 

20.000  
bis unter 
25.000 

über 
25.000 

Anzahl Dienst-Kfz 20 39 29 13 9 4 

 
Die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung eines Dienst-Kfz bei einer Auslastung von maxi-
mal 10.000 km/Jahr ist von den kommunalen Körperschaften zu hinterfragen. 
 
Bei den örtlichen Erhebungen in den kommunalen Körperschaften mit Dienst-Kfz  
konnten die Unterlagen zu deren Beschaffung teilweise nicht vollständig vorgelegt  
werden bzw. waren die durchgeführten Vergabeverfahren nicht ordnungsgemäß  
aktenkundig dokumentiert. Eine Anzeige zum Abschluss der Leasingverträge für die  
Dienst-Kfz der Großen Kreisstadt Bautzen bei der Rechtsaufsichtsbehörde nach  
§ 2 Abs. 4 KomFreiVO war nicht erfolgt. Der Abschluss eines Kauf- bzw. Leasingver-
trages für ein Dienst-Kfz ist ein Beschaffungsvorgang, der den Bestimmungen der 
VOL/A unterliegt. Entsprechend § 3 Nr. 2 VOL/A muss eine Öffentliche Ausschreibung 
stattfinden, soweit nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Aus-
nahme rechtfertigen. Die Voraussetzungen für eine Beschränkte Ausschreibung bzw. 
Freihändige Vergabe richten sich ausschließlich nach § 3 Nr. 3 und 4 VOL/A. Nach  
§ 3 Nr. 5 VOL/A ist aktenkundig festzuhalten, weshalb von der Öffentlichen oder Be-
schränkten Ausschreibung abgesehen worden ist (§ 30 Nr. 1 VOL/A). 
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Die private Nutzung von Dienst-Kfz wurde den Beschäftigten der Großen Kreisstadt 
Marienberg, der Großen Kreisstadt Bautzen (Hj. 2005 und 2006) und des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal gegen Nutzungsentgelt, sofern kein dienstlicher 
Bedarf bestand, gestattet. Weiterhin konnten die stadteigenen Fahrzeuge der Großen 
Kreisstadt Marienberg durch den AZV und den Eigenbetrieb KulTour genutzt werden. 
Nach Auffassung des SRH ist die Benutzung von Dienst-Kfz außerhalb der dienstlichen 
Verwendung (Privatfahrten) grundsätzlich unzulässig. Entsprechende Überlassungen 
an Dritte gehören nicht zu den originären gemeindlichen Aufgaben.  
 
Die örtlichen Erhebungen haben gezeigt, dass die Fahrtenbücher der Dienst-Kfz der 
Gemeinde Schmiedeberg (insbesondere Bauverwaltung), der Stadt Tharandt, der Gro-
ßen Kreisstadt Marienberg und der Großen Kreisstadt Bautzen nicht immer nachvoll-
ziehbar geführt wurden. So fehlten u. a. Angaben zum Zeitraum und zum Kfz-Typ.  
 
Leistungen sind grundsätzlich öffentlich auszuschreiben. Nur bei Vorliegen der 
Ausnahmetatbestände nach § 3 Nr. 3 und 4 VOL/A dürfen Beschränkte Aus-
schreibungen bzw. Freihändige Vergaben durchgeführt werden.  
 
2.8 Öffentliches Ehrenamt 
 
Eine Erstattung der Reisekosten anlässlich der Ausübung der öffentlichen Ehrenämter 
der Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte Marienberg und Bautzen durch die je-
weiligen Zweckverbände erfolgte nicht. 
 
Fahrten in Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes sind keine Dienstreisen 
i. S. v. § 2 SächsRKG. Eine Erstattung der Reisekosten bei Nutzung des Dienst-
Kfz hat durch die Stelle, bei der das Ehrenamt ausgeübt wird, zu erfolgen. 
 
 
3 Stellungnahmen 
 
Die Stadt Tharandt hält die Kritik des SRH für den Prüfungszeitraum größtenteils für 
berechtigt und sichert in ihrer Stellungnahme zu, alle Hinweise zu beachten. Die Ar-
beitsaufgaben in der Stadtverwaltung wurden zum 01.01.2009 neu geordnet. 
 
Die Große Kreisstadt Marienberg erklärte u. a., dass Barauszahlungen generell nur mit 
einer Quittierung des Empfangsberechtigten auf dem Formular der Reisekostenabrech-
nung erfolgen. Trotz fehlender Kennzeichnung einzelner Fahrtenbücher mit dem Kfz-
Kennzeichen und fehlendem zeitlichen Beginn und zeitlichen Ende des Führens des 
jeweiligen Fahrtenbuches seien die gefahrenen Kilometer nachweisbar und eine Zuord-
nung der Fahrtenbücher zu den Fahrzeugen gewährleistet gewesen. Der SRH hält an 
seinen Feststellungen fest (vgl. Pkt. 2.5 Abs. 3 und Pkt. 2.7 letzter Absatz). 
 
Die Große Kreisstadt Bautzen bestätigt die Feststellungen des SRH. Diese waren An-
lass für Änderungen in der Vollzugspraxis und mit Inkrafttreten des neuen SächsRKG 
für eine überarbeitete städtische Dienstanweisung. Auf die Erstattung von Fahrtkosten 
anlässlich der Ausübung der öffentlichen Ehrenämter in zwei Zweckverbänden mit Sitz 
in Bautzen wurde aufgrund der geringen Entfernung und dem in etwa gleich hohem 
Verwaltungsaufwand der Reisekostenabrechnung verzichtet. Nach Mitteilung der Gro-
ßen Kreisstadt wurde die Vollzugspraxis geändert. 
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Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland hält die vom SRH festgestellten 
„Ungereimtheiten“ für überzogen. Die Angaben über Beförderungsmittel seien jeweils 
aus den am Formular befindlichen Quittungen/Rechnungen ersichtlich. Die Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Zahlungsansprüche erfolge. Der SRH hält 
an seinen Feststellungen fest (vgl. Pkt. 2.4 Abs. 1 und Pkt. 2.5 Abs. 2). 
 
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal erklärte, dass kein Mitarbeiter Kas-
senmittel bar erhalte, ohne dies mit seiner Unterschrift zu quittieren. Der SRH hält an 
seinen Feststellungen fest (vgl. Pkt. 2.5 Abs. 3). 
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 Neubau des Museums der bildenden Künste in Leipzig 45
 
 

Die Baukosten erhöhten sich um rd. 15,4 Mio. € (26,5 %). 
 
Der Bauzeitverzug betrug bis zur Übergabe an den Nutzer 
24 Monate.  
 
Das Baumanagement der Stadt Leipzig war mangelhaft.  

 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat den Neubau des Museums der bildenden Künste in Leipzig als große 
kommunale Baumaßnahme geprüft.  
 
Die Baukosten des Museumsneubaus betragen rd. 73,5 Mio. €. Das noch nicht fertig-
gestellte Bauobjekt wurde am 04.12.2004 der Öffentlichkeit übergeben. Die Arbeiten an 
der gläsernen Außenhülle der Fassade wurden im Mai 2009 bis auf Restleistungen be-
endet. 
 
Geprüft wurden insbesondere 
 
- die Einhaltung der kommunalen Vorschriften, die Beteiligung der verschiedenen Äm-

ter und Gremien der Stadt Leipzig, 

- das Baumanagement der Stadt Leipzig, 

- Kostenberechnung und Kostenentwicklung, 

- die Planungs- und Bauunterlagen, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen, 
sparsamen und den technischen Regelwerken entsprechenden bautechnischen Lö-
sung sowie der Angemessenheit der Kosten, 

- die Vergabe der Bauleistungen, die Planungsverträge und die Abrechnung. 
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2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Ausgangslage 
 
Die Stadt startete in das Projekt mit unangemessen niedrigen Kostenvorstellungen. Der 
Kostenwert von 463 €/m³ Bruttorauminhalt unterschreitet die Vergleichswerte anderer 
Museen erheblich. Die Kostenobergrenze wurde mit Stadtratsbeschluss vom 
21.04.1999 auf rd. 58,1 Mio. € festgelegt. Knapp drei Jahre später musste das Bau-
budget mit Stadtratsbeschluss um rd. 5,8 Mio. € erhöht werden. Nur 14 Monate danach 
war die Ratsversammlung gezwungen, den Kostendeckel um rd. 9,5 Mio. € auf  
rd. 73,5 Mio. € anzupassen.  
 
Die dem Stadtrat vorgelegte Beschlussvorlage basierte auf unrealistischen Kos-
tenvorstellungen. 
 
Für die Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit einer Baumaßnahme sind be-
lastbare Kostenermittlungen unentbehrlich. 
 
2.2 Standarderhöhung 
 
Die Kostenobergrenze war nicht auf den geplanten Baustandard abgestimmt. Sie wurde 
durch eine pauschale Reduzierung des Kostenansatzes für den Ausbaustandard und 
die Fassade ermittelt.  
 
Dies stand im Gegensatz zu den tatsächlichen Absichten. Bereits zu einem frühen Sta-
dium der Planung hatte die Stadt Leipzig eine Prioritätenliste aufgelegt. Sie enthielt 
Standarderhöhungen wie z. B. die Erhöhung der Oberflächenqualität der Außenwände, 
die Verwendung von Travertin als Wandverkleidung und Bodenbelag, die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage und die Gestaltung der Außenanlagen mit höherwertigen Säu-
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lenstieleichen statt mit Pappeln. Die Mehrkosten sollten aus „Ausschreibungsgewinnen“ 
finanziert werden.  
 
Das Museum konnte in der tatsächlich beabsichtigten Qualität nicht für  
rd. 58,1 Mio. € errichtet werden. Dies musste den verantwortlichen Fachleuten 
bewusst sein.  
 
Der Museumsneubau basiert auf dem Ergebnis eines Architektenwettbewerbs. Mit der 
weiteren Planung war der Wettbewerbssieger beauftragt worden. Auf Drängen der Ar-
chitekten wurden zusätzlich zu den in der Prioritätenliste enthaltenen Standarderhö-
hungen noch weitere gestalterische Forderungen der Architekten realisiert. Beispiels-
weise entstanden für die Ausführung der inneren Fassade in Sichtbetonfertigteilen, die 
Realisierung abgehängter Glasdecken und den Aufbau der inneren Höfe und Terrassen 
erhebliche Mehrkosten.  
 
Den Architekten gelang es, im Verlauf der Ausführungsplanung Ergänzungen und 
architektonische Aufbesserungen durchzusetzen. Das Hochbauamt verhinderte 
dies nicht. 
 
Es wurde eine aufwendige Holzverkleidung in den Treppenhäusern, im Lesesaal, im 
Foyer und im Buchladen geplant und errichtet. Die Holztüren entwickelten sich im  
Verlauf der Planung zu übergroßen Portalen mit hohem Technikanteil. Insgesamt er-
höhten sich die Baukosten allein für Tischlerarbeiten gegenüber der Kostenberechnung 
um rd. 1,6 Mio. €.  
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Die Holzverkleidung wurde realisiert, obwohl das Museum als Nutzer darauf hinwies, 
dass die Holzverkleidung nicht gewünscht wird, da sie nicht den Ausstellungsinteressen 
des Museums entspräche. Aufgrund erwarteter umfangreicher Schenkungen würde das 
Museum eine Erweiterung der Ausstellungsfläche nach innen, d. h. die Nutzung von 
Treppenräumen, Höfen und Terrassen benötigen. Die Architekten verwiesen auf den 
„abgestimmten gestalterischen Entwurf“ und ihr Urheberrecht und beharrten auf der 
Realisierung einer Holzverkleidung. Der vom Hochbauamt ausgehandelte Kompromiss 
beinhaltete im Wesentlichen die von den Architekten geforderte Verkleidung. Lediglich 
an den Stirnseiten der Treppenhäuser wurden die Wände verputzt.  
 
Das Hochbauamt und das Kulturamt haben als Bauherr ihre Position nicht entschieden 
genug vertreten. Gestalterische Forderungen der Architekten wurden unter erheblichem 
finanziellen Aufwand umgesetzt, obwohl diese dem Interesse der künftigen Nutzer ent-
gegenstanden. So mussten Mehrkosten von rd. 4,2 Mio. € bezahlt werden. 
 
Der Vertrag mit dem Architekten war nicht so gestaltet, dass der Bauherr, trotz 
Schutz des Urheberrechtes, jederzeit die Entscheidungsgewalt über den auszu-
führenden Standard und die Kosten hatte. 
 
Die Vertragsgestaltung mit dem Sieger des Architektenwettbewerbs sollte klar zu er-
kennen geben, dass der Bauherr als Budgetverantwortlicher und Geldgeber über den 
Standard des Bauvorhabens entscheidet. 
 
2.3 Weitere Mehrkosten 
 
2.3.1 Gestörter Planungs- und Bauablauf 
 
Die für die Planung des anspruchsvollen Bauwerks veranschlagten Zeiträume waren zu 
gering bemessen. Die Belange der Statik, der Bauphysik, des Brandschutzes und der 
Sicherheitstechnik wurden zu spät beachtet. Die Entscheidung über die Art der Gas-
löschanlage in Abstimmung mit dem Brandschutzkonzept wurde so lange hinausgezö-
gert, bis eine Verschiebung des Rohbaubeginns drohte. Teile der bereits geschalten 
Wände im 3. Obergeschoss mussten ausgespart werden, da noch keine Entscheidung 
über die Anordnung von Fenstern in diesem Bereich getroffen worden war. Es konnte 
nicht weitergebaut werden. 
 
Die Ausführungsplanung erfolgte unter Zeitdruck. Wegen der verspäteten Erstellung der 
Ausführungs- und Detailpläne und aufgrund der z. T. schlechten Planungsqualität  
wurde ein erheblicher Anteil der Rohbauleistung über Nachtragsvereinbarungen beauf-
tragt. Große Teile des Rohbaus wurden bereits erbracht, obwohl die Werk- und Detail-
planung noch nicht vollständig vorlag und wesentliche Entscheidungen noch nicht  
getroffen waren. Mit dem Rohbauunternehmen mussten 69 Nachtragsvereinbarungen 
über rd. 4,1 Mio. € geschlossen werden. 
 
Ein erheblicher Anteil dieser Nachträge wurde veranlasst, um den bereits eingetretenen 
Bauverzug wieder aufzuholen. So entstanden z. B. Nachtragskosten in Höhe von  
rd. 117.597 € für die Besetzung der Baustelle im Zweischichtbetrieb. Der Bauzeitverzug 
betrug schon bis zur Übergabe 24 Monate. 
 
Vermeidbare Bauzeitverzögerungen schlagen mit rd. 4,7 Mio. € zu Buche.  
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2.3.2 Unzureichender Planungsumfang 
 
Wegen des fehlenden Planungsvorlaufs und der dadurch notwendigen baubegleitenden 
Planung entstanden erhebliche Kostensteigerungen. Während der Bauausführung wur-
de z. B. festgestellt, dass das gewählte Kälteerzeugungsprinzip für das Museum un-
tauglich war, da für die im Heizwasser der Stadtwerke Leipzig vorhandene Amoniakbe-
lastung keine geeigneten Maschinen lieferbar sind. Die Planung und Ausführung muss-
te von Absorptionskälte auf Kompressionskälte umgestellt werden. Wegen des bereits 
fortgeschrittenen Bauablaufs war dies nur mit erheblichen Mehrkosten möglich. Der 
Projektsteuerer hatte die Mehrkosten für die verspätete Umstellung der Kälteerzeugung 
mit mindestens 500 T€ beziffert. Mehrkosten entstanden weiterhin für die Gestaltung 
der Außenanlagen und für die Rohbaupläne. 
 
Die Baukosten erhöhten sich insgesamt um rd. 1,5 Mio. €. Ein erheblicher Teil 
dieser Leistungen wurde auch noch freihändig mittels Nachtragsvereinbarung 
beauftragt und war dadurch dem Wettbewerb entzogen.  
 
Die Belange des Brandschutzes wurden nicht ausreichend von Beginn der Planung an 
berücksichtigt. Nachträgliche Nutzerforderungen und nachträgliche Forderungen des 
Sachversicherers führten des Weiteren zu höheren Baukosten. 
 
Kostensicherheit bestand nicht. Der gesamte Planungs- und Bauprozess ist ge-
prägt von baubegleitender Planung und dadurch im Baugeschehen auftretender 
Probleme.  
 
Während der Baudurchführung hat die Bauverwaltung durch ein geeignetes Kosten-
controlling die Baukostenentwicklung zu überwachen und zu steuern. 
 
2.3.3 Fassade 
 
Die Stadt Leipzig hat eine Glasfassade geplant, die in dieser Qualität einzigartig war. Zu 
Beginn der Baudurchführung wurde die in der Prioritätenliste enthaltene Standarderhö-
hung der Fassade beschlossen. Anstelle der ursprünglich geplanten Verkleidung der 
Fassade mit Holzwolleleichtbauplatten sollten zur Wärmedämmung Mineralwollplatten 
verwendet und darüber eine Außenwandplattenverkleidung aus Sichtbetonelementen 
realisiert werden. Davor sollte wie geplant die gesamte Fassade eine Glas-Vorhangfas-
sade erhalten.  
 
Mit Angebotsauswertung der Lose für die Fassade im Frühjahr 2001 erkannte das 
Hochbauamt erstmals, dass auch für diese Leistungen erhebliche Mehrkosten entste-
hen werden. Wegen des entstandenen Termindrucks musste das Los Stahlbau 1 be-
zuschlagt werden. Die Ausschreibungen Metallbau/Verglasung 1 und 2 wurden aufge-
hoben. Dies führte zu einem Verzug von acht Monaten. Die Ausschreibungen wurden 
hinsichtlich Einsparmöglichkeiten überprüft und überarbeitet. 
 
Weitere Probleme traten auf, so musste das Los Stahlbau 1 wegen der Gewerbeab-
meldung der beauftragten Firma neu vergeben werden. Dem danach beauftragten Auf-
tragnehmer musste gekündigt werden. Die Leistung wurde ein drittes Mal neu verge-
ben. Dabei wurde die Leistung geteilt und an zwei Unternehmen vergeben.  
 
Das für die Lose Metallbau 1 und Metallbau 2 eingestellte Teilbudget wurde trotz der 
Umplanung um rd. 2,5 Mio. € überschritten. Für die Umplanung der Fassade, die Bau-
zeitverlängerung an der Fassade und Rechtsberatung sind bis zum Zeitpunkt der örtli-
chen Erhebungen rd. 395 T€ angefallen. Insgesamt führten die Probleme bei der Her-
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stellung der Fassade zu einem Zeitverzug von 16 Monaten. Die unfertige Planung führ-
te bisher zusätzlich zu einem Nachtragsvolumen bei den Fassadenhauptlosen in Höhe 
von rd. 660 T€. Die Fassade war im Mai 2009 noch nicht fertiggestellt.  
 
Die Stadt hatte bei der Kostenfestsetzung für das Museum den Kostenansatz der Fas-
sade pauschal herabgesetzt. Dies entsprach nicht dem Standard der realisierten Fas-
sadenkonstruktion. Es hätte eine genauere Kostenermittlung erfolgen müssen. 
 
Durch zu geringe Kostenansätze entstanden bei der Vergabe der Fassadenhaupt-
lose Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. 
Wegen schlechter Planungsleistung entstanden zusätzlich z. T. vermeidbare 
Nachtragskosten in Höhe von rd. 660 T€. 
 
2.4 Baumanagement des Hochbauamtes 
 
Bei der Projektrealisierung entstand eine erhebliche Kostensteigerung und enormer 
Bauverzug. Die Stadt hatte ein Baumanagement bestehend aus internen Koordinati-
onssitzungen und externer Projektsteuerung eingesetzt. In den Koordinationssitzungen 
unter Beteiligung des damals zuständigen Beigeordneten, des Hochbauamtes, des Mu-
seums, des externen Projektsteuerers und der Architekten sollten die wesentlichen Ent-
scheidungen zu Qualitäten, Terminen und Kosten getroffen werden. Die Koordinations-
runde traf weitreichende Entscheidungen u. a. zu Standarderhöhungen wichtiger Bau-
teile. Zur Finanzierung dieser Standarderhöhungen verließ man sich auf die Aussagen 
des externen Projektsteuerers.  
 
Der Vertrag mit dem Projektsteuerer endete im November 2002 und wurde nicht ver-
längert, weil nach Auffassung des Hochbauamtes dessen Kostensteuerung im Wesent-
lichen im Registrieren und Fortschreiben der Kostenentwicklung bestand. Ein aktives 
Gegensteuern bei Kostenerhöhungen sei nicht feststellbar gewesen. Stattdessen hätte 
der Projektsteuerer die Kosten nur zwischen den einzelnen Vergabeeinheiten hin- und 
hergeschoben, solange dies möglich war. Auch die Terminsteuerung sei nach Angabe 
des Hochbauamtes unzureichend gewesen. Das Hochbauamt habe angabegemäß die 
Mängel in der Projektsteuerung erst in vollem Umfang bemerkt, als es die Leistung Pro-
jektsteuerung selbst übernommen hatte.  
 
Trotz des enormen Bauverzugs und der sich abzeichnenden erheblichen Kostensteige-
rung wurden keine geeigneten Maßnahmen zur Einhaltung von Kosten und Terminen 
im Verlauf der Baumaßnahme getroffen. 
 
Die Kostenkontrolle sollte zentrale Aufgabe des Bauamtes sein. Auch wenn sie einem 
Projektsteuerer übertragen ist, bleibt es Aufgabe des Bauamtes, dessen Leistungen zu 
überwachen. 
 
Das Hochbauamt, als fachverständiger Vertreter des Bauherrn, kam seiner Gesamtver-
antwortung für das anspruchsvolle Projekt nicht nach. Dies lag auch an den nicht klar 
geregelten Kompetenzen und Verantwortungen. 
 
Die Qualitäts-, Kosten- und Terminkontrolle kam zu kurz. Die Projektorganisation 
für diese bedeutende Baumaßnahme war unzureichend.  
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3 Stellungnahmen 
 
3.1 Landesdirektion Leipzig 
 
Die Landesdirektion nimmt die Feststellungen zur Kenntnis und teilt mit, dass für die 
von der Landesdirektion ausgereichten Fördermittel der Nachweis der korrekten Mittel-
verwendung durch die Stadt Leipzig bisher nicht erbracht worden sei. Das Wider-
spruchsverfahren sei noch nicht abgeschlossen. 
 
3.2 Stadt Leipzig 
 
Die Stadt Leipzig legte in ihrer Stellungnahme dar, dass die Verwaltung und die verant-
wortlichen Fachleute im Jahre 1999 definitiv davon ausgegangen seien, den Museums-
neubau im Rahmen der geplanten Kosten realisieren zu können. Dies sei mit der Bau-
fachlichen Stellungnahme der OFD Chemnitz bestätigt worden.  
 
Die vom SRH bemängelten Architektenverträge seien genormte Verträge und in der 
Stadt Leipzig verbindlich anzuwenden. 
 
Die Stadt verweist auf zahlreiche Aktivitäten des Hochbauamtes, um die teuren gestal-
terischen Forderungen der Architekten einzudämmen. 
 
Die Mehrkosten wegen Bauzeitverzögerungen seien u. a. auch durch Insolvenzen, Ver-
tragskündigungen und Rechtsstreitigkeiten verursacht worden. 
 
Die Stadt verweist auf die während der Bauzeit parallel laufenden großen Bauvorhaben 
und die sich daraus ergebende Belastung für das Hochbauamt. Sie räumt ein, dass die 
gewählte Organisationsstruktur den erheblichen Kostenerhöhungen nicht nachhaltig 
gegensteuern konnte. 
 
Die Stadt bestätigt, dass sie aus dem Prüfbericht des SRH für künftige Bauvorhaben 
viele Hinweise abgeleitet habe. Künftig soll insbesondere auf einen auskömmlichen 
Kostenrahmen, eine realistische Terminplanung und ausreichende Planungsreife vor 
Ausschreibungsbeginn sowie die regelmäßige Bewertung der Projektsteuerung geach-
tet werden. 
 
Es wurde bereits im Jahr 2006 das Investitionscontrolling der Kämmerei eingerichtet. 
Seit 2007 werde an der Entwicklung einer Software zur Kostenverfolgung gearbeitet. 
Zur Zentralisierung des Vertragsmanagements im Hochbauamt seien Stellen beantragt 
worden. 
 
 
4 Schlussbemerkungen 
 
Für eine belastbare Kostenermittlung ist der Bauherr verantwortlich. Dem SRH konnten 
bis zuletzt keine Unterlagen vorgelegt werden, die eine seriöse Einschätzung der Kos-
ten im Vergleich mit anderen abgerechneten Museumsneubauten im Vorfeld erkennen 
lassen.  
 
Der Hinweis auf die Stellungnahme der OFD vermag unseren Vorwurf nicht zu entkräf-
ten, da wesentliche Kostenfaktoren (Festlegungen zu Standard und Qualität) der OFD 
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren. Diese wurden erst im Baufortschritt festge-
legt. 
 
Die genormten Architektenverträge sollten angepasst werden, um den Bauherrn als 
Budgetverantwortlichen zu stärken. 
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46 Grundstücksgeschäfte der Stadt Leipzig und der  
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft 

 
 

Erhebliche Mängel und fehlende Abstimmung bei der För-
derung der Sanierung eines Gebäudes aus verschiedenen 
Programmen führten zu einem nicht gerechtfertigten Sub-
ventionsvorteil von rd. 1 Mio. €. Dies ermöglichte einer Ge-
bäudeeigentümerin, aus dem Weiterverkauf der geförderten 
Wohnungen einen Überschuss von fast 600 T€ zu erzielen. 
 

 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Der SRH hat im Februar 2007 mit der turnusmäßigen überörtlichen Prüfung der Stadt 
Leipzig begonnen, die auch die Betätigung der Stadt bei privatrechtlichen Unternehmen 
umfasst. In einer gesonderten Prüfung wurde die Abwicklung von Grundstücksgeschäf-
ten der Stadt und der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) mit dem 
Schwerpunkt der Ereignisse in den 1990er Jahren stichprobenweise untersucht. 
 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Veräußerung des Grundstücks Riemannstraße 52 
 
2.1.1 Das mit Restitutionsansprüchen behaftete Grundstück Riemannstraße 52 ver-
äußerte die LWB im Dezember 1995 an die Firma A., vertreten durch die geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Frau B., aufgrund eines Investitionsvorrangbescheides der Stadt 
Leipzig. Das Investitionsvorhaben sah die Errichtung mietpreisgebundener Sozialwoh-
nungen mit Belegungsbindung zu Gesamtbaukosten (inkl. Kosten für den Grunderwerb) 
von rd. 3 Mio. DM vor. 
 
Der an die Berechtigten (in dem Fall Zessionare) ausgekehrte Kaufpreis in Höhe von 
360 TDM basierte auf einem von der LWB in Abstimmung mit der Erwerberin auf deren 
Kosten in Auftrag gegebenen Verkehrswertgutachten, das vom Abriss des denkmalge-
schützten Gebäudes ausging und deshalb erhebliche Wertabschläge enthielt. Gerichtli-
che Auseinandersetzungen endeten 2002 mit einer Anhebung des Verkehrswertes. 
Verfahrenskosten und Nachzahlungen von insgesamt rd. 30 T€ verblieben der LWB als 
Schaden, weil die Firma A. bereits im Januar 2002 aus dem Handelsregister gelöscht 
worden war. Eine Nachtragsliquidation wurde nicht durchgeführt. 
 
2.1.2 Weiterveräußerung durch den Investor 
 
Die Firma A. bildete bereits im November 1996 Wohnungseigentum und veräußerte bis 
Oktober 1997 alle in dem Objekt zu errichtenden 14 Sozialwohnungen, davon 11 mit 
besonderer Belegungsbindung für Alte und Behinderte für 25 Jahre. 
 
Während Frau B. selbst bzw. zusammen mit einer Familienangehörigen in Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts insgesamt 6 Wohnungen zu durchschnittlich 588 DM/m² erwarb, 
zahlten die übrigen Erwerber zwischen 3.800 und 4.000 DM/m². Die Kaufpreise waren 
- mit Ausnahme der Wohnungen von Frau B. - im Dezember 1998 fällig und betrugen 
insgesamt rd. 2,6 Mio. DM. 
 



 395

2.1.3 Zuwendungen 
 
Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes kostete insgesamt rd. 4,3 Mio. DM. 
Obwohl die Firma A. die Weiterveräußerung der Wohnungen bezweckte, erhielt sie 
nach den Feststellungen des SRH unmittelbar und mittelbar (über die ebenfalls geför-
derten Kaufpreise bei Weiterveräußerung der Wohnungen) soviel Zuwendungen, dass 
ihre Einnahmen die Ausgaben um rd. 1 Mio. DM überstiegen (s. Tabelle). 
 

Ausgaben 
 für die grundhafte Sanierung 4.277.598 TDM 
Einnahmen 
 Darlehenssumme (Restschuld, übernommen von den Erwerbern) 1.767.150 TDM 
 Zusatzförderung (für alten- und behindertengerechten Ausbau) 376.100 TDM 

 
Erlös aus Weiterveräußerung  
einschließlich Ergänzungsdarlehen der SAB über 599.482 €  
(= 947.300 DM + 101.330 €)  

2.686.976 TDM 

 
Städtebaufördermittel  
- für Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
- für Bauschadensgutachten 

 
319.400 TDM 
34.319 TDM 

 Denkmalförderung 249.000 TDM 
Summe Einnahmen 5.432.945 TDM 

Überschuss (Ausgaben abzüglich Einnahmen) 1.155.347 TDM 
(590.719,54 T€) 

 
Städtebaufördermittel bewilligte die Stadt Leipzig im Juni 1996, obwohl aus dem Investi-
tionsvorrangverfahren bekannt war, dass die Sanierung mit Mitteln der Mietwohnungs-
bauförderung durchgeführt und die Wohnungen veräußert werden sollten.  
 
Auf Ihren Antrag vom Mai 1997 erhielt die Firma A. ein durch Zuschüsse des Frei-
staates zinsverbilligtes Mietwohnungsbauförderdarlehen (MB12) in Höhe von 
rd. 1,78 Mio. DM von der SAB. Auch der SAB war die Veräußerungsabsicht der Fir-
ma A. bekannt. Kapitalanlagemodelle waren nicht förderfähig. Zudem galt ab 
01.01.1997 eine neue Förderrichtlinie VwV-LMW/Pr. 1997 (VwV des SMI, Landespro-
gramm zur Sanierung und Schaffung von Mietwohnungen). Weil aber der SAB ein Er-
lass des SMI aus dem Jahr 1996 vorlag, nach dem der Ausschluss bezüglich der För-
derung von Kapitalanlagemodellen 1996 nicht gelten sollte, wandte die SAB die nicht 
mehr gültige Förderrichtlinie des Jahres 1996 an. Gleichzeitig gewährte sie der Firma A. 
eine Zusatzförderung in Form eines Zuschusses über rd. 376 TDM für den alten- und 
behindertengerechten Ausbau. 
 
Kurz vor Fertigstellung der bis Oktober 1997 veräußerten Wohnungen erhielt die Fir-
ma A. mit Bescheid des RP Leipzig vom Juli 1998 einen Zuschuss für denkmalbeding-
ten Mehraufwand in Höhe von 249 TDM zur Finanzierung bereits durchgeführter und 
zunächst gegenüber der Stadt Leipzig abgerechneter Baumaßnahmen (Verwendungs-
nachweis zur Städtebauförderung vom Juni 1996). Mit dem Zuschuss überschritt das 
RP den zulässigen Fördersatz um 19 % und berechnete zugleich die maximale Förder-
höhe so, dass es die sonst notwendige Zustimmung des SMI vermeiden konnte. 
 
Die Restschuld aus dem MB12-Darlehen für die Firma A. übernahmen mit Einverständ-
nis der SAB die Erwerber der Wohnungen; ihnen gewährte die SAB im Dezember 1998 
zu den Bedingungen des MB12-Darlehens „zum Zweck der Kaufpreisfinanzierung“ und 
„zur Ergänzung des Fördereffekts der MB12-Darlehen“ zinsverbilligte Ergänzungsdarle-
hen in Höhe von insgesamt rd. 974 TDM, darunter eines mit der Zweckbestimmung „zur 
Umschuldung“ in Höhe von rd. 101 T€ im Jahr 2005. 
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Frau B., Eigentümerin der 2002 liquidierten Firma A., erwarb von ihrer Firma selbst drei 
Wohnungen sowie in Gesellschaft bürgerlichen Rechts Miteigentum an drei weiteren 
Wohnungen. Schon im Dezember 1998 zahlte die SAB dafür Ergänzungsdarlehen von 
insgesamt rd. 485 TDM aus. Tatsächlich waren die Kaufpreise für die Wohnungen erst 
fast neun Monate später im September 1999 zur Zahlung fällig. Die Darlehenszahlun-
gen fielen zudem um insgesamt rd. 187,5 TDM höher aus, als die zu zahlenden Kauf-
preise. 
 
Nach Hochrechnung des SRH beinhaltete das MB12-Darlehen bei einer Laufzeit von 
zwölf Jahren einen Zinsvorteil in Höhe von rd. 757,8 TDM (rd. 387,5 T€) und die zins-
verbilligten Ergänzungsdarlehen insgesamt einen Zinsvorteil in Höhe von  
rd. 235,1 TDM (rd. 120,2 T€). 
 
In Summe beträgt der Subventionsvorteil (Zuwendungen und Zinsvorteile) aus den ver-
schiedenen Förderungen rd. 1 Mio. €. 
 
2.1.4 Alten- und behindertengerechter Ausbau 
 
Nach Feststellung des Architekten waren die Wohnungen zum 30.09.1998 und das 
Gemeinschaftseigentum zum 23.11.1998 fertiggestellt. Bereits ab Juni 1998 teilte das 
Amt für Stadtsanierung und Wohnungsbau der Stadt Leipzig der SAB mehrfach mit, 
dass die baulichen Voraussetzungen für eine ungehinderte Nutzung durch Alte und 
Behinderte im geförderten Objekt nicht vorhanden seien. So sei eine uneingeschränkte 
Benutzung des Fahrstuhls mit Rollstuhl nicht möglich, Behindertenparkplätze fehlten. 
Das Gebäude liege an einer äußerst verkehrsreichen Hauptstraße im Kreuzungsbe-
reich, die zudem ein Gefälle habe. Keine der belegungsgebundenen Wohnungen liege 
im Bereich der angemessenen Wohnflächen. Wegen der festgestellten Mängel erfolgte 
eine bauliche Abnahme letztlich nicht. Der SRH fand die Akte unerledigt im Bauakten-
archiv der Stadt Leipzig. 
 
Die SAB vertrat gegenüber dem SRH die Auffassung, es sei für den behindertenge-
rechten Ausbau nicht zwingend erforderlich, dass Rollstuhlfahrer das Gebäude nutzen 
könnten. Alle übrigen Mängel seien nicht wesentlich. 
 
2.1.5 Belegungsbindung 
 
Nach den Feststellungen des SRH bestand nicht die Absicht, die mit öffentlicher Förde-
rung des Freistaates wiederhergestellten Wohnungen in der Riemannstraße 52 an den 
berechtigten Personenkreis (Sozialmieter, Alte und Behinderte) zu vermieten. Schon im 
April 1998 bemühte sich Frau B. für die ihr gehörende Firma A. um eine Befreiung von 
der Belegungsbindung wegen Vermietungsschwierigkeiten, obwohl die Wohnungen erst 
im Zeitraum Juli bis September bezugsfertig waren. Nach einer Aktennotiz der SAB 
vom Mai 2004 waren seinerzeit alle Wohnungen nicht ordnungsgemäß vermietet. Im 
Februar 2008 stellte die Stadt Leipzig die Fehlbelegung von 9 der 14 Wohnungen fest. 
Frau B. nutzte eine von ihr erworbene Wohnung von Beginn an selbst. Die SAB duldete 
dies.  
 
2.2 Weitere Prüfungsergebnisse 
 
Der SRH hat neben der Veräußerung der Riemannstraße 52 in einer Stichprobe weitere 
zehn Grundstücksabgänge unter Berücksichtigung gezahlter Zuwendungen geprüft. 
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2.2.1 Zuwendungen 
 
Die LWB investierte erhebliche Mittel in die Instandsetzung und Modernisierung des 
Wohnungsbestandes unter Inanspruchnahme öffentlicher Förderungen. Allein für die 
abgegangenen Grundstücke erhielt die LWB als Zuschuss gewährte Städtebauförder-
mittel in Höhe von insgesamt rd. 32 Mio. DM. Auf restituierte Objekte entfielen davon  
rd. 17 Mio. DM. 
 
Auch nicht beantragte oder bereits durchgeführte Maßnahmen wurden gefördert. Zu-
wendungen wurden unabhängig von Rückgabeansprüchen unter Auflagen bewilligt, die 
bei Restitutionsobjekten nicht erfüllbar waren. Aus dem Wohngebäudesicherungspro-
gramm wurde die Wiedererrichtung nicht mehr vorhandener Balkone am Gebäude Gus-
tav-Adolf-Straße 47A zu 100 % bezuschusst. Geförderte Baumaßnahmen am Grund-
stück Spittastraße 38 führte die LWB aus, nachdem das Eigentum auf den Berechtigten 
übergegangen war. 
 
2.2.2 Weitere Feststellungen 
 
Die geprüften Veräußerungen waren nicht mit dem Fall der Riemannstraße 52 ver-
gleichbar und nach Aktenlage - vom Prüfungsansatz her - unauffällig. 
 
In den Fällen Brockhausstraße 44 und Karl-Liebknecht-Straße 89 machte die LWB die 
Rücknahme des als unbegründet eingeschätzten Widerspruchs von der Einigung zum 
Aufwendungsersatz abhängig. In den Fällen Könneritzstraße 65 und Meusdorfer Stra-
ße 3 zog sie vom nach § 16 Abs. 1 Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rück-
übertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz (InVorG) auszuzahlenden Erlös 
Aufwendungsersatzansprüche ab, obwohl nach Hinweis ihrer eigenen Rechtsabteilung 
derartige Ansprüche bereits vom Grunde her nicht bestehen konnten.  
 
Organisatorische Mängel offenbarten sich darin, dass die LWB Zahlungsfristen nicht 
einhielt, Zahlungseingänge erst nach etlichen Jahren kontrollierte und bereits nach we-
nigen Jahren Zahlungsvorgänge nicht mehr nachvollziehen konnte.  
 
2.3 Aktenführung 
 
Der LWB fehlt ein Gesamtüberblick über alle im Unternehmen vorhandenen Unterla-
gen. Unterlagen mussten auf „Verdacht“ gesucht werden, wie im Fall der Riemannstra-
ße 52, wo nach Wochen noch „neue“, auch der Innenrevision bis dahin unbekannte 
Ordner auftauchten.  
 
Die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen waren weder vollständig noch chronologisch 
geordnet. Originale und Kopien wechselten sich ab. Schriftstücke waren weder datiert 
noch unterzeichnet. Archivierte Akten vereinten Aktenfragmente verschiedener Aufga-
benbereiche. 
 
Die Abteilung Immobilienvertrieb verfügte z. B. nur über sporadische Regelungen zur 
Aktenordnung in Form von Protokollen zu Abteilungsberatungen oder internen Mittei-
lungen, die sich außerdem nicht auf restitutionsbehaftete Immobilien erstrecken. 
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3 Folgerungen 
 
3.1 Veräußerung des Grundstücks Riemannstraße 52 
 
Nicht nur als Verfügungsberechtigte nach dem Investitionsvorranggesetz, sondern auch 
als kommunales Unternehmen muss die LWB Vermögenswerte zum Verkehrswert ab-
geben. Verkehrswertgutachten sind durch unabhängige Gutachter erstellen zu lassen. 
Vertraglich ist hingegen das Risiko für die finanzielle Inanspruchnahme der LWB aus 
unrichtigen Verkehrswertfestsetzungen nicht wirksam abzusichern, da ein Schutz ge-
gen Insolvenz oder Liquidation des Erwerbers auf diese Weise nicht zu erreichen ist, 
wie der Fall Riemannstraße 52 belegt. 
 
3.1.1 Die Stadt Leipzig hätte der Firma A. keine Städtebaufördermittel gewähren dür-
fen, weil sie sämtliche Wohnungen weiterveräußerte und ihr somit keine unrentierlichen 
und dadurch im Städtebau förderfähigen Kosten verblieben sind.  
 
Da die Förderung von reinen Kapitalanlagemodellen nach den Richtlinien des Freistaa-
tes Sachsen ausgeschlossen ist, hätte die SAB der Firma A. Mietwohnungsbauförde-
rung nicht bewilligen dürfen. Staatliche Zuwendungen dürfen nach § 23 SäHO nur ge-
währt werden, sofern der Einsatz staatlicher Gelder erforderlich ist, um staatlich er-
wünschte Zwecke zu erreichen. Bei Veräußerungen besteht eine solche Notwendigkeit 
grundsätzlich nicht, weil im Ergebnis die staatlichen Gelder zweckwidrig dazu dienen, 
die Gewinnerwartungen der Kapitalanleger zu erhöhen. Das SMI konnte zudem nicht 
per Erlass die entsprechende Bestimmung in der Förderrichtlinie für das Jahr 1996 
rechtswirksam außer Kraft setzen. Erlasse sind ministerielle Weisungen im Einzelfall, 
die ihrerseits an die Beachtung rechtlicher Vorgaben gebunden sind. Zu diesen rechtli-
chen Vorgaben zählen auch Förderrichtlinien, die in einem bestimmten haushaltsrecht-
lich festgelegten Verfahren zustande kommen und als VwV ministeriellen Erlassen in 
ihren Rechtswirkungen vorgehen. Die SAB hätte ohnehin die Förderung nicht auf 
Grundlage einer im Mai 1997 gar nicht mehr geltenden Förderrichtlinie aus dem Jahr 
1996 bewilligen dürfen. 
 
Sie hätte erkennen müssen, dass die Gewährung der Ergänzungsförderdarlehen zur 
Kaufpreisfinanzierung in Verbindung mit den ihr bekannten weiteren Förderungen zu 
einer Überfinanzierung des geförderten Vorhabens führen wird und dies als Bewilli-
gungsstelle des Freistaates Sachsen verhindern müssen. 
 
Die Zuwendung aus Landesdenkmalmitteln an die Firma A. verstieß gegen das Refi-
nanzierungsverbot; auch hätten der Firma A. wegen der Veräußerung der Wohnungen 
keine Fördermittel bewilligt werden dürfen. 
 
3.1.2 Die Gewährung des Zuschusses für den alten- und behindertengerechten Aus-
bau der Wohnungen setzt voraus, dass die Wohnungen auch zu einem solchen Zweck 
genutzt werden können. Bis zum heutigen Tag ist dieser Nachweis nicht geführt. Die 
Anforderungen an die barrierefreie Bauweise ergeben sich aus der DIN 18025 und der 
vorliegenden Baugenehmigung. Danach war ein rollstuhlgerechter Ausbau erforderlich. 
 
3.1.3 Als Bewilligungsstelle hat die SAB die Einhaltung der Bewilligungsbedingungen 
zu kontrollieren (Nr. 7.2 Wohnungsbauförderbestimmungen 1997). Den Verstoß von 
Frau B. gegen die Belegungsbindung durfte die SAB nicht hinnehmen. Frau B. hat die 
drei ihr gehörenden Wohnungen von der ihr ebenfalls gehörenden und durch die SAB 
geförderten Firma A. erworben. Sie erfüllt die Voraussetzungen für eine Förderung 
nach Nr. 4.2 Abs. 2 VwV-LMW/Pr. 1997 offensichtlich selbst nicht. 
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Das SMI hat eine grundlegende Prüfung dieser Fallkonstellationen zu veranlassen, den 
für den Freistaat Sachsen entstandenen Zinsschaden zu ermitteln und zu Unrecht aus-
gereichte Förderungen zzgl. Zinsen im Rahmen des rechtlich Möglichen zurückzufor-
dern. Im Übrigen ist Regress gegen die Verantwortlichen zu prüfen. 
 
3.2 Weitere Prüfungsergebnisse 
 
Der SRH geht davon aus, dass Fehler der Anfangsjahre den damaligen Rahmenbedin-
gungen, insbesondere den erst im Aufbau befindlichen Verwaltungsstrukturen und einer 
noch nicht gefestigten Verwaltungspraxis, geschuldet waren, und sieht insofern von 
Forderungen ab. 
 
Die Arbeitsabläufe sind zu optimieren und um geeignete Controllinginstrumente zu er-
gänzen. 
 
3.3 Die LWB sollte alle den Akten zugehörigen Schriftstücke zentral registrieren und 
Grundprinzipien der Aktenordnung und Archivierung unternehmensübergreifend festle-
gen und eine einheitliche Verfahrensweise innerhalb der Abteilungen und Organisa-
tionseinheiten sicherstellen. 
 
 
4 Stellungnahmen des Ministeriums und der Sächsischen Aufbaubank 
 
Das SMI teilte mit, die Landesdirektion Leipzig werde die vom SRH geprüften Fälle prü-
fen und das Ergebnis dem SRH mitteilen. 
 
Es sei befugt gewesen, die Wohnungsbauförderbestimmungen im Jahr 1996 durch Er-
lass zu ändern, da Förderrichtlinien seinerzeit nicht kabinettspflichtig gewesen und kei-
ne in den Verwaltungsvorschriften zu § 44 SäHO genannten Punkte geregelt worden 
seien, die eine Abstimmung mit dem SRH erfordert hätten. 
 
Die Förderrichtlinie des Jahres 1997 sei nur auf Maßnahmen angewandt worden, die 
nach dem 31.12.1996 beantragt worden seien. Der Antrag der Firma A. zur Riemann-
straße 52 sei aber bereits am 25.03.1996 gestellt und dem Programmjahr 1996 zuge-
ordnet worden. 
 
Die Überfinanzierung des Vorhabens sei der SAB nicht anzulasten, das Außerachtlas-
sen von Verkaufserlösen habe vielmehr der damaligen Verwaltungspraxis entsprochen. 
Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der SAB bei Schlussauszahlung der 
Darlehen im Dezember 1998 vorwerfbar die Zuwendung aus der Denkmalförderung 
vom Juli 1997 nicht bekannt war. 
 
Umgekehrt könne aus der vorliegenden Sachverhaltsschilderung nicht zweifelsfrei ge-
schlossen werden, dass das RP Leipzig schuldhaft einen rechtswidrigen Fördermittel-
bescheid im Bereich Denkmalpflege erlassen habe. Die für das Objekt Riemannstra-
ße 52 gewährte Denkmalförderung sei aus den vom SRH dargelegten Gründen rechts-
widrig. Zwischenzeitlich sei die Zuständigkeit zur Förderung von Denkmalen weisungs-
frei auf die unteren Denkmalschutzbehörden übergegangen. 
 
Die Gewährung der Darlehen seitens der SAB beruhe auf amtlichen Bescheinigungen 
der Stadt Leipzig, nach denen die SAB davon hätte ausgehen dürfen, dass die Bauaus-
führung den Bestimmungen entsprochen habe. 
 
Die Belegung der Wohnung Nr. 17 durch Frau B. sei ordnungsgemäß.  
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Die SAB betonte, es habe sich bei der Förderung der Riemannstraße 52 um eine in den 
damaligen Aufbaujahren übliche Konstellation in der Wohnungsbauförderung gehan-
delt. 
 
Im Mai 1997 sei kein Antrag gestellt worden, es sei lediglich der Antrag vom März 1996 
durch einen Nachtrag ergänzt worden. 
 
Kapitalanlagemodelle seien aufgrund des Erlasses nach dem 17.06.1996 sowohl 1996 
als auch 1997 zulässig gewesen. 
 
Die Berechnung der Zinsverbilligungsmittel sei von der Größenordnung nicht zu bean-
standen, allerdings lasse die Modellrechnung nicht erkennen, von welchen Prämissen 
ausgegangen werde (nur ganze Perioden, Termin der unterstellten Vollauszahlung 
usw.). Bei den Ergänzungsdarlehen habe der SRH offenbar einen falschen Vergleichs-
zeitpunkt für die Konditionierung gewählt. Ende 1998 habe der Kapitalmarktzins bei 
rd. 4,40 % gelegen und damit erheblich niedriger als noch ein Jahr zuvor (über 6 %). 
 
Die SAB habe zulässigerweise teilweise nach Zustimmung des SMI über Ausnahmen 
von der Belegungsbindung entschieden; insofern seien die Vermietungen ordnungsge-
mäß gewesen. 
 
Es habe bezüglich der Nutzung der Wohnung Nr. 17 gemäß der Verwaltungspraxis eine 
zulässige Selbstnutzung vorgelegen. Dass Frau B. die „Vorraussetzung für die Förde-
rung offensichtlich nicht selbst erfüllt“ habe, sei angesichts der entgegenstehenden 
Auslegung durch die SAB und die beteiligten Stellen nicht nachvollziehbar. 
 
 
5 Schlussbemerkung des SRH 
 
Der SRH erwartet, dass der Fall Riemannstraße 52 und gleichgelagerte Fallkonstellati-
onen einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden. Dabei ist Folgendes zu be-
achten: 
 
- Förderrichtlinien sind in einem durch Haushaltsrecht vorgegebenen Verfahren unter 

Beteiligung des SRH zu erlassen, zu ergänzen oder zu ändern, nicht aber durch Er-
lasse; vielmehr haben sich Erlasse als Einzelweisungen an den Förderrichtlinien zu 
orientieren und diese zu beachten. Der folglich rechtlich unwirksame Erlass bezog 
sich nach seinem Wortlaut ausschließlich auf das Jahr 1996. 

 
- Es handelt sich nach Aktenlage eindeutig um einen Antrag aus dem Jahr 1997 und 

nicht um einen Nachtrag zu einem Antrag aus dem Jahr 1996. Überdies kommt es 
nach der Förderrichtlinie aus dem Jahr 1997 auf den Zeitpunkt der Entscheidung im 
Bewilligungsverfahren an, Übergangsregelungen bezüglich gestellter und noch nicht 
entschiedener Anträge gab es weder nach der Richtlinie 1997 noch nach der des 
Jahres 1996. 

 
- Der SRH hat eine Zinsmodellrechnung erstellt, weil die von der SAB vermissten 

Prämissen den Unterlagen nicht zu entnehmen waren, die dem SRH zur Prüfung vor-
lagen. Die Zinskonditionen hat der SRH indessen den Angaben in den Akten der 
SAB entnommen. Woraus sich der nunmehr von der SAB genannte wesentlich nied-
rigere Zinssatz ergeben soll, ist ohne entsprechende Belege nicht nachzuvollziehen. 
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- Es ist Aufgabe der Bewilligungsstelle, die Beachtung der Förderbedingungen zu kon-
trollieren. Die Stadt hat auf eine Überschreitung der Flächenvorgaben und unzurei-
chende bauliche Voraussetzungen für die Nutzung durch Behinderte hingewiesen. 
Das SMI hat dafür zu sorgen, dass die Abwicklung der Förderverfahren den förder-
rechtlichen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen auch tatsächlich entspricht. 
Das betrifft nicht zuletzt die notwendige Abstimmung bei der Förderung durch ver-
schiedene Zuwendungsgeber und aus verschiedenen Programmen. 

 
- Das SMI ist selbst an das bestehende Förderrecht gebunden. Danach ist die Nutzung 

einer öffentlich geförderten Wohnung durch Frau B. unzulässig. Ob sie für die Ver-
bindlichkeiten der ihr gehörenden Firma A. haftet oder nicht, ist rechtlich bedeutungs-
los, da die Firma A. als juristische Person und Frau B. als Privatperson rechtlich zu 
unterscheiden sind. Auf eine andere Auslegung und Praxis seitens der Beteiligten 
kann sich die SAB nicht berufen.  
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V. Mitteldeutscher Rundfunk 

 

Wirtschaftsführung des Mitteldeutschen Rundfunks 47
 
 
 
1 Prüfungsgegenstand 
 
Die Rechnungshöfe der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen prüfen nach 
§ 35 Staatsvertrag über den MDR gemeinsam die Wirtschaftsführung des MDR. Die 
Vorschriften der jeweiligen Landeshaushaltsordnung über die Unternehmen in der 
Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts gel-
ten hierfür entsprechend, soweit sie auf die Rechtsstellung einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt anwendbar sind. Grundlage für die Prüfung der Beteiligungen des 
MDR ist die Vereinbarung zwischen dem MDR und den Rechnungshöfen der  
MDR-Staatsvertragsländer über die Prüfung von Beteiligungsgesellschaften des MDR 
vom 05.02.2002 sowie seit 01.06.2009 § 16 c Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag.  
 
Seit 01.01.2008 hat der SRH die zweijährige Federführung für gemeinsame Prüfungen 
des MDR durch die drei Rechnungshöfe der MDR-Staatsvertragsländer inne.  
 
 
2 Stand der Prüfungsverfahren 
 
2.1 Die von den drei Rechnungshöfen gemeinsam durchgeführte „Vergleichende 
Prüfung der Landesfunkhäuser - Teil I“ beschäftigte sich mit dem Vergleich der Be-
triebskosten, der Verwendung der von den Landesmedienanstalten zurückgeführten 
Rundfunkgebühren und der Bewirtschaftung der Kantinen und ist abgeschlossen.  
Ebenfalls beendet ist die Prüfung der operativen Geldgeschäfte des MDR durch den 
SRH.  
 
2.2 Die Prüfung der Landesfunkhäuser - Teil II, die sich mit den Aufwendungen für 
die Fernsehproduktionen der regionalen Nachrichten beschäftigt, sowie die Prüfung des 
Gebäude- und Liegenschaftsmanagements des MDR durch den SRH und die Untersu-
chung der Online-Aktivitäten des MDR durch den Thüringer Rechnungshof dauern noch 
an. 
 
2.3 Darüber hinaus haben die Rechnungshöfe eine gemeinsame Prüfung der MDR-
Werbung GmbH begonnen. Schwerpunkte bilden die Prüfung des Geschäftsgegen-
standes und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, daneben die Prüfung des Leis-
tungsaustausches mit dem MDR. Darüber hinaus prüft der Landesrechnungshof Sach-
sen-Anhalt seit Frühjahr 2009 die Übernahme von Bürgschaften durch den MDR. 
 
2.4 Nach Abschluss der Prüfungsverfahren werden die Ergebnisse dem Minister-
präsidenten mitgeteilt, der den SLT hierüber unterrichtet.  
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VI. Frühere Jahresberichte:  nachgefragt 

 

 Dienstwohnungen 
(Jahresbericht 2003 - Beitrag Nr. 38) 48

 
 
 
Der SRH hat die Zuweisung, Nutzung, Verwaltung und Festsetzung des Nutzungswer-
tes von Dienstwohnungen geprüft. Die Bereitstellung von Dienstwohnungen an Lan-
desbedienstete hielt der SRH im Jahresbericht 2003 für größtenteils entbehrlich. Durch 
den Einsatz von Kommunikationstechnik und flexiblen arbeitsorganisatorischen Mög-
lichkeiten ist eine Vorortpräsenz nicht zwingend erforderlich. 
 
Dienstwohnungen sind Wohnungen oder einzelne Wohnräume, die Beamten als Inha-
bern bestimmter Dienstposten unter ausdrücklicher Bezeichnung als Dienstwohnung 
ohne Abschluss eines Mietvertrages aus dienstlichen Gründen zugewiesen werden. 
Das Dienstwohnungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur. Für alle übrigen Beschäf-
tigten sind die Dienstwohnungsverhältnisse privatrechtlicher Natur und dem Grunde 
nach Gegenstand des Arbeitsvertrages.  
 

Ressorts 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

SK 1 1 1 1 1 1 
SMI 1 0 0 0 0 0 
SMF 1 0 0 0 0 0 
SMK 25 25 25 25 26 26 
SMJus 1 2 2 2 2 2 
SMWA 11 11 11 10 10 0 
SMS 0 0 0 0 0 0 
SMUL 43 41 41 23 22 20 
LTV 24 24 25 25 25 23 
SMWK 6 4 5 5 3 3 

Summe 113 108 110 91 89 75 

 
Von den zum 31.12.2003 unterhaltenen 113 Dienstwohnungen wurden bis zum 
31.12.2008  38 entwidmet. Der SRH sieht weitere Einsparmöglichkeiten bei den 
Ressorts SMUL und SMJus. 
 
Durch die Bereitstellung landeseigener Wohnungen sowie der Anmietung von Wohnun-
gen als Dienstwohnungen entstehen dem Freistaat Sachsen jährlich Mindereinnahmen 
und zusätzliche Ausgaben. Darüber hinaus ist das Verwaltungsverfahren zum Dienst-
wohnungsverhältnis sehr aufwendig und fehleranfällig. 
 
Im Geschäftsbereich des SMK wurden in den Hj. 2000 bis 2007  25 Dienstwohnungen 
für Internatsmentoren neu geschaffen. 7 Dienstwohnungen wurden im binationalen In-
ternat des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Pirna angemietet und 18 Dienstwohnungen 
im Landesgymnasium St. Afra zu Meißen errichtet.  
 
Die Arbeit mit Lehrern als Internatsmentoren wird an staatlichen Schulen in Sachsen 
ausschließlich im Landesgymnasium St. Afra zu Meißen und im binationalen Internat 
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Pirna praktiziert. Neben diesen Schulen verfügen 
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auch das Sportgymnasium Leipzig, die Spezialschule für Musik „Carl Maria von Weber“ 
in Dresden und die Sächsische Blindenschule in Chemnitz über einen Internats- und 
Wohnheimbereich. An den Schulen werden Erzieher und Betreuer im außerschulischen 
Bereich eingesetzt. Der SRH hat das SMF aufgefordert, die Konzeption der Internats-
mentoren einschließlich der Notwendigkeit der Dienstwohnungsverhältnisse durch das 
SMK überprüfen zu lassen.  
 
Bei den Nacherhebungen wurde deutlich, dass mit Ausnahme des Geschäftsbereiches 
des SMUL die Dienstwohnungsinhaber überwiegend in einem privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis stehen und der Bezug einer Wohnung bereits im Arbeitsvertrag geregelt ist.  
 
Die landeseigenen Dienstwohnungen sollten in funktionsgebundene Werkmietwohnun-
gen nach § 576 Abs. 1 BGB umgewandelt werden. Damit entfiele das aufwendige Ver-
waltungsverfahren zum Dienstwohnungsverhältnis. 
 
Der SRH empfiehlt, diese Möglichkeit zu nutzen. 
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Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien 
- Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau GmbH 

(Jahresbericht 2007 - Beitrag Nr. 29) 
49

 
 
 
Der SRH hatte über Mängel bei der Verwendung und Kontrolle von Fördergeldern 
durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien bei der Gerhart-Hauptmann-Theater 
Zittau GmbH (Theater GmbH) berichtet. Die Theater GmbH erhielt vom Kulturraum zur 
Finanzierung von Abfindungszahlungen und Rechtsberatung im Jahr 2003 Fördermittel 
in Höhe von 126,5 T€ im Wege der Anteilfinanzierung aus dem Strukturfonds des 
SMWK. 
 
Der SRH stellte u. a. fest, dass bei der Ausreichung von frei verhandelten Abfindungen 
Überzahlungen stattfanden sowie Personalaufwendungen im Verwendungsnachweis 
nicht vollständig belegt waren. Der Kulturraum wurde deshalb aufgefordert, den von der 
Theater GmbH für das Hj. 2003 nochmals zu erstellenden Verwendungsnachweis er-
neut zu prüfen, den Zuwendungsbescheid ggf. zu widerrufen und zweckwidrig verwen-
dete Mittel zurückzufordern.  
 
Im Ergebnis dieser Verwendungsnachweisprüfung ermittelte der Kulturraum eine Über-
zahlung in Höhe von rd. 110,5 T€. Diesen Betrag zahlte er im April 2009 an das SMWK 
zurück. Das Theater hat dem Kulturraum bislang rd. 88,8 T€ rückerstattet, die restlichen 
21,7 T€ sollen bis September 2009 gezahlt werden.  
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50 ESF-Mikrodarlehensfonds 
(Jahresbericht 2006 - Beitrag Nr. 16 und Jahresbericht 2008 - Beitrag Nr. 3) 

 
 
 
Wegen nicht zweckentsprechender Verwendung müssen rd. 6,7 Mio. € Fondsmit-
tel an die EG zurückgegeben werden.  
 
Für die Vergütung der SAB muss der Freistaat über 6,6 Mio. € zusätzlich bereit-
stellen.   
 
 
1 Ausgangslage 
 
Der Freistaat Sachsen hatte im Dezember 2005 unter Verwendung von 18,75 Mio. €  
(= 75 %) ESF- und 6,25 Mio. € (= 25 %) Landesmitteln einen Kreditfonds „ESF-
Mikrodarlehen“ (im Weiteren: Fonds) in Höhe von 25 Mio. € eingerichtet. Hieraus sollten 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei der Gründung, in der Frühphase sowie 
bei der Erweiterung und nur in Geschäftstätigkeiten, die als potenziell rentabel gewertet 
wurden, zu günstigen Bedingungen und ohne Sicherheitenstellung Darlehen bis zu 
20 T€ gewährt werden. 
 
Mit der Verwaltung des Fonds und der Durchführung der Förderung hatte das SMWA 
die SAB beauftragt. Dafür sollte die SAB für 2006 bis 2013 eine Vergütung von insge-
samt 13.938 T€, davon 7.860 T€ für 2006 bis 2008 erhalten. Die in den einzelnen Jah-
ren zu zahlenden Beträge waren fest vereinbart, unabhängig von der Anzahl und Höhe 
der beantragten und vergebenen Darlehen. Die Vergütung sollte aus den Fondsmitteln 
entnommen werden. 
 
 
2 Errichtung des Fonds 
 
Der SRH hatte schwerpunktmäßig die Übereinstimmung der Fondsbestimmungen so-
wie der in diesem Zusammenhang geschlossenen zwei Sondervereinbarungen zwi-
schen dem SMWA und der SAB mit den einschlägigen EG-Strukturfondsverordnungen 
geprüft und in seinem Jahresbericht 2006 die Ergebnisse dargestellt (Beitrag Nr. 16). 
 
Der SRH hielt es für unvertretbar, dass 56 % der Fondszuführung bzw. rd. 49 % aller 
Fondseinnahmen für die Abdeckung von Verwaltungskosten verwendet werden sollten.  
 
Der SRH bezweifelte, dass Fondskonstruktion und -bestimmungen mit den EG-Struk-
turfondsvorschriften vereinbar waren u. a. weil die aus dem Fondsvolumen zu zahlen-
den Verwaltungskosten während der Dauer der Intervention jahresdurchschnittlich 5 % 
des für Darlehenszwecke ausgezahlten Kapitals nicht übersteigen, also insgesamt 
höchstens 1.162 T€ (5 % von 23.245 T€) betragen durften, um noch EG-konform zu 
sein. So hatte das SMWA für die Interventionsdauer 2006 bis 2008 eine Vergütung für 
die SAB von 7.860 T€ vereinbart, die aus den Fondsmitteln zu zahlen war, obwohl nach 
den EG-Strukturfondsvorschriften nur ein Betrag von höchstens 1.162 T€ zulässig ge-
wesen wäre. Der größte Teil der Vergütung sollte aus den Darlehensrückflüssen ent-
nommen werden, obwohl diese nach den EG-Vorschriften nur für den eigentlichen För-
derzweck eingesetzt werden durften. Der SRH hatte darauf hingewiesen, dass die SAB-
Vergütung aus Landesmitteln zu zahlen sei, soweit sie den Betrag von 1.162 T€ über-
schritt. 
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Die Vergütung basierte auf Planwerten und trennte nicht zwischen Fondsverwaltung 
und Förderverfahren. Veränderte sich der Arbeitsaufwand der SAB oder entstand 
Mehraufwand, der nicht durch Fondsmittel gedeckt werden konnte, war die SAB zur 
Bearbeitung neuer Darlehensanträge nicht verpflichtet, falls mit dem SMWA kein Ein-
vernehmen über die weitere Verfahrensweise hergestellt wurde. Das SMWA hatte hier-
zu mitgeteilt, dass die SAB nicht bereit gewesen sei, eine leistungsbezogene Vergü-
tungsregelung zu akzeptieren. 
 
Im Jahresbericht 2008 (Beitrag Nr. 3) hatte der SRH außerdem auf die Haushaltsrisiken 
hingewiesen, die dem Freistaat aus der oben dargestellten Fondskonstruktion und den 
Vergütungsvereinbarungen erwachsen können, wofür bis dahin keine Vorsorge getrof-
fen worden war. 
 
Das SMWA vertrat die Auffassung, dass die Vergütung aus dem Fonds finanziert wer-
den könnte und dass der Mikrodarlehensfonds sowohl dem EG-Recht als auch dem 
sächsischen Haushaltsrecht entspreche. Der Betrag der Verwaltungskosten, der die 
5 % übersteige, dürfe aus Zins und Tilgung finanziert werden. 
 
 
3 Aktueller Stand 
 
Mit dem Förderfondsgesetz in Art. 4 des Haushaltbegleitgesetzes 2009/2010 vom 
12.12.2008 wurde endlich die erforderliche gesetzliche Grundlage für das Sonderver-
mögen „ESF-Mikrodarlehensfonds“ geschaffen.   
 
Eine Evaluierung des ESF-Mikrodarlehensfonds und seiner Interventionen hat das 
SMWA erst im Juli/August 2009 ausgeschrieben. 
 
Aufgrund den Standpunkt des SRH bestätigender Äußerungen der Europäischen 
Kommission (KOM) sowie der tatsächlichen Inanspruchnahme des Fonds hat das 
SMWA mit der SAB rückwirkend eine neue Sondervereinbarung abgeschlossen, die die 
ursprüngliche ersetzt.  
 
Das bewilligte und ausgezahlte Darlehensvolumen wurde von 23.245 T€ auf 15.132 T€ 
(auf etwa 65 %) reduziert. Nunmehr sollen nicht mehr 2.324, sondern 1.057 Bewilligun-
gen und Auszahlungen erfolgen (rd. 45 % der geplanten Anzahl) bei durchschnittlicher 
Darlehenshöhe von gut 14 T€ statt von 10 T€. Von den ursprünglich vorgesehenen 
18,75 Mio. € ESF-Mitteln können rd. 6,7 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden.  
 
Das SMWA hat eingesehen, dass Verwaltungskosten nur in Höhe von 5 % der ausge-
zahlten (und zweckentsprechend verwendeten) Darlehen aus dem Fonds finanziert 
werden dürfen. Dies wurde in der neuen Vereinbarung und in der Fondskalkulation  
fixiert. 
 
Nach der alten Fondskalkulation entspricht dies rd. 1.162 T€ und nach den neuen Wer-
ten rd. 757 T€.  
 
Die Vergütung der SAB weicht hiervon aber nach wie vor erheblich ab. Waren es nach 
der alten Vereinbarung 13.938 T€, so liegt die Gesamtvergütung der SAB nach neues-
ter Vereinbarung bei 6.848 T€. Hinzuzurechnen sind mindestens 540 T€, die aus der 
Verlängerung der Förderperiode bis 30.06.2009 resultieren und in die Vereinbarung zu 
einem zweiten ESF-Mikrodarlehensfonds einbezogen wurden. 
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Die nunmehr vereinbarte Gesamtvergütung der SAB von mindestens 7.388 T€ ent-
spricht 53 % der alten Vergütung. 
 
Ebenso hat das SMWA dargestellt, dass Fondskapital, das zu keinem Zeitpunkt wäh-
rend der Dauer der Intervention für die Zwecke des Fonds ausgereicht wurde, am Ende 
der Intervention anteilig an die KOM zurückzuführen ist. Das gilt auch für fondswidrig 
ausgereichte Mittel aus Wiedereinziehungen, die nicht vor Abrechnung erneut fondsge-
recht ausgereicht wurden, und für Erträge aus der verzinslichen Anlage der nicht aus-
gereichten Fondsmittel. 
 
Weiterhin hat das SMWA klargestellt, dass nach der Endabrechnung des Mikrodarle-
hensfonds I (zum 30.06.2015) verbliebene Fondsmittel dem Haushalt des Freistaates 
zugeführt und für die KMU-Entwicklung in demselben Fördergebiet wieder verwendet 
werden müssen. 
 
 
4 Auswirkungen auf den Landeshaushalt 
 
Aufgrund der nicht wie geplant verlaufenden Darlehensvergabe muss ein erheblicher 
Betrag aus dem Fonds anteilig an die KOM zurückgeführt werden. Die Fondskalkulation 
geht von einer Rückführung von insgesamt rd. 11,64 Mio. € zu dem Staatshaushalt aus. 
Das entspricht fast 47 % des ursprünglichen Fondsvolumens. Genaue Zahlen konnte 
das SMWA bis Ende Juli 2009 noch nicht vorlegen. 
 
Weiterhin muss der Teil der Vergütung der SAB, der über dem 5 %-Satz liegt, aus dem 
Landeshaushalt finanziert werden. Nach derzeitiger Fondskalkulation könnten aus dem 
Fonds nur rd. 757 T€ für die SAB-Vergütung verwendet werden, sodass der Freistaat 
rd. 6,6 Mio. € aus eigenen Mitteln zu finanzieren hat, ohne dass hierfür im Haushalt 
Vorsorge getroffen wurde. Wegen fehlender VE hätte das SMWA Zahlungsverpflichtun-
gen für künftige Jahre nicht eingehen dürfen. 
 
Eine weitere Haushaltsbelastung von rd. 107,6 T€ entsteht durch die Zahlung von Zin-
sen an die SAB für die Vergütung der SAB, die sie aufgrund der 5 %-Regelung noch 
nicht aus dem Fonds entnehmen konnte. Dies wurde in der neuen Sondervereinbarung 
geregelt. 
 
Derzeit entsprechen die Vergütungsregelungen in den Sondervereinbarungen nicht den 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Technischen Hilfe, sodass es zu einer 
unnötigen Belastung von Landesmitteln in Millionenhöhe kommen kann. 
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